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VORBEMERKUNGEN 
 

Anlass und Zielsetzung  

 

Am 04.07.2022 hat der Rat der Stadt Geestland beschlossen, die Beauftragung eines Planungsbüros 

mit der Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (kurz: ISEK) für den Orts-

kern von Bad Bederkesa und parallel für den Ortskern von Langen zu veranlassen. Hintergrund sind 

Bestrebungen der Stadt eine mögliche Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm für beide Orts-

kerne zu prüfen.  

 

Im Oktober 2022 wurden die BauBeCon Sanierungsträger GmbH zusammen mit FORUM. Stadt und 

Region und plan-werkStadt | büro für stadtplanung & beratung mit der Erstellung zweier Integrierter 

Städtebaulicher Entwicklungskonzepte beauftragt. Im Sinne der Arbeitseffizienz wurden parallel zur 

ISEK-Erstellung auch sogenannte Vorbereitende Untersuchungen (kurz: VU) nach § 141 Baugesetzbuch 

(kurz: BauGB) durchgeführt, die für die Ausweisung eines Sanierungsgebietes nach § 142 BauGB als 

eine mögliche Gebietskulisse für ein Städtebaufördergebiet Voraussetzung sind. Am 19.12.2022 hat 

der Rat der Stadt Geestland mit dem Einleitungsbeschluss formell den Beginn der Vorbereitenden Un-

tersuchungen ausgelöst. 

 

Im Laufe des Erstellungsprozesses des Ergebnisberichtes der Vorbereitenden Untersuchungen und des 

Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Ortskern von Bad Bederkesa wurde deut-

lich, dass diverse städtebauliche Missstände nach § 136 BauGB im Untersuchungsgebiet in erheblicher 

Weise vorliegen.  

Die Stadt Geestland beabsichtigt auf Basis einer Aktualisierung des vorliegenden ISEK und VU in den 

kommenden Jahren einen Antrag auf Aufnahme in die Städtebauförderung zu stellen. 

 

Mit dem vorliegenden ISEK und dem Ergebnisbericht der VU wurden einerseits die Grundlagen für eine 

Antragstellung zu einem späteren Zeitpunkt geschaffen. Andererseits dient das vorliegende Konzept 

als Grundlage für die Akquirierung weiterer Fördermittel, die für die Umsetzung von den im Erneue-

rungskonzept dargelegten Maßnahmen herangezogen werden können. 

 

Gemäß Verwaltungsvereinbarung (VV) Städtebauförderung von 2022 ist die Grundvoraussetzung für 

die Anmeldung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme zur Aufnahme in ein Städtebauförderpro-

gramm die Vorlage eines unter Beteiligung der Bürger:innen entwickelten Integrierten Städtebauli-

chen Entwicklungskonzeptes (ISEK), in dem Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet dargestellt werden. 

Im ISEK ist außerdem eine Auseinandersetzung mit den Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpas-

sung sowie die Ableitung konkreter Ziele und Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus ist je nach an-

schließender Gebietskulisse die Vorlage von Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB er-

forderlich. 
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Wesentliche Kriterien sind eine aktive Bürgerbeteiligung, die Einbettung in ein gesamtstädtisches Kon-

zept sowie die Abstimmung mit regionalen Strategien. Inhaltlich sind aus einer thematischen Be-

standsanalyse und einem darauf aufbauenden Stärken-Schwächen-Profil Ziele und Leitlinien abzulei-

ten, Handlungsfelder darzustellen und Maßnahmen zu entwickeln. Ein weiterer Baustein ist die Erstel-

lung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht. Anforderungen an Barrierefreiheit und den Klima-

schutz sind zu erfüllen und die Aktualität des Konzeptes ist sicherzustellen. Das vorliegende Integrierte 

Städtebauliche Entwicklungskonzept und der Bericht über die Vorbereitenden Untersuchungen trägt 

diesen Anforderungen in großen Teilen Rechnung. Die in Kapitel 14 dargestellte Kostenübersicht mit 

Kostenschätzungen zu entwickelten Einzelmaßnahmen stellt die Grundlage dar für eine im Rahmen 

einer Fortschreibung des ISEK und der VU zu erstellende Gesamtkosten- und Finanzierungsübersicht 

(KoFi) gemäß den Vorgaben der Städtebauförderung. Die in einer KoFi zu hinterlegenden Kostenan-

sätze sind jahresaktuell zu ermitteln und unterliegen den starken Schwankungen der Planungs- und 

Baukosten. Zudem ergeben sich fortlaufend Änderungen in den Vorgaben in der Städtebauförderung. 

Zur Antragstellung auf Aufnahme in die Städtebauförderung muss die KoFi nach der aktuellen Muster-

vorlage des zuständigen Ministeriums erarbeitet werden.  

 

Mit dem „Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ wurde 
in § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB die Bedeutung der „Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che“ bei der Bauleitplanung besonders hervorgehoben (vgl. Bundesregierung, 2006: 3316). 

 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund wird seit dem Jahr 2008 das Förderungsprogramm für die Innen-

entwicklung „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gemeinsam durch Bund und Länder aufgelegt. Mit der 
Weiterentwicklung der Städtebauförderung für das Programmjahr 2020 wurden mit dem Programm 

„Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ die ehemaligen Programme 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Kleinere Städte und Gemein-
den“ sowie einige Gesamtmaßnahmen des Programms „Zukunft Stadtgrün“ fortentwickelt und gebün-
delt. 

 

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Kosten von Maßnahmen der Innenent-

wicklung anteilig mit einem Drittel, analog dem Grundprogramm der Städtebauförderung. Die Bun-

desmittel sind durch Landes- und kommunale Mittel – mit jeweils einem weiteren Drittel – zu komple-

mentieren. 

 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 der „Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes 
an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen" sind 

die „Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von ‚Lebendigen Zentren‘ […] für die Anpassung, Stärkung, 
Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren 

und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förde-

rung der Nutzungsvielfalt“ einzusetzen und zwar für die „Entwicklung zu attraktiven und identitätsstif-
tenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur“ (Bundesministerium  

für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2022).  
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Maßnahmen des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere durch Verbes-

serung der grünen Infrastruktur (beispielsweise des Stadtgrüns) sind im Rahmen der Gesamtmaß-

nahme Voraussetzung für die Förderung. Die Maßnahmen müssen in angemessenem Umfang erfol-

gen. Mindestens eine Maßnahme muss im Zuwendungszeitraum nach Maßgabe dieser Verwaltungs-

vereinbarung erfolgen. 

 

Die folgenden Maßnahmen sind nach Art. 4 der VV Städtebauförderung 2022 förderfähig. Ein Großteil 

von ihnen ist auch für die Entwicklung des Gebietes „Bad Bederkesa Ortskern“ erforderlich und daher 

im ISEK/ VU vorgesehen:  

 „Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich vorbereitender Untersuchungen nach 

§ 141 BauGB sowie Erarbeitung und Fortschreibung Integrierter städtebaulicher Entwick-

lungskonzepte, 

 Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der 

grünen und blauen Infrastruktur (u.a. energetische Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, 

Flächenrecycling, Stärkung der doppelten Innenentwicklung, Nutzung klimaschonender Bau-

stoffe, Schaffung/Erhalt oder Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von 

Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen, Erhöhung der Biodiversität), 

 Verbesserung der klimafreundlichen Mobilität, insbesondere der Nahmobilität, 

 Bau- und Ordnungsmaßnahmen, 

 Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), zur Erneue-

rung des baulichen Bestandes, 

 Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich Nachnutzung und Zwischen-

nutzung, 

 Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, zum Erhalt und 

zur Sicherung des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbildprägender Gebäude,  

 Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, 

 Maßnahmen der Barrierefreiheit und -armut, 

 Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche Vernetzung von Infrastruk-

turen, Daten, Netzen), 

 Maßnahmen zum Umgang mit Gebäudeleerständen (z. B. Zwischenerwerb), 

 Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Beratung von Eigentümern/Eigentüme-

rinnen, 

 interkommunale Maßnahmen, insbesondere von kleineren Städten und Gemeinden, sowie 

Stadt-Umland-Kooperationen, einschließlich Maßnahmen zur Bildung interkommunaler Netz-

werke und Kooperationsmanagement, 

 Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbesondere der Planungs- und Prozessqualität, 

 Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen 

Stadtentwicklungsformaten, Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern“ 
(auch „Tag der Städtebauförderung)“ (Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen, 2022).  

In Art. 6 Abs. 3 der VV Städtebauförderung 2022 steht zu programmspezifischen Maßnahmen folgen-

des: „Die Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden zur/für: 
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 bauliche Maßnahmen zum Erhalt des baukulturellen Erbes, die Aktivierung von Stadt- und 

Ortskernen, die Anpassung an den innerstädtischen Strukturwandel, u. a. bei zentralen Ver-

sorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, be-

droht oder davon betroffen sind, Sicherung der Versorgungsstruktur zur Gewährleistung der 

Daseinsvorsorge,  

 Sicherung und Sanierung erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonstiger 

baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie 

die Modernisierung und Instandsetzung oder den Aus- und Umbau dieser Gebäude oder En-

sembles; Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung besonders erhaltenswerter Bausubstanz 

sowie die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung 

des historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses, 

 Erhalt und Weiterentwicklung des innerstädtischen öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, 

Plätze),  

 Erneuerung des baulichen Bestandes, 

 klimafreundlichen Mobilität und Erreichbarkeit der Zentren sowie ein konfliktfreies und si-

cheres Miteinander der unterschiedlichen Mobilitätsformen, insbesondere durch Optimie-

rung der Fußgängerfreundlichkeit und alternativer Mobilitätsformen, eine bessere Vernet-

zung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung sowie durch Sicherstellung der Nahversor-

gung, Quartiers- und Citymanagement bzw. Management der Zentrenentwicklung, Leer-

standsmanagement, die Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragten 

im Sinne von § 138 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften“ (Bundesmi-

nisterium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2022).  

 

Aufbau des Dokumentes 

Das vorliegende Dokument gliedert sich in Abschnitt A – Integriertes Städtebauliches Entwicklungs-

konzept (ISEK) und Abschnitt B – Vorbereitende Untersuchungen (VU). Das ISEK schafft einen überge-

ordneten Zusammenhang zwischen gesamtstädtischer Betrachtung und Untersuchungsgebiet, wohin-

gegen sich die vertieften Auseinandersetzungen in den Vorbereitenden Untersuchungen primär auf 

das Untersuchungsgebiet – hier: den Ortskern von Bad Bederkesa – beziehen. Vor diesem Hintergrund 

gelten die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen aus Abschnitt B ebenso für das Integrierte 

Städtebauliche Entwicklungskonzept aus Abschnitt A. Daher wurde in Abschnitt A auf eine Wiederho-

lung der Inhalte der Vorbereitenden Untersuchungen aus Abschnitt B verzichtet.  
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ABSCHNITT A 

INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENT-

WICKLUNGSKONZEPT (ISEK) 
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TEIL I GESAMTSTÄDTISCHE BETRACHTUNG  
 

1. Stadtgliederung, Lage und Topographie  

 

Die Stadt Geestland befindet sich im Bundesland Niedersachsen und liegt im Norddeutschen Tiefland 

im Grenzbereich der Nordwestdeutschen Geest und des Nordwestdeutschen Marschlands nahe der 

Wesermündung in die Nordsee.  

 
Abbildung 1: Naturräumliche Regionen Deutschlands 
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Im Süden grenzen die Stadt Bremerhaven sowie die Gemeinde Schiffdorf und nordwestlich die Küsten-

gemeinde Wurster Nordseeküste an die Stadt Geestland an. Östlich von Geestland liegt der Landkreis 

Rotenburg (Wümme). Im Norden grenzen diverse kleinere Gemeinden (Wanna, Steinau, Stinstedt und 

Armstorf) des Landkreises Cuxhaven an Geestland an. 

 

 
Abbildung 2: Der Landkreis Cuxhaven 

Geestland ist eine junge Stadt: Sie ist im Jahr 2015 aus der durch Eigeninitiative initiierten Fusion der 

ehemaligen Stadt Langen und der Samtgemeinde Bederkesa hervorgegangen. Die Stadt Geestland ist 

nach der Stadt Cuxhaven die Stadt mit der zweitgrößten Einwohnerzahl im Landkreis Cuxhaven und 

gehört mit einer Fläche von 356,58 km² zu den flächengrößten Städten Deutschlands. 
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Die Stadt Geestland gliedert sich in die nachfolgend gelisteten 16 Ortschaften:  

 Bad Bederkesa 

 Debstedt  

 Drangstedt 

 Elmlohe 

 Flögeln 

 Holßel 

 Hymendorf 

 Imsum 

 Köhlen 

 Kührstedt 

 Krempel 

 Langen 

 Lintig 

 Neuenwalde 

 Ringstedt 

 Sievern 

 

 
Abbildung 3: Die 16 Ortsteile der Stadt Geestland 

Das Stadtgebiet von Geestland ist überwiegend ländlich geprägt. Siedlungsschwerpunkte befinden sich 

in Langen und Bederkesa. Eine Besonderheit besteht darin, dass der Ortsteil Langen an die Stadt Bre-

merhaven grenzt und die Siedlungsstrukturen beider Orte miteinander verwoben sind. Bad Bederkesa 
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liegt etwa 17 km östlich von Langen und ist umgeben von ländlichen Strukturen. Beide Ortsteile stellen 

mit ihren Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten wichtige Versorgungszentren für das Umland 

dar. In den weiteren Ortsteilen befinden sich, abgesehen von vereinzelten Gewerbegebieten und Ein-

zelhandelsstandorten, vorrangig Wohngebiete und landwirtschaftliche Betriebe. Darüber hinaus sind 

mehrere Windparks in der Stadt verortet. 

 

Ein Blick auf die Höhenentwicklung der Stadt Geestland (siehe Abb. 4) zeigt, dass die besiedelten Be-

reiche der Stadt auf etwa 18 bis 35 m ü NN. liegen, während die umliegenden unbesiedelten Bereiche 

überwiegend niedriger liegen. 

 

 
Abbildung 4: Topografische Karte der Stadt Geestland 

Die Landschaft wird überwiegend durch eine landwirtschaftliche Nutzung charakterisiert. Vereinzelt 

sind Waldgebiete zu finden. Es existieren diverse Naturschutzgebiete (u. a. Dorumer Moor, Ahlen-Fal-

kenberger Moor, Halemer/ Dahlemer See und Holzurburg am Bederkesaer See) und Landschafts-

schutzgebiete (siehe Abb. 5) im Stadtgebiet. Einige der Naturschutzgebiete sind Moorgebiete, die in 

Abbildung 5 (rechts) markiert sind. Im Westen grenzt das Stadtgebiet an die Wesermündung. Geest-

land wird zudem von mehreren Kanälen durchzogen, wie dem Schiffahrtsweg Elbe-Weser bei Beder-

kesa und dem Grauwall-Kanal im Westen Nahe der Wesermündung. Neben dem Bederkesaer See fin-

den sich auch der Flögelner See und Halemer See im Stadtgebiet.  
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Abbildung 5: Die Stadt Geestland umgebende Landschaft 

 

2. Städtische Besonderheiten 

 

Die Stadt Geestland zeichnet sich durch eine starke kommunalpolitische Ausrichtung auf das Themen-

feld Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus. Im Jahr 2022 wurde die Stadt Geestland zum zweiten Mal mit 

dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Städte mittlerer 
Größe“ ausgezeichnet. Neben zahlreichen strategischen Konzepten und Entwicklungszielen profitieren 
die Menschen aus Geestland ganz praktisch von Projekten, wie dem kostenlosen Lastenradverleih oder 

einem Pilot-Modell für E-Carsharing im Geestländer Ortsteil Neuenwalde. 

 

Auch im Themenfeld soziale Verantwortung zeigt sich die Stadt Geestland ehrgeizig. Geestland hat im 

Jahr 2017 zusammen mit Brake, Bremerhaven, den Gemeinden Hagen im Bremischen und Lemwerder 

die Kooperation „der Fairtraderegion Unterweser“ gegründet. In den nachfolgenden Jahren haben sich 
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weitere Gemeinden der Kooperation angeschlossen (Stadland, Beverstedt, Loxstedt und Schiffdorf so-

wie der Landkreis Wesermarsch). Gemeinsam verpflichtet sich die Region im Sinne eines gemeinsam 

ausgearbeiteten Strategiepapiers „den fairen Handel und die faire Beschaffung in der Region zu unter-

stützen“ (vgl. Fairtraderegion Unterweser, 2023). 

 

Eine weitere Geestländer Besonderheit ist die Aufnahme in das vom Bund geförderte Modellprojekt 

Smart City und die im Jahr 2022 verabschiedete Smart City Strategie der Stadt. Diese ist der Fahrplan 

auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen und intelligent vernetzten Stadt, in der Nachhaltigkeit und die 

Lebensbedingungen aller Gestländer:innen durch digitale Transformation verbessert werden sollen 

(vgl. Stadt Geestland, 2022).  

 

Die Stadt Geestland pflegt zudem enge Beziehungen zu ihrer tunesischen Partnerstadt Tozeur und 

wurde hierfür im Rahmen des Wettbewerbs „Kommune bewegt Welt“ mit dem Sonderpreis in der 
Kategorie „Ländlich geprägt, global bewegt“ ausgezeichnet. 
 

 

3. Siedlungsstruktur und historische Entwicklung 

 

Die ältesten registrierten Spuren menschlicher Besiedlung im Stadtraum Geestlands stammen aus der 

Kupfersteinzeit. Es handelt sich dabei um die etwa 4000 Jahre alten Hügelgräber im heutigen Geest-

länder Ortsteil Drangstedt und das etwa 3500 Jahre alte Großsteingrab im Ortsteil Sievern. Aufgrund 

von diversen Goldfunden und Siedlungsbefestigungen wird davon ausgegangen, dass Sievern im ersten 

Jahrhundert nach Christus das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region war. In 

dieser Zeit wurden zudem im Gebiet des heutigen Ortsteils Imsum an der Nordseeküste mehrere Wur-

ten als frühe Hochwasserschutzmaßnahme errichtet. Die verschiedenen Ortschaften der Stadt Geest-

land wurden überwiegend zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Viele 

der ansässigen Kirchen und das Kloster Neuenwalde stammen ebenfalls aus dieser Epoche. 

 

Die im Ortsteil Bad Bederkesa verortete gleichnamige Burg wurde im 15. bis 16. Jahrhundert errichtet 

und steht in Verbindung mit dem namensgebenden Rittergeschlecht Bederkesa. In dieser Epoche er-

lebte der Ort Bederkesa unter bremischer Herrschaft einen Aufschwung von Handel und Gewerbe. Ein 

Zeugnis der Zeit ist der Bederkesaer Roland, welcher 1602 von der Stadt Bremen in der Burg errichtet 

wurde. Im Laufe der Zeit stand Bederkesa, wie auch andere Ortsteile der heutigen Stadt Geestland, 

neben bremischer auch unter hannoverscher und schwedischer Herrschaft. 

 

Die Ortschaft Langen hingegen blieb bis ins späte 19. Jahrhundert ein Dorf und stand unter dem Ein-

fluss von Bederkesa. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Ort durch die zunehmende Ansied-

lung von Gewerbe und Industrie zu einer bedeutenden Stadtrandgemeinde Bremerhavens und so er-

hielt die Gemeinde Langen 1990 das Stadtrecht. 

 

Debstedt, das älteste Kirchdorf der Stadt Geestland, war im Mittelalter Marktort und ein wichtiges 

Zentrum der Region. Nachdem zwei Großbrände um das Jahr 1900 weite Teile der Gebäudesubstanz 

beschädigten, wurden viele Gebäude des Ortes im 20. Jahrhundert wieder aufgebaut, darunter die 

Dionysiuskirche, welche gegen 1200 gebaut wurde. Hymendorf ist als ehemaliges Moorhufendorf 
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(Gründungsdatum 1829) nicht nur eine Besonderheit in der Siedlungsgeschichte von Geestland, son-

dern im Vergleich zu den anderen Ortsteilen noch relativ jung.  

Nach zahlreichen Gebietsreformen im Laufe des 20. Jahrhundert wurde im Jahr 2015 eine weitere Ge-

bietsänderung beschlossen, durch welche die Stadt Langen und die Samtgemeinde Bederkesa zur Stadt 

Geestland fusionierten (vgl. Stadt Geestland, 2023). 

 

4. Verkehrliche Anbindung 

 

In unmittelbarer Nähe zur Stadt Geestland befindet sich der Fliegerhorst Nordholz, ein deutscher Mi-

litärflugplatz und zugleich Deutschlands einziger Marineflughafen (vgl. Bundesministerium der Vertei-

digung, 2023). Auf dem Gelände wird zudem der Seeflughafen Cuxhaven/ Nordholz betrieben. Der 

regionale Flugplatz bietet touristische Flüge über das Wattenmeer sowie entlang der Nord- und Ost-

seeküste an (vgl. Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH, 2023). Nach der Schließung 

des Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort im März 2016 wird ein Teil des regionalen zivilen Flug-

verkehrs auf dem Seeflughafen abgewickelt (vgl. Stadt Bremerhaven, 2023). Der nächstgelegene inter-

nationale Flughafen befindet sich etwa eine Autostunde entfernt in Bremen. Der Flughafen Hamburg 

liegt etwa zwei Autostunden entfernt. 

 

 
Abbildung 6: Preußische Landesaufnahme 
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Die Stadt Geestland liegt im küstennahen Gebiet des Elbe-Weser-Dreiecks und somit in der Nähe der 

Mündungsgebiete der beiden Flüsse in die Nordsee. Bei der im Westen an Langen angrenzenden Ge-

meinde Wurster Nordseeküste mündet die Weser in die Nordsee. Über die Weser können unter ande-

rem Bremen, Minden, Hameln und Hannoversch Münden angefahren werden. Nördlich von Geestland 

bei Cuxhaven befindet sich die Nordseemündung der Elbe. Beginnend von den Zuflüssen in Tschechien 

verbindet die Elbe unter anderem Dresden, Magdeburg und Hamburg. Von Südwesten nach Nordosten 

wird das Stadtgebiet Geestlands durch den Elbe-Weser-Schifffahrtsweg, der Weser und Elbe verbindet, 

durchquert. Diese Wasserstraße ist lediglich von kleineren Schiffen befahrbar (vgl. Niedersächsischer 

Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz [1], 2023). Im Osten der Stadt Geestland 

fließt der Fluss Oste, der bis zur Gemeinde Osten von Binnenschiffen befahren werden kann (vgl. Nie-

dersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz [2], 2023).  

 

Die Bundesautobahn A 27 durchquert die Stadt im Westen und verbindet Geestland mit der Stadt 

Cuxhaven im Norden sowie mit den Städten Bremerhaven, Bremen und Verden und dem Walsroder 

Dreieck (Anschluss A7). Durch das Stadtgebiet Geestlands führen mehrere Landes- und Kreisstraßen, 

welche die Stadt an die die Bundesstraßen B 71, B 73, B 74 und B495 und damit überregional anbin-

den. 

 

rad+bus.Station „Moor-Therme“ in Bad Bederkesa (vgl. Land Niedersachsen, 2023).
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Abbildung 7: Busliniennetz der VBN in Geestland

Im Stadtgebiet Geestlands befindet sich derzeit kein aktiver Bahnhof für den regulären Personenver-

kehr. Der Personenverkehr auf der etwa 17 km langen Zugstrecke zwischen Bremerhaven und Bad 

Bederkesa wurde im Jahr 1968 eingestellt. Seit 1993 ist auch der Güterverkehr stillgelegt. Ab dem Jahr 

2000 wurde die Strecke von der Museumsbahn des Vereins Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa 

e.V. in den Sommermonaten, an etwa zwei bis drei Tagen pro Monat, befahren (vgl. Museumsbahn 

Bremerhaven Bederkesa, 2023). Die nächstgelegene Anbindung an den Personennahverkehr ist die 

Regionalzugstrecke Buxtehude über Bremerhaven nach Cuxhaven. Zehn Bahnhöfe dieser Verbindung 

(Nordholz, Dorum, Wremen, Bremerhaven-Lehe, Bremerhaven Hbf, Bremerhaven-Wulsdorf, Sellstedt, 

Wehdel, Geestenseth, Frelsdorf und Heinschenwalde) befinden sich in der Nähe von Geestland und 

können innerhalb weniger Fahrminuten mit dem Auto, von der Stadtgrenze ausgehend, erreicht wer-

den. Ab Langen sind die Bahnhöfe Bremerhaven-Lehe und Wremen in etwa 15 Autominuten und somit 

am schnellsten zu erreichen. Der nächstgelegene Bahnhof zu Bad Bederkesa liegt etwa 15 Autominu-

ten entfernt in Geestenseth (Schiffdorf). Um die Stadt Hamburg und den Fernverkehr zu erreichen, 

bietet die Regionalverkehrsstrecke ab Cuxhaven Anbindung (etwa 35 Autominuten ab Bad Bederkesa 

und etwa 30 Autominuten ab Langen). Weitere Fernverkehrsstrecken sind über Bremerhaven in Bre-

men erreichbar. Zwischen Bremerhaven und Bremen verkehren die Nahverkehrszüge der Linien NWB 

RS2 (Bremerhaven – Twistringen) sowie RE8 (Bremerhaven – Hannover) (vgl. DB Regio AG, 2023). 

 

Im Stadtraum von Geestland befinden sich sowohl Radwege für alltägliche Wege, als auch touristische 

Strecken und Themenrouten. Der beliebte Radwanderweg Weserradweg führt von Hannoversch Mün-

den bis nach Cuxhaven und durchquert Geestland im Ortsteil Imsum. Zudem besteht die 75 km lange 

Geestland-Route, die entlang der Stadtgrenzen verläuft. Weitere Themenrouten, die in Teilen das 
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Stadtgebiet durchqueren, sind „de Geest“, „de Gröne“, „de Hölter“ und „de Wusten“ (vgl. Outdoorac-
tive AG, 2023). 

Um die Kombination verschiedener Verkehrsmittel zu erleichtern, wurde im Jahr 2018 die rad+bus.Sta-

tion „Moor-Therme“ in Bad Bederkesa in Betrieb genommen. Die Station befindet sich an der gleich-

namigen Haltestelle der Buslinie 525 und ist gleichzeitig zentraler Haltepunkt des Anrufsammeltaxis 

(AST). An der Station stehen außerdem 30 Fahrradabstellplätze sowie E-Bike-Lademöglichkeiten zur 

Verfügung (vgl. Land Niedersachsen, 2023). 

 

Im Jahr 2022 wurde in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH ein Radwegekonzept für die Stadt 

Geestland erarbeitet. Dieses berücksichtigt neben Alltagsradwegen auch touristische Routen. Kon-

krete Mängel in den Bereichen Beleuchtung, Beschilderung, Sanierung und Lückenschluss zeigen, dass 

Handlungsbedarf besteht. Ausführliche Ergebnisse und Ziele des Konzeptes für Langen und Bad Beder-

kesa werden im Kapitel Konzeptionelle und stadtplanerische Rahmenbedingungen beschrieben (vgl. 

Ge-Komm GmbH, 2022). 

 

5. Wirtschaft und Soziales 

 

 

Die Beschäftigungsquote der Stadt Geestland lag im Jahr 2021 bei 61,4 %. Dieser Wert liegt nur leicht 

unter dem bundesweiten Anteil von 62,4 % und dem niedersächsischen Anteil von 62,1 % im gleichen 

Jahr. Die absolute Anzahl der Arbeitslosen in der Stadt Geestland ist von 2013 bis 2019 relativ konstant 

unter 700 geblieben. Die geringste Arbeitslosenzahl der letzten 10 Jahre erreichte die Stadt im Jahr 

2019 (633 Arbeitslose). In den Pandemiejahren stieg die Arbeitslosenzahl an und erreichte den Höchst-

wert der letzten 10 Jahre im Jahr 2021 (738 Arbeitslose) (vgl. Stadt Geestland, 2023). Die jahresdurch-

schnittliche Arbeitslosenquote der Stadt Geestland ist mit 4,4 % im Jahr 2022 geringer als die Nieder-

sachsens (5,3 %) und des gesamten Bundesgebietes (5,3 %) (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2023). Der 

Arbeitsmarkt der Stadt Geestland lässt sich somit insgesamt durchschnittlich in die Werte des Bundes 

einordnen (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2021). 

 

Im Jahr 2022 (Stichtag 30.06.) waren 4,2 % der Beschäftigten am Arbeitsort Geestland in der Land-, 

Forst- und Fischereiwirtschaft tätig (im Vergleich dazu waren es in Niedersachsen 1,4 % und in Deutsch-

land 1,2 %). Im produzierenden Gewerbe waren 22,7 % (Niedersachsen: 28,7 %; Deutschland: 23,6 %) 

und im Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe 19,4 % (Niedersachsen: 22,5 %; 

Deutschland: 22,2 %) beschäftigt. Der größte Wirtschaftsbereich umfasst sonstige Dienstleistungen 

und erreicht mit 53,6 % (Niedersachsen: 47,5 %; Deutschland: 53,0 %) mehr als die Hälfte der in Geest-

land Beschäftigten. Die Daten zeigen, dass Geestland im Vergleich mit Land und Bund einen überdurch-

schnittlich großen primären Sektor aufweist, durch die landwirtschaftlichen Betriebe im Stadtgebiet 

und die Lage an der Nordsee, und vergleichsweise wenig Erwerbstätige dem produzierenden Gewerbe 

zugeordnet werden können (vgl. Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023). 

 

Die drei größten Unternehmen Geestlands sind die AMEOS Klinikum Seepark Geestland GmbH (etwa 

200 Mitarbeitende) in Debstedt, die MWB Fahrzeugtechnik GmbH (etwa 80 Mitarbeitende) in Langen 
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und die Bredehöft & Partner Lintig GmbH (etwa 70 Mitarbeitende) in Lintig (vgl. Die Deutsche Wirt-

schaft GmbH, 2023).  

 

Seit 2003 besteht in Geestland der Unternehmerstammtisch, der heute etwa 170 Unternehmen mit-

einander vernetzt. Zudem existieren in der Stadt Geestland drei sehr aktive und engagierte Gewerbe-

vereine, die unterschiedlichste Veranstaltungen für und mit ihren Mitgliedern und Bürger:innen orga-

nisieren und so das Gemeinschaftsleben bereichern: der Beerster Gewerbeverein, die Werbegemein-

schaft Langen und den Verkehrsverein Neuenwalde/Krempel e. V. (vgl. Stadt Geestland, 2023). 

 

Zur Förderung der lokalen Wirtschaft wurden unter anderem die Aktionstage „Heimat Shoppen“ etab-
liert. Hierbei soll beispielsweise mit Plakaten in den Schaufenstern für den Kauf in lokalen Geschäften 

geworben werden. Zudem verleiht Geestland seit 2015 jährlich den Unternehmerpreis der Stadt, um 

die Aufmerksamkeit auf besonders erfolgreiche und innovative Unternehmen zu lenken (vgl. Stadt 

Geestland, 2023). 

 

Darüber hinaus sind verschiedene Wirtschaftsförderungsprogramme in Geestland wirksam, wie das 

KMU-Programm (Klein- und Mittelunternehmen) des Landkreises Cuxhavens zur Förderung von Inves-

titionen und Schaffung von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren Unternehmen oder die Gründungs-

förderung des Landes Niedersachsen. Eine Besonderheit ist das Bündnis „Stark am Strom“ zur Wirt-
schaftsförderung von Wachstums- und Zukunftsbranchen, an dem neben dem Landkreis Cuxhaven 

auch andere Städte und Landkreise in der Elbe-Weser-Mündung beziehungsweise am Weserverlauf 

beteiligt sind (vgl. Stadt Geestland, 2023).  

 

 
Abbildung 8: Pendelnde Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte der Stadt Geestland  

Die geografische Nähe v. a. der westlichen Ortschaften Geestlands zur Stadt Bremerhaven spiegelt sich 

auch auf Ebene des Arbeitsmarktes bzw. in den Pendlerdaten wieder. Während in 2022 knapp 8.975 
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sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus Geestland auspendelten, kamen nur 3.867 zum Arbeiten 

von außerhalb – ein Pendlersaldo von -5.108 Personen. Auffällig ist zudem, dass von den insgesamt 

knapp 9.000 Auspendler:innen rund 70% (= 6.295 Personen) dabei eine Landesgrenze überschritten. 

Von den Einpendelnden in die Stadt Geestland waren es immerhin ca. 50% (von den insgesamt 3.867 

Einpendler:innen kamen 1.942 über eine Landesgrenze). Die naheliegende Vermutung, dass es sich bei 

der Landesgrenze zumeist um die zur Stadt Bremerhaven handelt, wird durch eine Veröffentlichung 

der Arbeitnehmerkammer zu Pendelverflechtungen der Städte Bremen und Bremerhaven mit dem je-

weiligen Umland bestätigt: So pendelten im Jahr 2021 5.097 Menschen aus der Stadt Geestland nach 

Bremerhaven, was darauf schließen lassen kann,  dass die Stadt Geestland eine wichtige Rolle als Woh-

nort für Einpendelnde nach Bremerhaven darstellt (vgl. Arbeitnehmerkammer Bremen, 2022: 2). Da 

die Auswertungen keine Beamten und Selbstständige aufführen, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Pendlerverflechtungen tatsächlich noch etwas stärker ausgeprägt sind, als hier dargestellt. 

Aufgrund nicht vorliegender Daten können die Pendlerzahlen von Langen und Bad Bederkesa nicht 

einzeln ausgewertet werden. Die unmittelbare Nähe Langens zu Bremerhaven lässt vermuten, dass 

hier die Pendlerverflechtungen stärker ausgeprägt sind als in entfernter liegenden Ortschaften. 

 

 

Als Teil der LEADER-Region Wesermünde Nord seit 2014 und der Lage an der Nordseeküste hat sich 

der Tourismus in Geestland zu einer essentiellen wirtschaftlichen Säule entwickelt. Im Regionalen Ent-

wicklungskonzept Wesermünde Nord 2014 – 2020 wurde dem Handlungsfeld Tourismus zweithöchste 

Priorität eingeräumt (vgl. B T E Tourismus- und Regionalberatung, 2015: 3). Auch im anschließenden 

Regionalen Entwicklungskonzept 2023 – 2027 bleibt der Tourismus „für die Region ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und ein wichtiges Handlungsfeld, weshalb der Tourismus wie bereits in der Förderperi-

ode 2014-2020 nicht dem Handlungsfeld 4 Regionale (Land-)Wirtschaft untergeordnet wird, sondern 

weiterhin ein eigenes Handlungsfeld darstellt“ (inspektour GmbH, 2022: 81). 

Das Stadtgebiet Geestlands bietet zahlreiche touristische Ziele und Unternehmungen. Im Jahr 2019, 

vor der Covid-19-Pandemie, konnten Tourist:innen 17 Beherbergungsbetriebe nutzen, darunter auch 

den Campingplatz Bensen. Im selben Jahr besuchten 33.743 Übernachtungsgäste die Stadt Geestland 

und sorgten für insgesamt 85.833 Gästeübernachtungen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer be-

trug somit 2,5 Tage (vgl. Statistisches Landesamt Niedersachsen, 2023). 

Besonderes touristisches Potential bietet die vielfältige Natur des Stadtgebiets. Touristen können 

Marschlandschaften, Geestlandschaften, Moore (z. B. das Ahlenmoor), Seen (z. B. der Bederkesaer 

See) und das Wattenmeer erkunden. Neben Wellness- und Erholungsangeboten in der Moor-Therme 

in Bad Bederkesa (Schwimmbecken, Saunen, Gesundheitskurse und Massagen) bietet die Stadt gute 

Voraussetzungen für Aktiv- und Erlebnisurlaube. Das sportliche Angebot umfasst Angeln, Reiten, Gol-

fen, Radfahren und Wandern. Allein das Radwegenetz umfasst in etwa 400 Kilometer. Kultur- und Ge-

schichtsinteressierte können eine Vielzahl historischer Gebäude und Denkmäler erkunden. Die St. 

Holßeler Kirche ist um das Jahr 1111 gebaut worden und somit die älteste Kirche der Stadt. Um 1590 

wurde sie unter dem maßgeblichem Einfluss Christoph Pezels entworfenen Consensus Bremensis zur 

reformierten Kirche und blieb es bis heute. Weitere beliebte Ausflugsziele sind u.a. die Burg, das Amts-

haus, den Amtsgarten , das Café in der Amtsscheune und die Windmühle in Bad Bederkesa. Die Mühle 

wurde im Jahr 1872 erbaut und noch bis 1990 bewirtschaftet. In Hainmühlen befindet sich eine Was-

sermühle, die 1980 umfassend restauriert worden ist. Weiter ist der Ochsenturm, gebaut gegen 1500 
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in Imsum, eine bekannte Sehenswürdigkeit der Stadt. In der Burg Bederkesa befindet sich heute das 

archäologische Museum des Landkreises Cuxhaven. Außerdem hat Bad Bederkesa ein Handwerksmu-

seum. Neben den Heimatmuseen in Debstedt und in Flögeln, kann auch das Heimatmuseum in Neu-

enwalde besucht werden (vgl. Stadt Geestland, 2023). 

Eine Besonderheit der Region ist die Verbindung von Gesundheitswirtschaft und Tourismus: „Das 
Nordseeheilbad Cuxhaven verfügt über eine sehr gute touristische Infrastruktur und nachgewiesene 

natürliche Heilmittel. Das Reizklima sowie die Wirkung der Nordsee, die unter dem Begriff Thalasso 

zusammengefasst werden, sind bedeutende Standortfaktoren für den Gesundheitstourismus in der 

Region“ (B T E Tourismus- und Regionalberatung, 2015: 18-19).  Darüber hinaus hat sich in den letzten 

Jahren der Gesundheitstourismus vom Kurwesen hin zum selbstständig finanzierten und präventiv ori-

entierten Gesundheitsurlaub entwickelt. Das AMEOS Klinikum Seepark Geestland in Debstedt spricht 

durch seine Spezialisierung auf die Behandlung schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher nicht nur 

die behandelten Patienten an. Neben der Inklusion der Patienten sollen hier auch die Urlaubsbedarfe 

der begleitenden Angehörigen abgedeckt werden (vgl. B T E Tourismus- und Regionalberatung, 2015: 

19). 

 

Die Ortschaft Bad Bederkesa ist seit 1996 der einzige staatlich anerkannte Kurort mit Moor-Kurbetrieb 

in Niedersachsen und enthält den entsprechenden Namenszusatz „Bad“. Ein Moorheilbad setzt unter 
anderem die therapeutische Nutzung des natürlichen Torfmaterials voraus, wie beispielsweise in der 

Moor-Therme in Bad Bederkesa (vgl. TourismusMarketing Niedersachsen GmbH, 2023).  

 

Die Stadt Geestland bietet ihren Bewohner:innen jährlich wiederkehrende Veranstaltungen. Die Kom-

mune nimmt am Wettbewerb STADTRADELN teil. Dieser wird jedes Jahr im Sommer vom Klimabündnis 

ausgerichtet und dauert 21 Tage. In dieser Zeit messen sich mehrere tausend Kommunen in Deutsch-

land und wenigen anderen Teilnehmerstaaten anhand der Anzahl der mit dem Rad zurückgelegten 

Kilometer. Der Lange Tag der Stadtnatur wird ebenfalls jährlich in mehreren Städten veranstaltet und 

soll Naturerlebnisse schaffen und das Naturbewusstsein stärken. Zusätzlich findet alle zwei Jahre die 

RegioMESSE in Kooperation mit dem Unternehmensverbund IDEENHAVEN im Landkreis Cuxhaven e.V. 

im Gewerbe- und Technologiepark Sievern statt. Wochenmärkte gibt es in Langen und Bad Bederkesa 

jeweils am Freitagvormittag (vgl. Stadt Geestland, 2023). 

 

Die Stadtbücherei Geestland unterhält zwei Standorte in Langen und in Bad Bederkesa. Kunstausstel-

lungen können beispielsweise in den Ateliers der Kunstschule KUBE in Bad Bederkesa besucht werden. 

Konzerte finden unter anderem in den Musikschulen Langen und Bederkesa, statt (vgl. Stadt Geest-

land, 2023). 

 

Auch im Bereich Bildungseinrichtungen zeigt sich die herausstechende Stellung der Ortsteile Bad Be-

derkesa und Langen als zentrale Orte mit wichtigen Versorgungsfunktionen im Stadtgefüge Geest-

lands. Die Stadt Geestland verfügt über fünf Grundschulen. Davon zwei in Langen, je eine in Bad Be-

derkesa, Elmslohe und Neuenwalde. Hinzu kommt je eine Oberschule in Bad Bederkesa und Langen, 

sowie zwei Gymnasien: Das Gymnasium Langen und das Niedersächsische Internatsgymnasium in Bad 

Bederkesa. Zudem verfügt Geestland über zwei Förderschulen: die Seeparkschule Wesermünde in De-

bstedt legt ihren Fokus auf die körperliche und motorische Entwicklung. Die Schule am Wiesendamm 
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befasst sich mit der geistigen Entwicklung und umfasst neben dem Hauptstandort in Bad Bederkesa 

auch eine Außenstelle in Lintig (vgl. Stadt Geestland, 2023). 

Die nächstgelegene Hochschule befindet sich in Bremerhaven. Darüber hinaus können die Hochschu-

len der Städte Wilhelmshaven, Bremen und Oldenburg mit einer Fahrtzeit von etwa einer Stunde mit 

dem PKW erreicht werden. Etwa zwei Stunden entfernt liegen die Hochschulen des Landes Hamburg. 

Die Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven e.V. hat ihre Hauptgeschäftsstelle in Langen. 

 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit umfassen das Kinder- und Jugendzentrum in Langen sowie 

13 Jugendräume in verschiedenen Ortsteilen der Stadt (vgl. Stadt Geestland, 2023). Die Kinderbetreu-

ung in Geestland ist gut aufgestellt. Insgesamt gibt es 26 Kindertageseinrichtungen in städtischer und 

freier Trägerschaft mit 1.438 Plätzen und zusätzlich 32 Integrationsplätzen sowie 36 Plätzen mit be-

sonderem Förderbedarf. Die Verteilung der Einrichtungen im Stadtgefüge ist allerdings nicht gleichmä-

ßig. In den Grundzentren Langen und Bad Bederkesa sind mehre Einrichtungen vorhanden, während 

andere Ortschaften keine Kindertagesstätte aufweisen. Eine Einrichtung in der Ortschaft Debstedt ist 

auf die Betreuung von Kindern mit Behinderung spezialisiert (vgl. Stadt Geestland, 2023). 

 

Die Stadt Geestland bietet eine vielfältige Vereinskultur. Zu den unterschiedlichen Sport- und Turnver-

einen zählen der Fußballclub Geestland e.V. sowie der Tanzverein GTC Blau-Gold Phoenix. Weiter gibt 

es eine Vielzahl an Schützen- und Landjugendvereinen der verschiedenen Ortschaften.  Freiwillige Feu-

erwehren sind unter anderem in Bad Bederkesa und Langen ansässig. Der Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft e.V. unterhält mehrere Ortsgruppen im Stadtgebiet und auch der Deutsches Rotes Kreuz 

e.V. verfügt über Standorte in Geestland. Das Vereinsangebot wird durch diverse soziale Vereine, Hob-

byvereine sowie Vereine in den Bereichen Kunst, Theater und Musik ergänzt (vgl. Stadt Geestland, 

2023). 

 

Insgesamt befinden sich fünf Kirchen im Stadtgebiet von Geestland. Von den vier evangelischen Kir-

chen sind zwei evangelisch-lutherische in Bad Bederkesa und Langen sowie zwei evangelisch-refor-

mierte Ausrichtung in Ringstedt und Holßel. Eine Glaubensstätte der Zeugen Jehovas befindet sich in 

Langen (vgl. Stadt Geestland, 2023). Die St. Benedikt-Kapelle in Bad Bederkesa wird von der katholi-

schen Pfarrei Hl. Herz-Jesu in Bremerhaven betreut (vgl. Pfarrei Hl. Herz-Jesu, 2023). 

 

6. Konzeptionelle und raumplanerische Rahmenbedingungen 

 

Das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) fasst alle Ziele und Grundsätze des Bun-

deslandes Niedersachsen zusammen, welche die weitere Entwicklung des Landes inklusive der Teil-

räume betreffen. Als übergeordnete Planung dient das LROP als Leitlinie für alle folgenden Vorhaben 

und Planungen innerhalb Niedersachsens. Unter anderem wird im LROP festgelegt, welche landespla-

nerischen Funktionen den verschiedenen Orten zugewiesen werden, darunter fällt auch die Festlegung 

der Ober- und Mittelzentren. Im Weiteren werden die für die Stadt Geestland wichtigen Festlegungen 

aus der aktuell gültigen Fassung der Verordnung des LROP vom 26.09.2017 abgeleitet. 
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In der Zeichnerischen Darstellung werden für die Stadt Geestland folgenden Vorranggebiete ausgewie-

sen: 

 Haupteisenbahnstrecke 

 Autobahn 

 Trinkwassergewinnung 

 Natura 2000 

 Torferhaltung 

 Biotopverbund 

 Leitungstrasse 

 

Zur Entwicklung der Freiraumnutzungen wird in Hinblick auf die Rohstoffsicherung und -gewinnung 

beschrieben, dass sich in Holßel eine Schwermetall-Lagerstätte befindet und diese langfristig von Nut-

zungen frei zu halten ist, die einen eventuell erforderlichen Abbau erschweren oder verhindern könn-

ten. Hinsichtlich der Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbundes und seiner Funktionen sowie 

des Bodenschutzes wird beschrieben, dass Bad Bederkesa der einzige staatlich anerkannte Ort mit 

Moor-Kurbetrieb in Niedersachsen ist. Die Strukturen der Gesundheitsversorgung in Niedersachsen 

sollen gesichert werden, vor diesem Hintergrund weist das LROP darauf hin, dass die anerkannte lan-

desbedeutsame Funktion der Moorheilbäder bzw. der Orte mit Moor-Kurbetrieb erhalten werden sol-

len. Dies rechtfertigt die Ausnahmeregelung des Torfabbaus zu heilmedizinischen Zwecken (vgl. Nie-

dersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2017) 

 
Abbildung 9: Auszug aus dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 

Das RROP Cuxhaven wird derzeit neu aufgestellt, denn die aktuell gültige Fassung von 2012 soll ersetzt 

werden. In der Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten des Landkreises Cuxhaven vom 

29. Juli 2022 werden folgende inhaltliche Schwerpunkte für die Neuaufstellung gesetzt: 
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 „Integrierte Küstenentwicklung (u. a. Rohstoffgewinnung Klei) 

 Entwicklung der Siedlungsstruktur (u. a. Standorte für die Sicherung und Entwicklung von 

Wohnstätten und/oder Arbeitsstätten, Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 

Tourismus, Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung) 

 Entwicklung der Daseinsvorsorge und der zentralen Orte (u.a. Entwicklung vor dem Hinter-

grund des demographischen Wandels) 

 Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels 

 Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbunds, Bodenschutz (u. a. Torferhal-

tung) 

 Natur und Landschaft (u.a. Biotopverbund) 

 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung 

 Landschaftsgebundene Erholung 

 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz (u. a. Hochwasser-

schutz) 

 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik (u. a. Industrielle Anlagen und Gewerbe) 

 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 

 Straßenverkehr (u. a. Trassenverläufe Bundesstraße B73) 

 Erneuerbare Energieerzeugung (u. a. Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik) 

 Energieinfrastruktur (u. a. Kabeltrassenkorridore Gleichstrom und Leitungstrassen) 

 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen (u. a. Abfallentsorgungsanlagen)“ (Landkreis 

Cuxhaven, 2022). 

Das aktuelle RROP von 2012 ist vor dem Zusammenschluss der Kommunen zur Stadt Geestland im Jahr 

2015 in Kraft getreten. Die Inhalte des Programmes beziehen sich daher auf ehemalige Kommunen der 

heutigen Stadt Geestland. 
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In der Fassung aus dem Jahr 2012 werden Teile der heutigen Stadt Geestland als Vorranggebiete für 

die Windenergienutzung festgelegt. Weiterhin werden die Orte Bad Bederkesa und Langen als Grund-

zentren der Region ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind jeweils Wohn- und Arbeitsstätten sowie 

 

 
Abbildung 10: Auszug RROP 2012 
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Erholungsgebiete zu sichern und zu entwickeln. Bad Bederkesa kommt darüber hinaus eine besondere 

Bedeutung im Tourismussektor zu. Die ehemalige Stadt Langen erfüllt mittelzentrale Teilfunktionen in 

den Bereichen Verwaltung, Justiz und Gesundheitswesen. Bei Langen-Imsum wird ein Vorranggebiet 

für Industrie und Gewerbe festgeschrieben. Des Weiteren wird die Verflechtung von Siedlungs- und 

Versorgungsstrukturen mit der Stadt Bremerhaven betont. Unter anderem mit Hilfe des Regionalfo-

rums Unterweser soll die Zusammenarbeit der Stadt Bremerhaven mit den Kreisen Cuxhaven und We-

sermarsch verbessert werden. Zudem liegen zwei Natura 2000 Gebiete im heutigen Stadtgebiet: Lan-

gen-Sievern (Nord) und Langen-Sievern (Süd) (vgl. Landkreis Cuxhaven, 2012). 

 

Die in Geestland geltende regionale Handlungsstrategie (RHS) bezieht sich auf die von der EU-Kommis-

sion anerkannte Übergangsregion Lüneburg und benennt notwendige Handlungsfelder und Zukunfts-

themen der Region. Hierzu wurde die RHS aus dem Jahr 2014 grundlegend fortgeschrieben. Die aktu-

ellen Ergebnisse aus Stärken-Schwächen-Analysen, Veranstaltungen und Diskussionsrunden mit kom-

munalen Akteuren und Stakeholder-Konstitution wurden mit jenen aus der Ersterstellung im Jahr 2014 

verglichen. Die damaligen Ergebnisse konnten bestätigt werden und unterscheiden sich nur punktuell 

von der aktuellen Bestandsaufnahme. In der Anpassung der RHS wurden neue Schlüsselthemen (Digi-

talisierung und E-Mobilität, Wasserstoffwirtschaft und Klimafolgenabschätzung) akzentuiert (vgl. Amt 

für regionale Landesentwicklung Lüneburg, 2020: 14). Weiterhin werden Ziele, Handlungsfelder und 

kritische Faktoren benannt. Der strategische Rahmen der RHS umfasst die vier übergeordneten Ziele: 

• „Attraktivität, im Hinblick auf den Lebens- und Wirtschaftsraum 

• Erreichbarkeit, bezogen auf Verkehr/Mobilität im weiteren Sinne ausgerichtet, auf schnelle 

bequeme und umweltfreundliche Erreichbarkeit relevanter Ziele innerhalb und außerhalb 

der Region – auch virtuell unter Nutzung der digitalen Möglichkeiten 

• Zukunftsfähigkeit im Sinne von ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltiger Tragfähigkeit 

• Mitverantwortung durch Mobilisierung, Befähigung sowie aktive Einbeziehung der regiona-

len Akteur:innen“ (Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, 2020: 30) 

Diese strategischen Ziele werden wiederum verknüpft mit den sechs Handlungsfeldern Infrastruktur 

Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Natur/Umwelt, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Weiterhin 

werden kritische Faktoren benannt, welche durch Tätigkeiten innerhalb der Handlungsfelder positiv 

beeinflusst werden sollen. Die kritischen Faktoren sind die Investitionsbedingungen, regionale Dispa-

ritäten, Kooperation/Vernetzung, Demographie sowie Energie/Klima (vgl. Amt für regionale Landes-

entwicklung Lüneburg, 2020: 30-31). 

 

Bei allen Vorhaben soll die strategische Ausrichtung des Landes Niedersachsen mitberücksichtigt wer-

den. Der Landkreis Cuxhaven weist eine Besonderheit auf, da dieser vom Niedersächsischen Institut 

für Wirtschaftsforschung e.V. (NIW) zu Teilen als „ländlich-peripherer Raum“ und zu Teilen als „ländli-
cher Raum zwischen den Zentren“ definiert wird, wie auch in Abbildung 12 zu erkennen. Auch das 

Stadtgebiet von Geestland im Landkreis Cuxhaven fällt in beide Kategorien (vgl. Amt für regionale Lan-

desentwicklung Lüneburg, 2020: 14-15). Diese Raumkategorien beziehen sich auf alle betroffenen Ge-

biete gleichermaßen- Die Ergebnisse der jeweiligen Stärke-Schwäche-Analysen für die Raumkategorien 

(siehe Tabellen 1 und 2) sind beigefügt.  
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Abbildung 11: Raumkategorien im RHS Lüneburg 

 
Tabelle 1: Ergebnisse der SWOT-Analyse von ländlich-peripheren Räumen  

Besondere Stärken Besondere Schwächen 

 Entwicklungsmöglichkeiten durch Lage 

in der Metropolregion Hamburg  

 Landschaftliches und kulturelles Poten-

zial an Elbe und Nordsee 

 Hochschulstandorte in Lüneburg, Buxte-

hude, Suderburg und Ottersberg 

 Starke Betroffenheit vom demografi-

schen Wandel durch Alterung und Ab-

wanderung 

 Schwache wirtschaftliche Entwicklung 

und wenig dynamischer Arbeitsmarkt 

 Geringe Kaufkraft 

 Schwächen bei Bildung und Qualifika-

tion 

 

Die Ortsteile Köhlen, Ringstedt, Kührstedt, Elmlohe, Drangstedt, Lintig, Bederkesa und Flögeln fallen in 

die Kategorie der ländlich-peripheren Räume. In diesen Gebieten soll besonders die Attraktivität er-

halten und verbessert werden. Hierzu sind Maßnahmen zum Ausbau der verkehrlichen, digitalen und 

sozialen Infrastruktur von großer Bedeutung. Besondere Potenziale für die Wirtschaft ergeben sich aus 



   

 

26 

 

der Beteiligung am regional organisierten Wissens- und Technologietransfer (vgl. Amt für regionale 

Landesentwicklung Lüneburg, 2020: 18-20).  

 

 
Tabelle 2: Ergebnisse der SWOT-Analyse von ländlichen Räumen zwischen den Zentren  

Besondere Stärken Besondere Schwächen 

 Ausstrahlung der Zentren Hamburg und 

(in geringem Maße) Bremen und Han-

nover 

 In weiten Teilen stabil in den Bereichen 

Demografie, Beschäftigung und Sozial-

struktur 

 Vorhandensein industrieller Kerne (z. B. 

Unterelbe, Celle) sowie Spezialisierung 

im Bereich maritime Wirtschaft und Lo-

gistik 

 Entwicklung der Region stark von den 

Zentren abhängig 

 Relativ schwache Zentren in der Region 

 Ausbaufähige Wirtschaftsstruktur: 

quantitativ und qualitativ 

 Schwächen bei Bildung und Qualifika-

tion 

 

Zu den ländlichen Räumen zwischen den Zentren zählen die Ortsteile Hymendorf, Neuenwalde, Krem-

pel, Debstedt, Sievern, Holßel, Langen und Imsum. Besonders relevant für die Entwicklung dieser Ge-

biete ist die Stärkung der zentralen Orte und der industriellen Kerne, um die Attraktivität für Bevölke-

rung und Wirtschaft zu erhöhen. Weiterhin sind hierzu digitale Infrastrukturmaßnahmen sowie Ver-

kehrsinfrastrukturmaßnahmen, insbesondere im Bereich des ÖPNV, nötig. Zudem wird die Erhaltung 

der touristischen Potenziale in dieser Raumkategorie betont (vgl. Amt für Landesentwicklung Lüne-

burg, 2020: 20-22).  

 

Für die Stadt Geestland ergeben sich daraus zwei unterschiedliche Herausforderungen. Die Ortsteile 

im Osten der Stadt (Köhlen, Ringstedt, Kührstedt, Elmlohe, Drangstedt, Lintig, Bederkesa und Flögeln) 

zählen zu den ländlichen-peripheren Räumen. Hier sind die besonderen Herausforderungen auf Alte-

rung, Abwanderung, Arbeitsmarkt und Bildung zu legen. Die Ortsteile im Westen (Hymendorf, Neuen-

walde, Krempel, Debstedt, Sievern, Holßel, Langen und Imsum) werden durch die Nähe zu Bremer-

haven zu den Räumen zwischen den Zentren gezählt. In diesem Teil der Stadt sind unter anderem die 

Abhängigkeit von Bremerhaven sowie die eigene Wirtschaftsstruktur von Bedeutung Die Themenfel-

der Demographie, Beschäftigung und Sozialstruktur stellen hier keine zentrale Herausforderung dar. 

 

 

7. Gesamtstädtische Planungen und Konzepte 

 

Bereits im Jahr 2008 definierte die ehemalige Stadt Langen Leitlinien zur Sicherstellung der Handlungs-

fähigkeit der Kommune in der Zukunft. Diese Leitlinien stellen die Grundlage der Geestländer Nachhal-

tigkeitsstrategie dar und wurden seitdem weiterentwickelt und evaluiert. Die Strategie zielt insgesamt 

auf Ressourcenschonung, Generationsgerechtigkeit und Sicherstellung der wirtschaftlichen Hand-
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lungsfähigkeit ab und orientiert sich an der Agenda 2030 sowie an den Nachhaltigkeitszielen der Ver-

einten Nationen. Es gelten drei Grundprinzipien: starke Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit und 

Menschenrechte. Im Kontext von Globalisierung, Flucht und dem demographischen Wandel, wird Viel-

falt als Chance für die Stadt Geestland bewertet, da Innovation und Kreativität durch Vielfalt gefördert 

werden können (vgl. Stadt Geestland [1], 2019: 3-6).  

Die aktuelle Fassung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Geestaland aus dem Jahr 2019 umfasst 

die übergeordneten Themenfelder Finanzen, Bildung, Mobilität, Klima/Energie, Demografie, globale 

Verantwortung/Eine Welt, gesellschaftliche Teilhabe/Gender, natürliche Ressourcen/Umwelt und Ar-

beit/Wirtschaft mit dazugehörigen Handlungsmaßnahmen und Entwicklungszielen (vgl. Stadt Geest-

land [1], 2019: 7).  

 

Im Themenfeld Finanzen soll der Einsatz von kommunalen Mitteln und Leistungen hinsichtlich der Wir-

kung geprüft werden. Handlungsmaßnahmen sind beispielsweise zielgerichtete und nachhaltige Inves-

titionen.  Weiter sollen bedarfsgerechte und inklusive Bildungsangebote geschaffen werden, unter an-

derem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und generationsspezifische Förderungen. Zudem sol-

len nachhaltige Mobilitätsangebote wie der ÖPNV und die Rad- und Fußwege verbessert werden, um 

die barrierefreie, bedarfsgerechte und flexible Mobilität der Bürger:innen zu gewährleisten. Hierzu ist 

unter anderem die Stärkung der regionalen Verkehrsbünde VBN und KVG vorgesehen. Die Ziele im 

Themenfeld Klima/Energie sollen durch gemeinsame Bestrebungen aller Bürger:innen erreicht wer-

den, um beispielsweise den CO2-Fußabdruck der Stadt zu senken und vermehrt regenerative Energie-

quellen zu nutzen. Das Themenfeld Demografie setzt auf die Bewältigung demographischer Heraus-

forderungen in Geestland. Damit die Lebensqualität erhöht und ein selbstbestimmtes Leben für alle 

möglich wird, sollen zum Beispiel die Partizipation gestärkt und bedarfsgerechter Wohnraum geschaf-

fen werden. Außerdem verpflichtet sich die Stadt Geestland in dem Themenfeld globale Verantwor-

tung/Eine Welt dazu, sich bei politischen Entscheidungen an den globalen Nachhaltigkeitszielen zu 

orientieren. Eine zugehörige Maßnahme ist die Förderung von nachhaltigem Konsum. Mit Zielen im 

Themenfeld gesellschaftliche Teilhabe/Gender soll ein offenes, engagiertes und lebenswertes Geest-

land geschaffen werden mit festen gesellschaftlichen Werten, wie Gleichberechtigung aller Bürger:in-

nen. Als Ziel wird zum Beispiel die Ausweitung der Ehrenamtsförderung formuliert. Die Erhaltung von 

und der verantwortungsvolle Umgang mit Boden, Wasser und Luft sowie der Biodiversität werden im 

Feld natürliche Ressourcen/Umwelt festgehalten, unter anderem durch eine ressourcenschonende 

Landwirtschaft. Die Bereiche Arbeit/Wirtschaft sollen nachhaltig und modern gestaltet werden, um 

eine zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung zu ermöglichen. Erreicht werden soll diese Entwick-

lung beispielsweise durch die Förderung von innovativen und ressourcenschonenden Wirtschaftswei-

sen (vgl. Stadt Geestland [1], 2019: 8-11). 

 

Durch den Beschluss der Strategie von Verwaltungsausschuss und Rat, wird eine politische Legitima-

tion erzeugt, damit die grundlegenden Prinzipien in allen Bereichen der kommunalen bzw. regionalen 

Entwicklung Berücksichtigung finden. Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie wird als Prozess 

verstanden und vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen entsprechend fortgeschrieben und wei-

terentwickelt (vgl. Stadt Geestland [1], 2019: 7).   
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Die Stadt Geestland hat das Ziel über die gesetzlichen Vorgaben hinaus einen Beitrag für eine grüne 

und nachhaltige Entwicklung der Stadt leisten. Als Basis der zukünftigen Arbeit und strategischen Aus-

richtung der Stadtverwaltung wurden Ende 2020 die Zukunftsleitlinien „Grünes Nachhaltiges Geest-
land“ erarbeitet. Übergeordnetes Ziel ist der optimale Einsatz von Mitteln und Leistungen der Stadt 

mit Hinblick auf Wirkung und Wirtschaftlichkeit. Die Themenfelder Demografischer Wandel, Klima (Kli-

maZukunft, Geestland 35), Kinderechte, Behindertenrechte, Lebenslanges Lernen für die Einwohner, 

Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Biodiversität werden berücksichtigt (vgl. Stadt Geestland [1], 

2020: 2-10). 

 

Um dem demographischen Wandel zu begegnen, wird die Anpassung bestehender Infrastrukturen an 

die wandelnden Anforderungen und die Bedürfnisse aller Generationen angestrebt. Zum Schutz des 

Klimas möchte sich die Stadt Geestland an den Zielen des Pariser Klimaabkommens von 2015 orientie-

ren. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Geestland im Jahr 2018 den Beginn der KlimaZukunft be-

schlossen. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Beteiligung der Einwohner:innen der Stadt 

gelegt, die Voraussetzung für das Gelingen von Maßnahmen ist. Zusätzlich wird im selben Jahr die 

Projektgesellschaft Geestland 35 gegründet. Diese befasst sich größtenteils mit Umwelt- und Klima-

schutzproblematiken, engagiert sich jedoch auch in anderen Themen der Nachhaltigkeit, wie Raum-

entwicklung, Wirtschaftsförderung oder Soziales. Weitere Handlungsfelder sind Familie, Stärkung des 

Ehrenamtes, Integration, Tourismus/ Freizeit/ Sport, Brandschutz und die ärztliche Versorgung. Beson-

ders betont werden zudem Kinder- und Behindertenrechte. Zum einen will die Stadt Geestland künftig 

kinder- und familienfreundliche Bedingungen schaffen, die Beteiligung von Kindern fördern und kin-

dergerechte Angebote schaffen. Zum anderen soll die Inklusion von Menschen mit Behinderung ver-

bessert werden. Inklusion soll hierbei als Haltung, im Sinne von Akzeptanz, Wertschätzung von Aner-

kennung gesellschaftlicher Vielfalt in allen Bereichen, verstanden werden. Auch hierbei soll die Betei-

ligung der Menschen erhöht werden. Es wird auch auf die steigende Bedeutung von Bildung und Wis-

sen auch durch die Veränderung des Arbeitsmarktes hingewiesen. Das lebenslange Lernen in allen 

Lebensphasen soll daher gefördert werden. Die Kommune sieht sich in der Verantwortung Bildungs-

angebote- und Institutionen weiterzuentwickeln, um eine qualitativ hochwertige Bildung der Einwoh-

ner:innen zu gewährleisten. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Digitalisierung. Geestland beab-

sichtigt, die digitale Transformation aktiv zu gestalten und bedürfnisgerechte Infrastrukturen zu schaf-

fen. Dabei wird die Digitalisierung als Herausforderung und Chance bewertet. Denn neben dem kultu-

rellen Wandel, durch die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelten, kann Vernetzung gefördert 

und Partizipation gestärkt werden. Die Stadt setzt sich zum Ziel, hierzu eine Digitalstrategie zu erarbei-

ten. Ein Querschnittsthema stellt die Bürgerbeteiligung dar. Um Vertrauen und Transparenz zu stärken 

soll eine Beteiligungskultur entwickelt werden, in der es allen Geestländer:innen möglich ist, sich an 

den Vorhaben der Stadt zu beteiligen. Der Biodiversität ist ebenfalls ein thematischer Schwerpunkt 

gewidmet. Die genetische Vielfalt, die Artenvielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme soll durch sekto-

renübergreifende Schutzmaßnahmen erhöht und erhalten werden. Vor diesem Hintergrund soll eine 

Biodiversitätsstrategie erarbeitet werden (vgl. Stadt Geestland [1], 2020: 2-10). 

 

Die ehemalige Stadt Langen hatte im Jahr 2014 erstmalig ein energie- und klimapolitisches Leitbild für 

die kommunalen Liegenschaften und die Stadtverwaltung beschlossen, welches nach der Fusion der 
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Stadt Geestland übernommen und ergänzt wurde. Die Stadt Geestland ist aufgrund ihrer Bemühungen 

im Bereich Klimaschutz durch die deutsche Energieagentur (dena) als dena-Energieeffizienzkommune 

zertifiziert. Das derzeit gültige zweite Energie- und Klimaschutzprogramm (2019-2021) legt als Hand-

lungsfelder die Kategorien Gebäude, Stromnutzung, Energiesysteme und Verkehr fest. Auf übergeord-

neter Ebene sollen für das Energie- und Klimaschutzmanagement innerhalb der Stadtverwaltung neue 

Strukturen geschaffen werden, darunter eine Fachgruppe sowie eine Lenkungsgruppe (vgl. Stadt 

Geestland [2], 2020: 3-7).  

Folgenden Maßnahmen – nach Priorität sortiert – wurden beschlossen und befinden sich zum Teil be-

reits in der Umsetzung: 

1. Amtshaus (Heizungstechnik)  

2. Lindenhofsäle (Sanierung) 

3. Kindergarten Sonnenblume (Photovoltaikanlage) 

4. Rathaus Bad Bederkesa (Photovoltaikanlage) 

5. Energiewerk Bad Bederkesa 

6. Wärme-Contracting 

7. Sporthalle Seminarstraße (Sanierung) 

8. Mensa Hinschweg (Photovoltaikanlage) 

9. Sporthalle Hinschweg (Sanierung) (vgl. Stadt Geestland [2], 2020: 7-9). 

 

Im Jahr 2020 wurde das regionale Einzelhandelskonzept für die Kommunen Bremerhaven, Geestland, 

Loxstedt und Schiffdorf veröffentlicht. Dieses beinhaltet raumordnerische und sozioökonomische Rah-

menbedingungen, Trends in der Region sowie ein detailliertes Portrait der Einzelhandelsstruktur der 

einzelnen Kommunen. Zu den Trends zählen u. a. die zunehmende Qualitätsorientierung, die anhal-

tende Preisorientierung, die zunehmende Bedeutung der Zielgruppe der jungen Alten und ein ausge-

prägter Verdrängungswettbewerb (vgl. CIMA Beratung + Management GmbH, 2020).  

 

In Deutschland sind die privaten Gesamtausgaben im Vergleich zum Jahr 2008 deutlich gestiegen, wäh-

rend im Bereich der privaten Umsätze im Einzelhandel nur ein leicht positiver Trend erkennbar ist. Die 

Umsatzzuwächse ergeben sich allerdings vielmehr aus der zunehmenden Bedeutung des Online-Han-

dels, als durch den stationären Einzelhandel. Gleichzeitig steigt die Verkaufsfläche stationärer Ge-

schäfte durch steigende Ansprüche an das Warenangebot an. Große discounterorientierte Betriebe, 

Fachmärkte und der filialisierte Einzelhandel profitieren, während Waren- und Kaufhäuser sowie der 

inhabergeführte Fachhandel Umsatzeinbüßen verbuchen. Hinzu kommt, dass sich mehr als die Hälfte 

der Verkaufsfläche außerhalb der Innenstädte befindet. Ein Ende der Abwanderung und des Leer-

stands in den besonders betroffenen Zentren der Klein- und Mittelstädte ist nicht absehbar. Das Ver-

braucherverhalten trennt sich zunehmend in die Versorgungseinkäufe (preisorientiert und zeitspa-

rend) und die Erlebniseinkäufe (Teil der Freizeitgestaltung mit Unterhaltungsanspruch) auf und birgt 

neue Herausforderungen für den Einzelhandel. Zudem verstärkt sich die Spaltung zwischen dem Nied-

rigpreissegment und dem Verkauf von Luxusgütern; die Mitte geht zunehmend verloren. Mit der stei-

genden Bedeutung des Online-Handels verändert sich weiterhin der Anspruch an den stationären Ein-
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zelhandel. Dieser wird zunehmend zum Ausstellungsraum und in Verbindung mit Online-Handel be-

trieben. Dabei ist zu beachten, dass der Anteil des Online-Handels im Vergleich zum stationären Handel 

branchenabhängig ist (vgl. CIMA Beratung + Management GmbH, 2020: 22-38). 

 

Die Einzelhandelsstrukturdaten der Stadt Geestland zeigen ein positives Nachfragepotenzial. Es stehen 

demnach mehr Mittel für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung als im bundesdeutschen Durch-

schnitt. Im Jahr 2017 umfasst die Einzelhandelsstruktur der Stadt 141 Einzelhandelsbetriebe, von de-

nen 66 dem periodischen und 75 dem aperiodischen Bedarf zugeordnet werden können. Mit 53 Be-

trieben ist die Lebensmittelbranche die zahlenmäßig größte. Von 2015 bis 2017 ist die Anzahl der Be-

triebe zurückgegangen und die Verkaufsfläche hat sich, dem bundesweiten Trend entsprechend, er-

höht und umfasst 49.225 m². Im Jahr 2017 wurden 122,9 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Die 

Einzelhandelszentralität gibt das „Verhältnis des am Ort getätigten Einzelhandelsumsatzes zu der am 
Ort vorhandenen Nachfrage“ an (Regionales Einzelhandelskonzept, 2020: 51). Ein Wert von 100 zeigt 
an, dass sich Nachfrage und Umsatz decken. Läge die Einzelhandelszentralität über 100, dann ist der 

betrachtete Untersuchungsraum überversorgt: Es wird mehr Umsatz generiert, als Bedarf vor Ort vor-

handen ist. In Geestland liegt der Wert bei insgesamt 62. Im periodischen Bereich wird ein Wert von 

75 erreicht, im aperiodischen Bereich können lediglich 47 erzielt werden. Daraus lässt sich eine Unter-

versorgung ableiten. Die Versorgungsbedarfe in Geestland sind größer als der erzielte Umsatz in der 

Stadt. Das Nachfragevolumen der Stadt beläuft sich auf 198 Millionen. Etwa 40 Prozent des Volumens 

– konkret 87,2 Millionen Euro – werden jedoch im Umland erwirtschaftet. Im Gegenzug gibt es einen 

Zufluss von lediglich 12,2 Millionen Euro durch die Ausgaben von Nicht-Geestländern im Stadtgebiet 

Geestland (vgl. CIMA Beratung + Management GmbH, 2020: 48-53). 

 

Des Weiteren beschreibt das Konzept die Nahversorgungsstruktur, also die räumliche Verteilung der 

Nahversorgungsbetriebe, in Geestland. Unter der Annahme, dass jeder Nahversorgungsbetrieb einen 

500 Meter weiten Radius bedient, sind die Ortsteilkerne von Langen und Bad Bederkesa ausreichend 

versorgt. Im Gegensatz dazu sind weite Teile der Stadt unterversorgt. Teilweise sind die Nachverdich-

tungspotenziale nur gering bzw. gilt die Etablierung neuer Betriebe als unrealistisch. Kleine Nahversor-

gungsbetriebe (< 400 qm) befinden sich zudem in den Ortsteilen Krempel, Hoißel, Ringstedt und Sie-

vern. In den anderen Ortsteilen der Stadt gibt es lediglich kleinere Geschäfte, wie Bäckereien, Tank-

stellen oder Hofläden (vgl. CIMA Beratung + Management GmbH, 2020: 78-79).  
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Abbildung 12: Versorgungsbereiche der Ortsteilzentren von Langen (oben) und Bederkesa (unten) 

 

Die zentralen Versorgungsbereiche in Geestland bilden, wie schon zuvor beschrieben, die Zentren der 

Ortsteile Langen (17 Betriebe) und Bad Bederkesa (34 Betriebe), die sich jeweils durch ein vielfältiges 

und kleinteiliges Angebot auszeichnen. Im Konzept wird empfohlen die Maßnahmen zur Erhaltung und 

Verbesserung der Versorgungsstruktur in Langen auf den Leerstand im Lindenhof-Center zu beziehen 

sowie auf die Verbesserung von Erreichbarkeit und Marketing des Einkaufszentrums. Weiterhin wird 



   

 

32 

 

eine städtebauliche Aufwertung des Platzes innerhalb des Zentrums angestrebt, um die Aufenthalts-

qualität zu erhöhen. In Bad Bederkesa hingegen steht die bedarfsgerechte Erweiterung des ansässigen 

Edeka im Fokus potentieller Maßnahmen. Zudem soll ein Frequenzbringer die Besuchshäufigkeit und 

die Sichtbarkeit des Versorgungsbereiches in Bad Bederkesa erhöhen. Die städtebaulichen Mängel 

können durch die Modernisierung einzelner Gebäude behoben werden (vgl. CIMA Beratung + Manage-

ment GmbH, 2020: 108-113).  

 

Zusätzlich sind zwei Fachmarktagglomerationen in Geestland verortet. Sieben Betriebe befinden sich 

im Schmidtkuhlsweg im Norden des Ortsteils Langen. Eine Erweiterung der Agglomeration auf einer 

Grünfläche im Norden ist gemäß Konzept denkbar. Der Handelspark umfasst zudem 10 Betriebe im 

Nordosten des Ortsteils Bad Bederkesa. Da die Verkaufsfläche der Betriebe des periodischen Bereiches 

zu gering ist, gelten die Gebiete nicht als Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahver-

sorgung (vgl. CIMA Beratung + Management GmbH, 2020: 126-128; 157). 

 

Das integrierte Klimaschutzkonzept wurde im Jahr 2021 fertiggestellt und dient als strategische Ent-

scheidungsgrundlage für zukünftige Klimaschutzaktivitäten der Kommune. Im Konzept werden Poten-

ziale und Bestrebungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen der Stadt Geestland beschrieben 

und konkrete Maßnahmen aufgeführt. Die Zielvorgaben beziehen sich jeweils auf das Referenzjahr 

2018. Bei der Erstellung wurden sowohl die Ergebnisse von Beteiligungsveranstaltungen (Dezember 

2020 bis Januar 2021) sowie von einer quantitativen Ist-Analyse der Energie- und Treibhausgasemissi-

onen in 2018 verwendet (vgl. Stadt Geestland, 2021: 9-14). 

 

Im Jahr 2018 wurde in Geestland ein Endenergieverbrauch von 610.790 MWh (Megawattstunden) er-

reicht. Knapp die Hälfe davon wurde von privaten Haushalten verbraucht, das entspricht etwa 9,67 

MWh je Einwohner für diesen Bereich. Dieser Wert liegt leicht über dem bundesdeutschen Durschnitt. 

Die andere Hälfte des Energieverbrauchs verteilt sich auf die Bereiche Verkehr (27%), Gewerbe, Han-

del, Dienstleistungen (13%), Industrie (9%) und kommunale Verwaltung (2%). Der CO2-Ausstoß für das 

Jahr 2018 lag insgesamt bei 190.299 Tonnen. Der größte Anteil der Emissionen fiel im Bereich private 

Haushalte an (46 %), darauf folgte der Verkehr mit 28 % und die Sektoren Gewerbe, Handel, Dienst-

leistungen mit 13 % und Industrie mit 12 %. Geestlands Verwaltung macht mit ihren Liegenschaften 

und der kommunalen Flotte nur 2 % der Emissionen aus. Die CO2-Emissionen pro Einwohner, bezogen 

auf die Gesamtemission der Kommune, liegen bei 6,17 t / EW und sind geringer als der nationale 

Durchschnitt (9,80 t / EW) (vgl. Stadt Geestland, 2021: 15-16).  

 

Die Stadt Geestland möchte mit Hilfe der Handlungsstrategie die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 

2035 um 51 % und bis 2050 um 92% reduzieren. Um diese Ziele zu erreichen werden die Maßnahmen 

den Handlungsfeldern Öffentlichkeitsarbeit und Bildung, Mobilität und Verkehr, (Land-) Wirtschaft, 

Klimagerechte Stadtentwicklung, Klimaanpassung und Naturschutz zugeordnet. Besondere Priorität 

haben Förderung und Ausbau der regenerativen Energiegewinnung aus Wind, Wasser, Sonne und Bi-

omasse (Integriertes Klimaschutzkonzept Geestland, 2021: 65-67). Die Windkraftwerke produzierten 

im Referenzjahr bereits 335.525 MWh; damit sind sie die wichtigste regenerative Energiequelle (vgl. 

Stadt Geestland, 2021: 38-39). 
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Große Einsparpotenziale werden im Verbrauch durch die privaten Haushalte identifiziert, unter ande-

rem durch die energetische Sanierung der Gebäude, die Nutzung energieeffizienter Geräte und einer 

Förderung von suffizientem Nutzerverhalten. Im Handlungsfeld Wirtschaft liegen die Potenziale in der 

Nutzung von Prozesswärme und mechanischer Energie, sowie bei der Raumwärme und der Stromnut-

zung zur Beleuchtung und Kommunikation. Innerhalb des Verkehrssektors sind langfristige Einsparun-

gen, insbesondere durch Wirkungsgradsteigerungen konventioneller Antriebe und Nutzung alternati-

ver Antriebskonzepte, möglich (vgl. Stadt Geestland, 2021: 26-38).  

 

Zur Festlegung von Klimaschutzzielen und kontinuierlichen Überprüfung der Zielerreichung hat die 

Stadt Geestland drei Szenarien der Treibhausgasentwicklung aufgestellt. Die sich abhängig von den 

gewählten Entwicklungsstrategien und der möglichen Veränderung der Rahmenbedingungen unter-

schieden: 

 Trendszenario (-24,7% bis 2050): Entwicklung der Treibhausgasemissionen bei geringen kli-

maschutzfördernden Maßnahmen. 

 Klimaschutzszenario (-93,6% bis 2050): Entwicklung der Treibhausgasemissionen bei ver-

mehrter Umsetzung klimaschutzfördernder Maßnahmen und Ausbau erneuerbarer Energie-

träger. 

 Zielszenario (-92,3% bis 2050): Entwicklung der Treibhausgasemissionen bei Umsetzung we-

niger kostenintensiver Maßnahmen mit eingeschränktem Ausbau erneuerbarer Energien 

(vgl. Stadt Geestland, 2021: 58-60). 

 

Ziel des integrierten Klimaschutzkonzeptes ist die Steigerung der Energieeffizienz und die Minderung 

der Treibhausgasemissionen innerhalb der Kommune. Die Klimaschutzziele der Stadt Geestland orien-

tieren sich an der Potenzialanalyse und den berechneten Szenarien. Sowohl im Klimaschutzszenario 

als auch im Zielszenario ist die Erreichung der Klimaschutzziele der EU und Deutschlands sowie die 

Klimaneutralität von Geestland möglich. Die Stadt setzt sich einen Zielkorridor und legt fest, dass die 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 80 und bis 95 % gesenkt werden sollen (vgl. Stadt 

Geestland, 2021: 61). 

 

Im Maßnahmenkatalog werden 31 Einzelmaßnahmen innerhalb von fünf Handlungsfelder detailliert 

beschrieben und priorisiert. Darunter einige Maßnahmen im Verkehrssektor mit dem Ausbau und der 

Verbesserung des ÖPNV Angebots und der Elektromobilität sowie der Förderung des Radverkehrs mit 

der Aufstellung eines Radwegebedarfsplans. Eine umfangreiche energetische Sanierung und die Er-

richtung eines Energiewerkes zur Versorgung der Moor-Therme und einer Schule in Bad Bederkesa 

sind ebenfalls geplant. Im Zusammenhang mit dem Energiewerk soll zudem das städtische Energiever-

sorgungssystem „GrööNet“ aufgebaut werden. Weiterhin wird die Selbstorganisation der Energiever-
sorgung angestrebt, zum Beispiel durch Stadtwerke oder eine Energiegenossenschaft (vgl. Stadt Geest-

land, 2021: 68-103). 

 

Im Jahr 2022 hat die Stadt Geestland in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH ein Radwegekon-

zept erstellt, um sichere und lückenlose Radwegenetze zu schaffen und somit auch die Attraktivität 
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des Radverkehrs zu steigern. Bislang umfasst das Radwegenetz der Stadt eine Strecke von zusammen-

gerechnet 430 km mit Anbindung an zwei Fernradwege, den Elbe-Weser-Radweg und den Weser-Rad-

weg, und vier Themenrouten im Stadtgebiet. Von 2017 bis 2020 haben sich auf diesen Wegen insge-

samt 60 Unfälle mit Fahrradbeteiligung ereignet (vgl. Geh-Komm GmbH, 2022: 2-7). Mehr als die Hälfte 

sind der Kategorie Einbiegen/Kreuzen-Unfall zuzuordnen („Unfall durch einen Konflikt zwischen einem 
einbiegenden oder kreuzenden Wartepflichtigen und einem Vorfahrtberechtigten“ (Ge-Komm GmbH, 

2022: 7).  

Das Radwegenetz wurde im Rahmen der Konzepterstellung auf Grundlage von Luftbildern, amtlichen 

Geodaten, Vor-Ort-Begehungen und den Ergebnissen von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen analysiert. 

Die Bürgerbeteiligung umfasste diverse Medienberichte zur Information der Bürger:innen sowie eine 

interaktive Karte mit Kommentarfunktion im Sinne eines digitalen Bürgerdialogverfahrens. Im März 

und April 2022 wurden auf der entsprechenden Webseite 300 Kommentare von den Geestländer:in-

nen formuliert. Aus den Ergebnissen der Analyse konnten 64 Einzelmaßnahmen und darunter sechs 

Kernmaßnahmen (Abbildung 13) abgeleitet werden. Die Handlungsbedarfe bestehen unter anderem 

in den Bereichen Sanierung, Beleuchtung, Beschilderung und Lückenschluss. Viele Wege, vor allem in 

den Außenbereichen des Stadtgebietes, sind nicht ausreichend beleuchtet und auch die Beschilderung 

ist, wie das Wegenetz selbst, lückenhaft (vgl. Ge-Komm GmbH, 2022: 5-19). 

 

Zusätzlich werden im Radwegekonzept Geestland weitere Planungen formuliert: 

 „Umsetzungsphase des Konzeptes/Konkretisierung 

 Einwerben von Fördermitteln (sofern sich Möglichkeiten bieten) 

 Permanente Fortführung der umfangreichen und ausgebauten Datenbestände“ (Ge-Komm 

GmbH, 2022: 36). 
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Abbildung 13: Kernmaßnahmen des Radwegekonzeptes (2022) mit Priorisierung 

 

Das regionale Entwicklungskonzept bezieht sich auf die Region Wesermünde Nord, diese liegt im Nord-

westen des Landkreises Cuxhaven, umfasst 613 km² und zählt 75.180 Einwohner:innen (vgl. inspektour 

GmbH, 2022: 11-13).  

Auf Grundlage des REK von 2014 wurde die Region erstmals als LEADER-Region in die entsprechende 

EU-Förderung aufgenommen. Innerhalb des Geltungszeitraumes 2014-2022 wurden auch Projekte im 

Stadtgebiet von Geestland umgesetzt. Darunter der Umbau der Alten Schule, die Minigolfanlage sowie 

der Wasserspielpark, das Dampfbad und die Familienrutsche in der Moor-Therme in Bad Bederkesa. 

Mit der Pielers GmbH wurde zusätzlich ein Online-Marktplatz für regionale Erzeugnisse geschaffen. 

Leider konnte dieses Angebot nicht dauerhaft gehalten werden. Zudem wird die Ergänzung der touris-

tischen Infrastruktur in der Staat Geestland als zukünftige Maßnahme vorgeschlagen (vgl. BTE Touris-

mus- und Regionalberatung, 2023). 

Das aktualisierte REK knüpft an die vorangegangenen Überlegungen und Maßnahmen an und definiert 

neue und angepasste Ziele für die nächste Förderperiode 2023-2027. Bei der Erarbeitung der Entwick-
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lungsziele wurden mehrere Grundlagen berücksichtigt, darunter die derzeitige Ausgangslage der Re-

gion, der Evaluierungsbericht der vorherigen Förderperiode, die Ergebnisse einer Online-Befragung 

der Bevölkerung, eine Trendanalyse sowie eine SWOT-Analyse (vgl. inspektour GmbH, 2022: 14-64).  

Daraus ergeben sich zunächst drei übergeordnete Ziele: 

1. „Profilierung und Etablierung als nachhaltige Region 

2. Gemeinschaftlich für eine attraktive Lebenswelt für Alle 

3. Bewusstseinsbildung orientiert an der Lebenswirklichkeit“ (inspektour GmbH, 2022: 67).  

 

Die einzelnen Projektideen werden fünf Handlungsfelder zugeordnet, diese sind: 

 „Lebendige Ortsentwicklung 

 Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse 

 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

 Regionale (Land-) Wirtschaft 

 Tourismus“ (inspektour GmbH, 2022: 67).  

Einige Starterprojekte sind bereits ausgearbeitet und sollen schon zu Beginn der neuen Förderperiode 

2023-2027 umgesetzt werden. Darunter auch ein Projekt am Ochsenturms in Imsum. Das Projekt um-

fasst die „Schaffung von Besuchertoiletten, Vorbereitung eines Imbiss-Standplatzes, Informationssta-

tion zum Standort und zum Nationalpark, eine Fußwaschanlage als Service nach Wattwanderungen 

sowie die erforderlichen Anschlüsse“ (inspektour GmbH, 2022: 94). Das Projekt ist dem Handlungsfeld 

Tourismus zugeordnet und soll 2023-2024 umgesetzt werden (vgl. inspektour GmbH, 2022: 87, 67).  

 

Geestland hat sich als eine von 28 Kommunen erfolgreich um die dritte Staffel des Modellprojektes 

Smart City (gestartet im November 2021) vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 

Bauwesen (BMWSB) beworben. Das übergeordnete Ziel ist eine umfassende digitale Transformation, 

um eine zukunftsfähige und intelligent vernetzte Stadt zu schaffen.  

Im Rahmen des Projektvorhabens wurde im Jahr 2022 die Smart City Strategie veröffentlicht. In diesem 

Konzept sind drei Leitsätze für die digitale Entwicklung der Stadt festgelegt: 

 „Unsere Smart City setzt intelligente Technologien ein, um Geestland effizienter und nach-
haltiger, sozialer und lebenswerter zu machen, und stellt dabei den Menschen und seine Be-

dürfnisse in den Mittelpunkt. 

 Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung, vernetzen unsere Infrastruktur, fördern Innovati-

onen, schaffen reale Mehrwerte und treiben gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bür-

gern eine zukunftsorientierte und ganzheitliche Stadtentwicklung voran. 

 Unser Denken und unser Handeln sind dabei bestimmt von der Verantwortung gegenüber 

kommenden Generationen“ (Stadt Geestland, 2022: 21). 

Um die digitale Transformation im Rahmen des Modellprojektes voranzutreiben wird folgendes Vor-

gehen in fünf aufeinander aufbauenden Bausteinen definiert:  

1. „Entwicklung der Smart City Strategie 

2. Projektorganisation und Projektsteuerung 

3. Bürgerbeteiligung 
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4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

5. Technologische Umsetzung“ (Stadt Geestland, 2022: 22). 

Das Konzept beschreibt zudem konkrete Ziele und Maßnahmen für die acht Handlungsfelder Mobilität, 

Energie, Bildung, Gesundheit/Pflege/Ernährung, (Land-)Wirtschaft, Wohnen/Leben/Freizeit, Nachhal-

tige digitale Stadtentwicklung sowie Digitalisierung (übergreifend). Die themenspezifischen Maßnah-

men wurden priorisiert und befinden sich zum Teil bereits in der Umsetzung. Bis zum Jahr 2026 soll die 

Umsetzung aller Maßnahmen erfolgen (vgl. Stadt Geestland, 2022: 11-13). Eine Übersicht der priori-

sierten Maßnahmen ist in Tabelle 3 abgebildet. 

 
Tabelle 3: Priorisierte Maßnahmen der Smart City Strategie  

Handlungsfeld Priorisierte Maßnahmen 

Mobilität  Errichtung eines neuen Mobilitäts-Hubs 

 E-angetriebener, autonom fahrender 

Bus als OnDemand-Verkehr 

Energie  Energie- und Wassermonitoring 

 Errichtung von zwei Windkraftanlagen 

 Aufbau eines städtischen Energiever-

sorgungsnetzes 

 Aufbau einer Speichertechnik inklusive 

Ladeinfrastruktur für E-Autos 

 Errichtung einer mobilen Wasserstoff-

tankstelle 

Bildung  Entwicklung eines Bildungskonzept s zu 

Smart Geestland 

 Nutzung der stationären und mobilen 

zeit:maschine als Labor-, Lehr-und Re-

paraturraum 

 Organisation von Digital-AGs und Co-

Learning in der zeit:maschine 

Gesundheit, Pflege und Ernährung  Gestaltung einer Themeninsel in der 

zeit:maschine 

 Umsetzung eines Beteiligungsproz esses 

zur Auswahl passender Lösungen im Be-

reich E-Health 

(Land-)Wirtschaf  Aufbau eines digitalen Marktplatzes für 

die regionale Versorgung, Auszubil-

dende, Pendler und Vereine 

 Vernetzung von unternehmensindividu-

ellen Mobilitätsangeboten 
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 Smarte Vermarktung von Gewerbeflä-

chen 

 Konzept „Hof der Zukunft“ 

Wohnen, Leben, Freizeit  Vermittlung alternativer Wohnkonzepte 

(Geestländer Tiny House) 

Nachhaltige digitale Stadtentwicklung  Aufbau eines digitalen Zwillings unter 

anderem für die Nutzung bei der Pla-

nung eines neuen, grünen Gewerbege-

biet s oder in den Bereichen Energie 

und Gebäude, Mobilität oder Bürgerbe-

teiligung 

Digitalisierung (übergreifend)  Aufbau einer „Urbanen Datenplatt-
form“  

 als Prototyp  

 Ausbau des LoRaWAN 

 Sensorik (z. B. Umwelt, Regenrückhalte-

becken)  

 Entwicklung einer Geestland-App 

„Geestland in meiner Hand“ 

 

Bereits etabliert ist beispielsweise das Instrument zeit:maschine. Hierbei handelt es sich um einen Mul-

tifunktionsraum. Der Raum soll Reallabor und Werkstatt sein, aber auch Ausstellungs- und Veranstal-

tungsraum. Eine mobile Version des Multifunktionsraumes wird mit einem Kleinbus realisiert (vgl. 

Stadt Geestland, 2022: 11-13).  

 

 

8. Relevante Satzungen der Stadt Geestland 

 

Eingriffe sind daher auf das Notwendige zu beschränken (…) “ (Leitgedanken zum Schutz des Baum-
bestandes in der Stadt Geestland, 2016: 1). Geregelt ist der Schutz des Baumbestandes weiter durch 

das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Niedersächsische Ausführungsgesetzes zum Bun-

desnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) (vgl. Stadt Geestland, 2016: 1). 

 

Die Erschließungsbeitragssatzung ist am 16.03.2015 in Kraft getreten. Die geänderte Satzung wurde 

am 20.06.2016 durch den Rat beschlossen.  
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Der Rat der Stadt Geestland hat am 18.03.2019 die Satzung über das Verbot der Anschlag- und Plakat-

werbung beschlossen. Diese regelt das Anbringen von Anschlags- und Plakatwerbung an öffentlichen 

Einrichtungen oder städtischem Eigentum und ist nur mit entsprechender Genehmigung möglich so-

fern alle Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Stadt Geestland [2], 2019). 

 

 

9. Fazit und Überleitung 

 

Die junge Stadt Geestland mit ihren unterschiedlich geprägten Ortsteilen steht vor vielfältigen Heraus-

forderungen, um dem durch die Stadtfusion im Jahr 2015 gesetzten Ziel, als Stadt zusammenzuwach-

sen, genüge zu tragen. Das zu den flächengrößten Städten Deutschlands gehörende Geestland weist 

im westlichen und im östlichen Stadtgebiet unterschiedliche Prägungen auf: Die westlichen Ortsteile, 

insbesondere Langen und Debstedt, sind durch die geografische Nähe zu Bremerhaven und zur Auto-

bahn A 27 durch starke Pendlerverkehre und Suburbanisierung geprägt. Richtung Osten ist die Stadt 

verstärkt ländlich geprägt und von touristischen Highlights, darunter insbesondere der Bereich in und 

um Bad Bederkesa, durchzogen.  

Mit der gesamtstädtischen Betrachtung im ISEK wurde die Beschaffenheit der Stadt Geestland in ihren 

unterschiedlichen Ausprägungen beleuchtet. Dabei wurden die unterschiedlichen Eigenschaften der 

beiden Ortsteile Langen und Bad Bederkesa deutlich. Nachfolgend werden diese noch einmal kompakt 

zusammengefasst. 

 
Tabelle 4: Charakteristika der Orsteile Bad Bederkesa und Langen 

Bad Bederkesa Langen 

Umgeben von ländlichen Strukturen im Osten 

der Stadt Geestland gelegen 

Grenzt an Bremerhaven an – verwachsene 

Siedlungsstrukturen; nahe der Autobahn A 27 

RHS: „ländlich-periphere Räume“ – zentrale 

Herausforderungen: Alterung und Abwande-

rung der Bevölkerung sowie der Ausbau der 

verkehrlichen, digitalen und sozialen Infra-

struktur 

RHS: „ländlicher Raum zwischen den Zentren“ 
Fokus: Austausch- und Abhängigkeitsbeziehun-

gen zum Zentrum Bremerhaven und der not-

wendige Ausbau der eigenen Wirtschaftsstruk-

tur 

RROP: Grundzentrum, Entwicklungsschwer-

punkt u.a. Tourismus  

RROP: Grundzentrum mit mittelzentralen Teil-

funktionen (besonders in den Bereichen Ver-

waltung, Justiz und Gesundheitswesen)  

historisch gewachsene Ortskernstruktur ables-

bar 

Historischer Kern mit Vorortcharakter 

attraktives Naherholungsgebiet und attraktives 

touristisches Angebot mit vielfältigen Ausflugs-

zielen, Sehenswürdigkeiten und Kurbetrieb 

Pendlerverpflechtungen mit BHV, Standort der 

Hauptgeschäftsstelle Volkshochschule 

Cuxhaven und eines der größten Geestländer 

Unternehmen (MWB Fahrzeugtechnik GmbH) 
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Die beschriebenen unterschiedlichen Prägungen wurden in den nachfolgenden Vorbereitenden Unter-

suchungen aufgegriffen. Im Zuge der Annäherung an die Ortskerne der beiden Ortsteile Langen und 

Bad Bederkesa finden die Erkenntnisse aus der übergeordneten Betrachtung Berücksichtigung bei der 

Setzung von Entwicklungsschwerpunkten in den beiden Ortskernen und stellen eine Grundlage in der 

Entwicklung von Zielstellungen und Maßnahmen dar. 
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ABSCHNITT B 

VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 

(VU) 
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TEIL II BESTANDSAUFNAHME  
 

1. Das Untersuchungsgebiet 

 

Der Ortskern von Bad Bederkesa und seine Verflechtungsräume zeichnen sich durch ihre Vielschichtig-

keit und Unterschiedlichkeit aus. Bad Bederkesa wird maßgeblich geprägt durch die Lage zwischen den 

Geestrücken, Waldgebieten und der Moorlandschaft des Ahlenmoores, dem Kanal und dem sich daran 

anschließenden ca. 200 ha großen Moorsee (Beerster See). Vom Geestrücken im Westen herkommend 

verändert sich die Topografie deutlich und führt seicht abwärts in Richtung Wasser. Der historische 

Ortskern liegt in Höhe des Sees, die Wohnquartiere und sozialen Infrastruktureinrichtungen finden sich 

an den sanften Hängen – ebenso wie die Waldgebiete.  

 

Historische Entwicklung 

Bederkesa liegt im nördlichen Elbe-Weser-Dreieck. Der Name des Ortes geht in der Bedeutung auf 

einen Ritter namens Bederich zurück, der hier einen Wald (Herrenwald oder auch Ahe genannt) besaß 

und dessen Nachfahren die Burg Bederkesa am südwestlichen Seeufer errichteten. „Bederkesa wird in 

frühen Urkunden meist in Verbindung mit dem Rittergeschlecht gleichen Namens genannt. Die Familie 

spaltete sich in zahlreiche Zweige, denen es unter Bestimmung eines gemeinsamen Seniors gelang, ihr 

Territorium lange Zeit gemeinsam zu regieren. Zeitweise wohnten neun verschiedene Familien, Zweige 

dieses Rittergeschlechts und ihre Knappen gleichzeitig auf der Burg“ (Wikipedia, 2023). Die „Herren von 
Bederkesa“ erlangten nicht zuletzt als Dienstmannen der Erzbischöfe von Hamburg-Bremen besondere 

Bedeutung, verfügten über reichen Grundbesitz und andere Einkünfte. Einige von ihnen gründeten 

1295 die St. Jacobi-Kirche und statteten sie reichlich aus. Damit verfügte der Flecken Bederkesa neben 

der Burg auch über eine stattliche Kirche, um die herum sich bereits im Mittelalter eine größere Stra-

ßensiedlung mit stadtähnlichem Charakter bildete. Hier war „schon recht früh neben der Landwirt-

schaft fast jedes Handwerk vertreten. […] Bereits im Jahre 1339 wird in einer Urkunde ein Markt zu 

Bederkesa genannt“ (Wikipedia, 2023). Nach einer Phase der Verarmung erwarb die Stadt Bremen 

1421 Amt und Burg. „Die Burg bildete einen Mittelpunkt, um den sich mannigfaltiges Leben sammelte, 

das sein Eigendasein selbständig weiterentwickeln konnte“ (Wikipedia, 2023). Im 16. Jahrhundert er-

folgte ein Aufschwung, u. a. durfte Bier gebraut und Schnaps gebrannt werden, Handel und Gewerbe 

erhielten Aufschwung, es wurde Markt abgehalten und jedes Handwerk konnte im Ort ansässig sein.  

Im 18. Jahrhundert erwarb das Kurfürstentum das Amt Bederkesa. Die Einwohnerzahl pendelte in die-

ser Zeit zwischen 1000 und 1300 Personen (vgl. Wikipedia, 2023). Eine markante Persönlichkeit war 

Hauptmann Heinrich Böse, er wurde Wohltäter für den Ort und das angrenzende Sietland, durch des-

sen Initiative u. a. der Hadelner Kanal gebaut wurde. 1876 erhielt Bederkesa ein königliches Lehrerse-

minar (heute: Niedersächsisches Internatsgymnasium) und 1896 eine Eisenbahnverbindung nach Bre-

merhaven.  

Am 01. Januar 1970 wurde die Gemeinde Ankelohe in die Gemeinde Bederkesa eingemeindet, 1971 

entstand die Samtgemeinde Bederkesa, bestehend aus insgesamt acht Gemeinden. 1974 wurde im 

Zuge der Gebietsreform in Niedersachsen auch die Nachbargemeinde Fickmühlen eingemeindet. Seit 

dem 01. Januar 2015 bildet die Samtgemeinde Bederkesa zusammen mit der Stadt Langen die neue 

Stadt Geestland.  
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Bederkesa trägt seit dem 1. Oktober 1996 die Bezeichnung Bad und ist als Ort mit Moor-Kurbetrieb 

klassifiziert.  

 

Charakterisierung des Ortskerns heute 

Der Ortskern von Bad Bederkesa erfüllt eine Reihe von wichtigen Funktionen für die dort lebende, aber 

auch für die im Umland lebende Bevölkerung sowie Kur- und Erholungsgäste. Folgende Funktionen 

ragen besonders heraus und charakterisieren den Ortskern: 

 Die qualifizierte Versorgung, Handel und Gewerbe sind – historisch bedingt – prägend für den Orts-

kern, führen zur besonderen Bedeutung Bad Bederkesas und ziehen Menschen nicht nur aus dem 

Ort selbst, sondern auch aus einem Umkreis von 25 – 30 Kilometer in den Ortskern. Neben der 

Versorgung gehen mit diesem Angebot auch vielfältige Arbeitsplätze im Einzelhandel, in Dienstleis-

tungs- und Gewerbebetrieben und in der Verwaltung einher. 

 Die Lage, und damit die Naherholungsqualitäten, wie der Hadelner Kanal, der Beerster See und die 

vielen Wald- und Moorgebiete, führen zu einem hohen Wohnwert des Ortes, ziehen aber auch als 

Ferien- und Tourismusort Tages- und Mehrtagesgäste an.  Die Funktion als Tourismusstandort stellt 

damit ebenfalls ein wichtiges „wirtschaftliches Standbein“ von Bad Bederkesa dar. 
 Das Cluster sozialer und Bildungsinfrastrukturangebote wie z. B. diverse Grund- und weiterfüh-

rende Schulen, wie u. a. das Niedersächsische Internatsgymnasium, das einen Einzugsbereich weit 

über Bad Bederkesa hinaus hat. Zudem gibt es mehrere Kindertagesstätten sowie einer Vielzahl 

weiterer sozialer Infrastruktureinrichtungen. 

Damit erfüllt der Ortskern von Bad Bederkesa Funktionen, die deutlich über die eines Grundzentrums 

hinausgehen. Nicht nur für die - in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich gestiegene 

- Ortsbevölkerung, sondern auch für die Bewohner:innen des Umlandes und für Gäste, kommt Bad 

Bederkesa eine zentrale Bedeutung als vielfältiges, multifunktionales und zugleich „idyllisches“ Zent-
rum zu. 

 

Aktuelle Herausforderungen 

Die Herausforderungen des Untersuchungsgebietes „Ortskern Bad Bederkesa“ ergeben sich aus den 

oben skizzierten Funktionen – die bundesweit einem strukturellen Wandel unterliegen sowie aus vor-

liegenden städtebaulichen Missständen und funktionalen Mängeln (vgl. Teil III Missstände), die wiede-

rum angesichts der vielfältigen Ziele und Aufgaben, die dem Gebiet zugeschrieben werden, besondere 

Bedeutung erhalten. Missstände liegen vor allem im sich abzeichnenden Bedeutungs- und Attraktivi-

tätsverlust des Ortskerns mit Blick auf die qualifizierte Versorgung der Bevölkerung und Gäste. Der 

zunehmende Attraktivitätsverlust des Ortskerns wird besonders durch Leerstände, Minder- oder Fehl-

nutzungen der Erdgeschosszonen, Sanierungsbedarfe und Substanzschwächen der Bausubstanz aber 

auch durch Aufenthalts- und Begegnungsräume, die nicht mehr den heutigen Anforderungen an Qua-

lität, Gestaltung und Funktionalität entsprechen, verstärkt. Sowohl die Naherholungs- und touristi-

schen Infrastrukturen als auch öffentliche Straßenräume, weisen wenig Gestaltungsqualitäten und 

Struktur auf. Zudem wurde in der Vergangenheit dem Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekten zu 

geringe Bedeutung beigemessen, sodass deutlicher Nachholbedarf besteht.  

Eine weitere Herausforderung für Bad Bederkesa liegt darin, dass die 1971 entstandene Samtgemeinde 

Bederkesa (neben Bad Bederkesa mit weiteren sieben Gemeinden) seit Anfang 2015 zusammen mit 
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der Stadt Langen die neue Stadt Geestland bildet. Daraus resultiert die Herausforderung, ein gemein-

sames „Wir-Geestländer“ Gefühl und Verständnis zu entwickeln und sich als eine Stadt zu verstehen. 

Zugleich bestehen Wunsch und Bedarf, sich mit seinen Qualitäten und Besonderheiten als eigenstän-

diges Zentrum zu profilieren und zu sichern und sich gegenüber Langen zu behaupten. 

 

Das Untersuchungsgebiet „Ortskern Bad Bederkesa“wurde im Zuge der Vorbereitenden Untersuchun-

gen mit Fokus auf das Zentrum von Bad Bederkesa rund um die Mattenburger Straße als Hauptachse 

inklusive der wichtigsten Verflechtungsräume abgegrenzt.  Das Untersuchungsgebiet ist recht großzü-

gig abgegrenzt und umfasst eine Fläche von 95,7 ha, um den Ortskern und die damit funktional und 

räumlich verknüpften Bereiche gut erfassen zu können. Die Abgrenzung verläuft weitestgehend ent-

lang von Flurstücksgrenzen und hat entsprechend dessen einen teilweise verspringenden Verlauf.  

Das Gebiet wird folgendermaßen umgrenzt1: 

Im Norden verläuft die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes jenseits von Flurstücksgrenzen nörd-

lich des Bauhofes an der Holzurburger Straße über Teile der Wiese (Amtsweide) des künftigen Energie- 

und Innovationspark Amtsweide und nördlich der Moortherme bis zum Kurpark und zur Promenade 

und verschwenkt hier in Richtung Süden. Entsprechend verläuft die Gebietsabgrenzung im Osten ent-

lang der Promenade und des Kanals. Knapp nördlich der Ankeloher Straße verschwenkt die Gebietsab-

grenzung westlich und verläuft im Süden weitgehend parallel der Straße bis zur Gröpelinger Straße. 

Hier verschwenkt der Verlauf hinter der ersten Grundstückslinie nördlich parallel zur Gröpelinger 

Straße. Südlich der ersten Grundstücksreihe entlang des Hohler Wegs knickt die Untersuchungsge-

bietsabgrenzung gen Westen ab und trifft auf den Beester Mühlenweg. Von hier aus verläuft das Un-

tersuchungsgebiet weiter westlich, kreuzt die Kührstedter Straße, und dann entlang des Pferdemüh-

lendamms, jeweils die südlichen angrenzenden Grundstücke inkludierend. Vom Pferdemühlendamm 

aus werden noch die nördlich an der Straße gelegenen Waldstreifen einbezogen, bevor die Abgrenzung 

in Höhe des Rübezahlwegs nördlich abzweigt und auf diesen trifft, dessen angrenzende Flurstücke je-

doch nicht einschließt, sondern vorher nach Osten und Norden schwenkt, um dann auf die Haupt-

mann-Böse-Straße zu treffen. Das Untersuchungsgebiet beinhaltet dann die entlang der Hauptmann-

Böse-Straße gelegenen Flurstücke des Waldgebietes Brunnenholz und die Flurstücke des Niedersäch-

sischen Internatsgymnasiums entlang der Seminarstraße. Die Abgrenzung folgt der Seminarstraße bis 

zur Mattenburger Straße am Abzweig Holzurburger Straße – und von hier aus westlich der ersten Flur-

stücksreihe bis zum Bauhof.  

Die folgende Karte zeigt die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes auf:  

 

                                                           
1 Bei der Begrenzung durch Straßen gilt jeweils die äußere Straßenbegrenzungslinie als Grenze des Untersuchungsgebietes. 
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Abbildung 14: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

 

2. Planerische Rahmenbedingungen  

 

Der Teilflächennutzungsplan der Samtgemeinde Bederkesa für Bad Bederkesa und Ankelohe vom Ok-

tober 2014 setzt für das Untersuchungsgebiet überwiegend Wohnbauflächen und Mischgebiete fest. 

Diese beginnen südwestlich des Kurparks und ziehen sich flächendeckend bis in den Süden. Während 

im Südwesten die Wohnbauflächen dominieren, ziehen sich die Mischgebiete vom Nordwesten bis an 

die südöstliche Spitze des Untersuchungsgebietes. Östlich der Stadtverwaltung und des Rathauses so-

wie des Museums Burg Bederkesa lassen sich einige Sondergebiete verorten. Im Süden dieses Zent-

rums befindet sich eine große Grünanlage, welche sich bis an die Untergrenze des Untersuchungsge-

bietes zieht. Westlich der diversen, zentrierten Wohnbauflächen befindet sich ein großes Naturschutz-

gebiet, das „Fleckenhölzer“. 
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Abbildung 15: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

 

 

 
Abbildung 16: Bebauungspläne mit Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

Für den Bereich des Untersuchungsgebiets liegen in der Stadt Bad Bederkesa 31 Bebauungspläne vor:  
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 B-Plan Nr. 001 vom 05.11.1998 ist ein Vorhaben- und Erschließungsplan für die Einkaufpassage 

Bergstraße. Geplant ist ein Wohn- und Geschäftshaus - die heutige Rolandpassage.  

 B-Plan Nr. 001-01 (Die Acker) vom 27.03.1953 liegt teilweise im Untersuchungsgebiet und ist 

ein Durchführungsplan, der den gegenwärtigen Zustand sowie die Festlegung der neuen ge-

nehmigten Planung als richtig bescheinigt.  

 B-Plan Nr. 002 vom 23.12.1959 legt Allgemeine Wohngebiete (WA), Flächen für den Gemein-

bedarf sowie öffentliche und private Grünflächen fest. 

o B-Plan Nr. 002_01 (Mattenburger Feld) vom 29.06.1989 legt ein Allgemeines Wohnge-

biet (WA) sowie Öffentliche Grünflächen (Spielplatz, Parkanlage) fest. Im Bereich des 

B-Plans liegt die Grundschule Bederkesa, die Kindertagesstätte Beerster Kinnerhus 

und der Evangelische Kindergarten Unterm Regenbogen.  

o B-Plan Nr. 002_01 (Hotel Bösehof) vom 22.06.2000 legt ein Allgemeines Wohngebiet 

(WA) fest mit der Zweckbestimmung Hotel/Ferienappartements/Schank- und Speise-

wirtschaften. Im Bereich des B-Plans liegt das Hotel Bösehof.   

o B-Plan Nr. 002_02 vom 12.06.1995 legt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest.  

o B-Plan Nr. 002_03 vom 19.03.2009 umfasst Flächen für den Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung Kindergarten. Im Bereich des B-Plans liegt die Kindertagesstätte 

Beerster Kinnerhus. 

 B-Plan Nr. 003 vom 20.01.2000 liegt zu einem kleinen Teil im Untersuchungsgebiet und legt 

ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie Private Grünflächen fest. 

 B-Plan Nr. 005 (Mühlenfeld) vom 26.07.1964 umfasst über 22 Hektar und schließt kleine Flä-

chen im Süden des Untersuchungsgebiets ein, wie das Gelände der Windmühle (Vorbehalts-

bauplatz für private Zwecke) und die angrenzende Freifläche, Erweiterung des Friedhofsgelän-

des und der Schaffung von Parkplätzen sowie vereinzelte Flurstücke im Hohler Weg. Von der 

Mühle aus wird ein Sichtwinkel Richtung Osten mit einem Radius von 150m festgelegt, in dem 

jede Sichtbehinderung unzulässig ist. 

o B-Plan Nr. 005_01 vom 02.01.1971: Fläche der Mühle wird als Sondergebiet deklariert, 

im Sichtwinkel ist jede Sichtbehinderung über 1,2 m Oberkante des Geländes unzuläs-

sig, geplante Parkflächen sind Erweiterung des Friedhofs zum Opfer gefallen, die an 

die Mühle angrenzende Freifläche wird als Parkanlage deklariert.  

o B-Plan Nr. 005_03 vom 31.03.1977 umfasst eine Gebietserweiterung, wodurch die 

dritte Änderung des B-Plans mit dem Mündungsbereich Im Grund und Hohler Weg im 

Untersuchungsgebiet liegt.  

o B-Plan Nr. 005_05 vom 21.09.1989 legt ein reines Wohngebiet (WR) fest mit verkehr-

licher Erschließung durch den Gartenweg, der im Untersuchungsgebiet lieg.   

 B-Plan Nr. 010 vom 26.07.1971 legt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie ein Mischgebiet 

(MI) fest.  

o B-Plan Nr. 010_02 vom 23.11.1995 betrifft nur das Flurstück 196/6 und darauf die 

Festsetzung einer durch Baugrenzen begrenzten überbaubaren Grundstücksfläche – 

als vereinfachte Änderung. 

 B-Plan Nr. 011 vom 10.11.1983 liegt größtenteils im Untersuchungsgebiet und legt ein Allge-

meines Wohngebiet (WA), ein Mischgebiet (MI), ein Kerngebiet (MK), ein Sondergebiet (SO), 

Öffentliche Grünflächen (Parkanlage, Spielplatz) und private Grünflächen sowie Wasserflächen 

fest. 
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o B-Plan Nr. 011_01 vom 30.09.1993 legt ein Sondergebiet (SO) fest. Im Bereich des B-

Plans liegt das Hotel „Am Hasengarten“ im Beerster Sportpark. 
o B-Plan Nr. 011_02 (Teilbereich A) vom 27.03.1997 legt ein Kerngebiet (MK) sowie Öf-

fentliche Grünflächen (Freibad, Hallenbad, Minigolf, Kurpark) und Wasserflächen fest.  

o B-Plan Nr. 011_02 (Teilbereich C) vom 27.03.1997 legt ein Kerngebiet (MK) fest.  

o B-Plan Nr. 11_06 vom 29.07.1999 umfasst die Straßenfläche der Landdrost-Grote-

Straße.  

o B-Plan Nr. 011_08 vom 08.04.2004 legt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie ein 

Sondergebiet (SO) fest, welches der Erholung dient, mit der Zweckbestimmung „Feri-
enwohnungen/Ferieneinrichtungen“. Im Bereich des B-Plans liegt die Ferienresidenz 

„Neue Seelust“. 
o B-Plan Nr. 011_10 vom 12.05.2010 legt ein Kerngebiet (MK) fest.  

o B-Plan Nr. 011_11 vom 09.04.2014 bezieht sich auf den Bereich östlich vom Rathaus 

Bad Bederkesa und legt ein Mischgebiet (MI) fest.  

o B-Plan Nr. 011_12 vom 21.01.2021 liegt zu einem kleinen Teil im Untersuchungsgebiet 

und legt ein Sondergebiet (SO) fest. Im Bereich des B-Plans soll das „Energiewerk Be-
derkesa“ entstehen.  

 B-Plan Nr. 025 vom 03.03.1983 liegt zu einem kleinen Teil im Untersuchungsgebiet und legt 

ein Mischgebiet (MI) sowie eine Öffentliche Grünfläche fest. 

 B-Plan Nr. 039 vom 26.03.1998 legt ein Kerngebiet (MK) fest.  

 B-Plan Nr. 042 vom 02.01.2003 liegt an der Mattenburger Straße und legt für die geplante 

Bebauung u. a. fest, dass nur Wohnungen sowie Räume für freie Berufe zulässig sind, dass 

Rasengittersteine für die Gemeinschaftsstellplätze verwendet sowie bestimmte Lärmschutz-

maßnahmen getroffen werden müssen.  

 B-Plan Nr. 043 vom 10.04.2003 umfasst die Erweiterung des Seniorenheims am Mühlenweg.  

 B-Plan Nr. 046 vom 12.07.2007 legt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest.  

 B-Plan Nr. 049_01 vom 27.10.2016 legt eine Fläche für den Gemeinbedarf fest. Im Bereich des 

B-Plans liegt die Grundschule Bederkesa und der Evangelische Kindergarten Unterm Regenbo-

gen. 

 B-Plan Nr. 053 vom 24.10.2013 legt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest.  

 B-Plan Nr. 225 vom 09.04.2020 legt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie ein Mischgebiet 

(MI) fest.  

Die hohe Dichte der Bebauungspläne im Ortskern Bad Bederkesa schreibt die Nutzungen in diesen 

Gebieten fest. Lücken in der Bebauungsplandichte bestehen lediglich entlang der Gröpelinger Straße, 

in wenigen Wohn- und den Waldgebieten. Für den Ortskern ist im Hinblick auf eine Weiterqualifizie-

rung der Gebäudesubstanz und mögliche Nutzungsanreicherungen frühzeitig die Bauleitplanung der 

Stadt Geestland einzubinden, um rechtliche Hindernisse und Potenziale rechtzeitig in die Planung ein-

binden zu können. 

 

Satzungen, z. B. in Form von Gestaltungssatzungen liegen für den Ortskern Bad Bederkesa nicht vor. 
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In den vergangenen Jahren wurden diverse Aktivitäten unternommen, um die in Bad Bederkesa fest-

gestellten Herausforderungen angehen zu können. Dazu gehörten u.a.  

 2004 wurden Vorbereitende Untersuchungen zur förmlichen Festlegung eines Sanierungsge-

bietes im Ortskern des Flecken Bad Bederkesa erarbeitet. Die darin festgestellten städtebauli-

chen Missstände und Funktionsmängel im Ortskern galt es zu beseitigen, damit der Flecken 

seinen landesplanerisch gesetzten Aufgaben gerecht werden kann. Zu den städtebaulichen 

Missständen gehören u.a. Mängel in der Bausubstanz (z.B. fehlende Raumkanten, überalterte 

Gebäudestrukturen, Unternutzung/Leerstand ehemals landwirtschaftlich benutzter Bausub-

stanz), Grünflächen (z.B. der Zustand von Kurpark und Amtsgarten), Verkehr (z.B. unattraktive 

Straßenraumgestaltungen & fehlende Raumkanten, fehlendes Parkkonzept, Knotenpunktge-

staltungen, Mängel für den Fuß- und Radverkehr), Nutzungen und Funktionen (z.B. Gebäude-

leerstände und Sanierungsbedarfe, fehlende Attraktivität des Geschäftsbereiches, fehlende 

Treffpunkte, fehlende Magnete) 

 das 2007 erstellte Integriertes städtisches Entwicklungs- und Wachstumskonzept für den Fle-

cken Bad Bederkesa als Grundlage für Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für Regio-

nale Entwicklung (EFRE). Ziel war es, mit den Mitteln die mit dem Strukturwandel einherge-

henden Herausforderungen und Anpassungsbedarfe besser bewältigen zu können. Die Ergeb-

nisse des ISEK beruhen weitgehend auf den Ergebnissen der Vorbereitendenden Untersuchun-

gen aus dem Jahr 2004, da diese aus Sicht der Gutachter:innen geeignet sind, das Bad Beder-

kesa seinen landesplanerisch gesetzten Aufgaben gerecht wird. Zudem werden in dem Kon-

zept die erwarteten, mit der Umsetzung der städtischen Erneuerungs- und Sanierungsmaß-

nahmen einhergehenden regionalwirtschaftlichen Effekte skizziert (vgl. Flecken Bad Beder-

kesa, 2007). 

 2007 wurde die CIMA vom Flecken Bad Bederkesa mit der Erarbeitung eines Einzelhandels-

konzeptes für den Flecken Bad Bederkesa, in dem zugleich auch ein Planungsvorhaben im Han-

dels- und Gewerbepark geprüft werden sollte, beauftragt. Dazu wurden neben Haushalts- 

auch Kundenherkunftsbefragungen und Marktanalysen zum Einzelhandel im Flecken Bad Be-

derkesa durchgeführt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden Hinweise für eine künftige 

Entwicklung des Ortskerns sowie zum Handels- und Gewerbepark gegeben sowie gute Bei-

spiele alternativer Versorgungsmöglichkeiten aufgezeigt (vgl. CIMA Beratung + Management 

GmbH, 2007). 

 2000 beauftragte der Flecken Bad Bederkesa eine Verkehrsuntersuchung, die der Frage nach-

ging, welche verkehrlichen Herausforderungen auch nach der neu geschaffenen Ortsumge-

hung noch für den Ortskern bestehen. Die Ergebnisse wurden in einem Maßnahmenplan zu-

sammengefasst, der die Straßen klassifiziert, Umgestaltungen von Knotenpunkten und Stra-

ßensperrungen und Verkehrsberuhigungen anregt sowie Potenziale für Sonderbauflächen als 

auch verkehrsberuhigte Quartiere benennt (vgl. Flecken Bad Bederkesa, 2000). 

 2020 wurde von der Stadt Geestland ein Entwurf für die Weiterqualifizierung des Kurparks als 

Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung urbaner Räume erarbeitet, die im 

Rahmen einer Konzeption zur Förderung von Parks und Grünanlagen erfolgte. 

 2022 wurde die Stadt Geestland für mit Bad Bederkesa in das Sofortprogramm "Perspektive 

Innenstadt!" aufgenommen, bei der das Land Niedersachsen Kommunen fördert, die Pande-

mie bedingten Herausforderungen für Innenstädte abzumildern. Für Bad Bederkesa wurde ein 
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umfängliches Beteiligungsvorhaben („Stadtexperiment“) für die Mattenburger Straße durch-

geführt, um herauszuarbeiten, wie diese attraktiver gestaltet werden kann. Die Ergebnisse 

wurden in eine entsprechende Verkehrsplanung überführt, die im Frühjahr 2023 umgesetzt 

werden konnte 

Die vorgenannten Konzepte und Planungen und deren aktuellen (Umsetzungs-)Stände fanden im Rah-

men der Bearbeitung des ISEK und der VU entsprechende Berücksichtigung und finden sich im weite-

ren Bericht wieder. 

 

3. Stadträumliche Gliederung  

 

 

Der Ortskern 

Das historische Zentrum des Ortes liegt direkt am Kanal und See Bad Bederkesas: Die mittelalterliche 

Burg Bederkesa mit ihrem Burgpark, die vom Amtsgarten mit dem historischen „Amtshaus“ und der 
Amtsscheune sowie dem angrenzenden Grünraum der Promenade und dem Kanal und See nur durch 

eine schmale Straße getrennt ist. Dieses Ensemble beherbergt vor allem Kunst- und Kulturangebote 

und dient der Bildung und Erholung sowie der touristischen Nutzung.  

Erinnerungen an die historische Entwicklung des Ortskerns sind u. a. diverse denkmalgeschützte Ge-

bäude, von denen sich viele in dem engeren Ortskern befinden, wie z. B. die evangelische Kirche mit 

Kirchhof, alten Grabsteinen und Feldsteinmauer und das Ehrenmal – beide Am Markt, das ehemalige 

Forstamtsgebäude mit Scheune und die Wasserburg mit Graben, Brücke und Rolandsfigur – beide in 

der Amtsstraße (Nr. 8 und Nr. 15), Wohnhaus mit Stall und Einfriedung in der Seebeckstraße 18 und 

das das ehemalige Organistenhaus in der Bergstraße. 

Weitere denkmalgeschützte Bausubstanz findet sich in der Gröpelinger Straße 45 (Wohnhaus und 

Wirtschaftsgebäude), in der Seminarstraße das Seminargebäude und Turnhalle (Gelände des heutigen 

Niedersächsischen Internatsgymnasiums) und am Beerster Mühlenweg mit der Galerieholländer-

Windmühle (Eine vollständige Auflistung aller Denkmäler im Untersuchungsgebiet findet sich in Kap. 

Gebäude- und Nutzungsstrukturen). 
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Abbildung 17: Luftbild des Untersuchungsgebiets 

 

 
Abbildung 18: Burg Bederkesa  

 
Abbildung 19: Galerieholländer-Windmühle Bederkesa  

Rund um dieses kulturhistorisch bedeutsame Ensemble hat sich in den vergangenen Jahrzehnten der 

„kommerzielle“ Teil des Ortskerns entwickelt und dabei den Wandel vom ehemaligen Agrardorf zu 

einer modernen Dienstleistungsgemeinde mit bedeutender touristischer-, Erholungs- und Versor-

gungsfunktion – auch für die umliegende Region - vollzogen.  
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Heute bilden die Mattenburger Straße, die Bergstraße sowie die Straße Am Markt das „Versorgungs-
zentrum“ des Ortes – neben dem Versorgungszentrum im außerhalb des Untersuchungsgebietes ge-

legenen Handels- und Gewerbepark. Die Gebäude entlang dieser Straßenzüge zeichnen sich sowohl 

durch ihre Kleinteiligkeit als auch durch die Mischnutzung aus: in den Erdgeschossen Einzelhandel, 

Dienstleistungen, Gastronomie, Spielhallen, öffentliche Einrichtungen und Verwaltungen und in den 

darüber liegenden Etagen Wohnnutzung. 

 

          
Abbildung 20: Mattenburger Straße: Gewerbe im Untergeschoss und Wohnraum im Obergeschoss  

Diese überschaubaren städtebaulichen Strukturen sind kennzeichnend für den Charme des alten Orts-

kerns. Sie vermitteln die Individualität des Ortes und sind Zeitzeugen einer Baukultur, die hier wie 

vielerorts von Überformungen, Abbruch und Veränderung bedroht sind – denn neben den Qualitäten 

weisen diese Strukturen auch Nachteile auf, wie z. B. unzureichende Barrierefreiheit, zu geringe Raum-

größen für heutige Ansprüche, gestalterische Defizite oder mangelnde Instandhaltung, wie z. B. das 

historische Gebäude an der Mattenburger Straße hinter der St. Jacobi Kirche. 

Durchsetzt werden diese älteren und kleinteiligen Strukturen mancherorts im Zentrum durch größere, 

modernere Gebäudekomplexe aus den 1980er bis 2000er Jahren. Sie lehnen sich teilweise durch ihre 

Materialität (Klinkerbauweise) oder Gestaltungsmerkmale, wie die Giebelständigkeit an die ältere Bau-

substanz an, unterscheiden sich aber deutlich durch die verhältnismäßig großen Kubaturen. 

 

 
Abbildung 21: Mattenburger Straße: giebelständige Ge-

bäude in roter Klingerbauweise  

 
Abbildung 22: Mattenburger Straße: modernes Gebäude 

der Mattenburger Passage  
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Abbildung 23: Blick auf die nördlichen Gebäude Am Markt  

 
Abbildung 24: Die Roland-Passage in der Bergstraße  

Fehlende Raumkanten im Ortszentrum 

Prägend für die städtebaulichen Strukturen im Ortskern von Bad Bederkesa sind viele unbebaute, ver-

siegelte Flächen entlang der Straßenverläufe – in der Regel handelt es sich um Park- oder Stellplatzan-

lagen, wie z. B. Zum Hasengarten, Berghorn oder An der Burg. Stadträumlich sind diese Anlagen im 

Untersuchungsgebiet sehr präsent. Viele von ihnen wirken unattraktiv, da sie kaum gestaltet und 

strukturiert sind. 

Eine weitere fehlende Raumkante charakterisiert die Amtsstraße: Am Zugang zum historischen Zent-

rum hat ein Kfz-Handel mit angegliederter Werkstatt seinen Unternehmensstandort beiderseits der 

Straße. 

 

 
Abbildung 25: Ungeordnete Parkfläche Zum Hasengarten  

 
Abbildung 26: Fehlende Raumkante durch Kfz-Handel an 

der Amtsstraße  

Potenzialflächen für künftige Entwicklungen im Ortszentrum 

Am Rand des Ortszentrums fallen u. a. zwei mindergenutzte Flächen auf:  

 Nördlich der Straße Zum Hasengarten liegt das gleichnamige ehemalige Hotel mit dem angrenzen-

den Sportpark, ein Ensemble, das derzeit in weiten Teilen leer steht. Zur Straße hin sticht zudem 

die große versiegelte Stellplatzanlage vor dem Gebäudekomplex ins Auge – ein städtebaulicher 

Missstand in hervorragender Lage im Ortszentrum.  

 Angrenzend an der Straße Zum Hasengarten / Landdrost-Grote-Straße befindet sich eine weitere 

(städtische) Potenzialfläche: Sie wird derzeit ebenfalls im vorderen Bereich als Parkplatz und Platz 

für Altglas-Container genutzt, im rückwärtigen Bereich handelt es sich um eine brachliegende Grün-

fläche, die Entwicklungspotenzial bietet.  
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Die Übergänge vom Ortszentrum in die Siedlungsrandbereiche 

Die Gröpelinger Straße und die Holzurburger Straße bilden Übergänge von der Ortsmitte zu den tlw. 

noch erkennbar dörflich und landwirtschaftlich geprägten Siedlungsbereichen, die heute überwiegend 

dem Wohnen dienen. Entlang beider Straßenzüge befinden sich noch alte landwirtschaftliche Gebäu-

destrukturen, teilweise mit Stallungen und schmalen Höfen, die augenscheinlich noch intakt sind. 

Die Flurstücke an der Gröpelinger Straße sind sehr schmal und tief geschnitten, sodass Gebäude und 

Höfe in zweiter Reihe errichtet wurden und die Gebäude teilweise über mehrere Eingänge verfügen. 

Diese historischen Gebäudestrukturen zeichnen sich u. a. durch „stufenartige“ Versätze der Gebäude-
kanten zur Straße hin aus, so dass der Straßenverlauf eine geschwungene und städtebaulich interes-

sente und abwechslungsreiche Kontur erhält. 

Zugleich fallen entlang insbesondere der Gröpelinger Straße einige Gebäude mit augenscheinlichem 

Sanierungsbedarf auf, einige Gebäude scheinen tlw. funktionslos geworden und untergenutzt und in 

Teilen vermutlich auch leerstehend zu sein.  

 

 
Abbildung 27: Blick in die Gröpelinger Straße ortsauswärts  

 
Abbildung 28: Tiefes Gebäude an der Gröpelinger Straße  

Wohngebiete 

An den mischgenutzten Ortskern schließen sich überwiegend ältere Wohngebiete aus überwiegend 

Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhaushälften oder Reihenhäusern mit privaten Gärten an - viel-

fach aus den 1950er/1960er Jahren wie z. B. Im Mattenburger Feld oder im Margaretenweg. Durch die 

unterschiedlichen Baualter der Wohngebäude entsteht ein abwechslungsreiches Bild und ein vielfälti-

ges Wohnangebote. Gestalterisch wird die Vielfalt allerdings nicht zum Chaos, da die einzelnen Stra-

ßenzüge zeitlich aufeinander abgestimmt entwickelt wurden und ein relativ homogenes Bild vermit-

teln. Es ist davon auszugehen, dass die Gebäude in der Regel selbstgenutzt werden von den Eigentü-

mer:innen – entsprechend vermitteln sie einen gepflegten Eindruck. 

Mehrfamilienhäuser gibt es nur vereinzelt im Untersuchungsgebiet, wie beispielsweise im Pferdemüh-

lendamm, Hermann-Böse-Straße und Hohler Weg.  
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Abbildung 29:Einfamilienhäuser Im Mattenburger Feld  

 

 

 
Abbildung 31: Mehrfamilienhäuser Pferdemühlendamm / 

Hauptmann-Böse-Str.  

 
Abbildung 32:Mehrfamilienhäuser Pferdemühlendamm / 

Hauptmann-Böse-Str. Mehrfamilienhaus im Hohler 

Weg  

Bildungs- und Qualifizierungsangebote 

Nicht nur Wohnquartiere grenzen an das Ortszentrum von Bad Bederkesa an, sondern auch vielfältige 

Angebote der sozialen Infrastruktur. Ein „Bildungscluster“ prägt den Stadtraum westlich des Ortskerns 
entlang der Seminarstraße: Hier finden sich die Grundschule Bederkesa, das Niedersächsischen Inter-

natsgymnasium und eine Kindertagesstätte, die über dem Zentrum auf einem Ausläufer des Geestrü-

ckens „residieren“ (vgl. auch Kap. Öffentliche / soziale Infrastrukturen).  

 

Grün- und Freiräume als gliedernde Elemente des Kernortes 

Das Untersuchungsgebiet wird immer wieder durch öffentliche und private Grün- und Freiräume ge-

gliedert, die - auch wenn sie teilweise „in die Jahre gekommenen sind“ dem Gebiet einen grünen Cha-
rakter vermitteln. Zu dem „grünen Eindruck“ tragen aber auch die großen Wald- und Schutzgebiete, 

die vielen privaten Gärten – auch wenn sie sich vielfach in den rückwärtigen Grundstücksbereichen 

finden - oder die Fläche „Im Flecken“ – die große Grünfläche zwischen der südlichen Bebauung Mat-

tenburger Straße, Bergstraße und Im Mattenburger Feld - und nicht zuletzt die Heckenwege und der 

Kurpark bei (vgl. Kap. Grün- und Freiflächen).  

 

Abbildung 30: Einfamilienhäuser im Margaretenweg  
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 Bildungscluster rund um das NIG 

 Wohngebiete sind gepflegt durch hohe 

Selbstnutzungsquote von Eigentümer:in-

nen 

 Starke Fokussierung auf Wohnen im Einfami-

lienhaussegment, wenige Mehrfamilienhäu-

ser 

 „grüner Eindruck“ des Untersuchungsge-

bietes 

 Geringe Aufenthaltsqualität im Ortszentrum 

und in weiteren Teilen des Untersuchungsge-

biets  Straßen sind unstrukturiert, stark 

versiegelt, fehlen von Grün 

 

Besonders drei Gebäude- und Nutzungsstrukturen prägen Bad Bederkesa und das Untersuchungsge-

biet: Die Funktion als Wohn- und Versorgungsstandort sowie seine Bedeutung für die Naherholung.  

 

Gebäude- und Wohnfunktionen 

Bereits das ISEK 2007 wies die hauptsächliche Prägung des Fleckens Bad Bederkesa als hochwertigen 

Wohnstandort aus – eine Einordnung, die auch 2023 noch Gültigkeit hat. Dabei dominieren im Kernort 

freistehende Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser – u. a. z. B. im Margaretenweg, in der Hoffmann-

von-Fallersleben-Straße oder Im Mattenburger Feld. U. a. unterschiedliche Fassadengestaltungen an 

Doppelhaushälften lässt – wie vermutlich überall im Untersuchungsgebiet – eine heterogene Eigentü-

merstruktur vermuten. 

Darüber hinaus gibt es auch einige Mehrfamilienhäuser, wie etwa am Kreuzpunkt Pferdemühlendamm 

/ Hauptmann-Böse-Straße oder am Margaretenweg. Am Wendehammer der Seebeckstraße, an der 

Holzurburger Straße und im Hohler Weg sind bzw. werden aktuell neue Mehrfamilienhäuser im höhe-

ren Preissegment errichtet. In der Regel sind die größeren Neubauvorhaben barrierefrei gestaltet – ein 

Defizit bei vielen älteren Gebäuden.  

Entlang einiger Straßenzüge, wie z. B. der Gröpelinger- oder der Holzurburger Straße, wird die land-

wirtschaftliche Vergangenheit von Bad Bederkesa deutlich durch die noch erkennbaren landwirtschaft-

lichen Strukturen und Gebäude, die heute in Großteilen nur noch zu Wohnzwecken genutzt werden. 

Zugleich fallen entlang besonders der Gröpelinger Straße mehrere Gebäude auf, die augenscheinlich 

mittleren bis höheren Sanierungsbedarf aufweisen, tlw. funktionslos geworden und untergenutzt sind, 

in Teilen vermutlich auch leerstehend sind.  
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Bad Bederkesa liegt direkt am Beerster See im Osten des Gemeindegebietes, sodass der Ort nur von 

Norden, Westen und Süden durch unterschiedliche Verkehrsträger erschlossen wird. Nachstehend er-

folgt eine Übersicht zur Erreichbarkeit und Erschließung des Ortskerns. 

 

Kfz-Verkehr 

Aufgrund der Lage und Größe von Bad Bederkesa im ländlichen Raum stellt der motorisierte Verkehr 

den größten Anteil des Modal-Splits dar – dem Auto kommt für nahezu alle Wege und Verbindungen 

sehr hohe Bedeutung zu – was sich auch im Ortsbild zeigt.  

 

Überregionale Anbindung 

Überregional ist Bad Bederkesa nach ca. 20 Minuten Fahrtzeit über die 12 km entfernte Auffahrt 5 

Debstedt an die Bundesautobahn (BAB) 27 angeschlossen. Diese führt über 162 km von Cuxhaven nach 

Walsrode und ist im Netz der Europastraßen als E 234 geführt. 

 

 
Abbildung 39: Überregionale Anbindung 

 

Regionale Anbindung 

Landstraßen verbinden den Kernort Bad Bederkesa mit umliegenden Ortschaften. Die Verkehrsmen-

genkarte Niedersachsen2 gibt die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) nach Zählungen aus 

dem Jahr 2015 an (vgl. Abb. 39. 

                                                           
2 Vgl. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 2017 











https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/Broschueren/BR_KK_2018_Web.pdf


https://www.gsbederkesa.com/elterninformationen-von-a-z/schulexpress/
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Verkehrsinfrastrukturen 

Stärken Schwächen 

 Gute regionale und überregionale Anbin-

dung mit dem Pkw  

 Starke Konzentration auf den MIV 

 (teil.) mangelhafter Zustand der innerörtli-

chen Straßen und Nebenanlagen 

 Moderne und zentrale Mobilitätsstation 

„rad+bus.STATION“ ermöglicht multimoda-
len und barrierefreien Zugang zum ÖPNV 

 Kein Anschluss an das Bahnnetz 

 ÖPNV ist auf werkstage beschränkt und ori-

entiert sich stark an den Schulzeiten 

 Untersuchungsgebiet ist für den Fußverkehr 

gut erschlossen und Durchlässig durch He-

ckenwege und zahlreiche Wegeverbindun-

gen 

 Stärkung des fußläufigen Schülerverkehrs 

durch Beerster Schulexpress 

 Sieben Spaziergangs-Routen / Terrain-Kur-

wege führen vorrangig durchs Untersu-

chungsgebiet 

 teilw. unzureichender Zustand, Breite und 

Barrierefreiheit sowie Beleuchtung der Fuß-

verkehrsinfrastruktur 

 Mattenburger Straße: unzureichende bauli-

che und visuelle Trennung der Fahrbahn von 

Nebenanlagen, unerlaubte Nutzung des 

Gehwegs als Parkflächen 

 Unzureichende Beschilderung, Beleuchtung 

und Barrierefreiheit der Heckenwege 

 Erarbeitung eines Radwegekonzeptes im 

Jahr 2022 zur Förderung des Radverkehrs in 

der Stadt Geestland 

 Keine getrennt geführten Fahrradwege im 

Untersuchungsgebiet 

 Mangelhafte Sicherheit für Radfahrende 

 Defizite im touristischen und Freizeitradver-
kehr 

 Viele, zentrale Parkflächen vorhanden 

 Zwei zentrale Parkflächen für Wohnmobile 

mit Ver- und Entsorgungsplatz 

 Großflächige, unstrukturierte und ungestal-

tete Parkflächen 

 Parkplatz an der Burg ist überdimensioniert 

 Hoher Versiegelungsgrad der Parkflächen 

ohne grüne Elemente 

 Falschparkende Pkw stören den Verkehrs-
fluss 

 Verkehrliche Unfallschwerpunkte im Kernort 

und am Bildungscluster 

 Blaue Infrastrukturen haben touristische Be-

deutung 

 Mangelhafter Zustand und Oberflächenbe-

schaffenheit der Promenade (nicht barriere-

frei) 

 Desolate Kaimauer 

 

 

Handel und Gewerbe 

Die Region Bremerhaven, Geestland, Loxstedt und Schiffdorf hat zwischen 2017 und 2020 die Erarbei-

tung eines Regionalen Einzelhandelskonzeptes beauftragt. Ein Ergebnis daraus ist die Feststellung, dass 

die Stadt Geestland sowohl im aperiodischen als auch im periodischen Bedarfsbereich Kaufkraftab-

flüsse verzeichnet und im periodischen Bedarfsbereich eine quantitative Unterversorgung der Bevöl-

kerung vorliegt, sodass die Stadt Geestland den Versorgungsauftrag der beiden Grundzentren Langen 

und Bad Bederkesa nicht erfüllen kann. Die Kaufkraft fließt vermutlich entlang von Pendlerrouten ins 

Umland und hier vor allem nach Bremerhaven ab. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich des aperio-
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 Überalterte Ladengeschäfte und mangel-

hafte Außengestaltung der Geschäfte 

 Geschäfte sind unattraktiv für Jugendliche 

und junge Menschen 

 Gewerbliche Leerstände Am Markt und in 

der Mattenburger Straße 

 Fehlen von attraktiven Frequenzbringern 

 Keine Aufenthaltsqualitäten in der Matten-

burger Straße 

 Beerster Gewerbeverein beklagt fehlende 

Unterstützung seitens der Stadt und der 

Wirtschaftsförderung bei Förder- und Finan-

zierungsfragen bzgl. Verkaufsoffene Sonn-
tage 

 Gute Nahversorgung in Ortschaft und Orts-

kern 

 Ergänzendes Angebot durch Wochenmarkt 

 Edeka als Frequenzbringer in der Rolandpas-

sage reicht nicht mehr aus 

 Drei gewerbliche Leerstände in der Roland-

passage 

 Nahversorgungslücken im Norden und Sü-

den der Ortschaft, keine Nachverdichtungs-

potenziale 

 Versorgungsschwerpunkt liegt im aperiodi-

schen Bedarf 

 WIR Laden als Raum für Projekte und Ideen 

von Bürger:innen 

 Unzureichende Nutzung und Bespielung des 

WIR Ladens 

 Naherholungsfunktion und touristische Be-

deutung als Ort mit Kurgebiet 

 Zwei leerstehende bzw. vernachlässigte Ho-

telkomplexe in prominenter Lage 

 Fehlen von großen Veranstaltungen, wie bei-

spielsweise das Seefest 

 Fehlen von Initiative und bürgerschaftlichem 

Engagement 

 Vielfältige Beherbergungsangebote z. B. 

Hausboote als Übernachtungsangebote auf 

dem Bederkesa-Geeste-Kanal 

 Beherbergungsschwerpunkt liegt im Unter-

suchungsgebiet 

 Vielfältiges gastronomisches Angebot 

 Fehlen von weiteren wasserbezogenen tou-

ristischen Angeboten auf Kanal und See 

 Beziehung von Ortskern zum See und Pro-

menade nicht sichtbar 

 Touristische Potenziale des Sees werden 
nicht genutzt 

 Versandung des Beerster Sees 

 

In Bad Bederkesa gibt es vielfältige Infrastrukturangebote sowie Angebote der Daseins- und Gesund-

heitsvorsorge, die für die Bewohner:innen des Ortes, des Umlandes und der Gäste wichtige Anlaufstel-

len sind. Nachfolgend wird ein umfassender, aber nicht abschließender Überblick über die wichtigsten 

Angebote insbesondere für die Bewohner:innen skizziert, dessen Ergebnisse sich auch in der kartogra-

fischen Übersicht wiederfinden: 
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Öffentliche und Soziale Infrastrukturen 

Stärken Schwächen 

 Kinder- und Jugendzentrum sowie Jugend-

hilfestation des Paritätischen Wohlfahrts-

verbands im Untersuchungsgebiet 

 Neue und moderne Kinderspielplätze 

 Fehlende Freizeitangebote und Treffpunkte 

für Jugendliche insbesondere in den Abend-

stunden und am Wochenende 

 Fehlende Freizeitangebote für junge Men-

schen 

 Konflikte zwischen Jugendlichen und An-

wohner:innen 

 Vandalismus im öffentlichen Raum 

 

 Kulturelle Angebote durch Museum, Altes 
Amtshaus, Mühle und Stadtbücherei  

 Fehlen von alternativen Räumlichkeiten für 
kulturelle oder private Veranstaltungen 

 Nutzung des Kurparks für kulturelle Veran-

staltung z. B. mit mobiler Freilichtbühne 

 Vielfältige Sport- und Freizeitangebot u. a. 

durch Vereine 

 Schließung des Sportparks 

 Vielfältige Bildungs- und Betreuungseinrich-

tungen befinden sich überwiegend im Unter-

suchungsgebiet 

 

 Vielfältige medizinische sowie mobile und 

stationäre pflegerische Angebote 
 

 

Der gesamte Ort Bad Bederkesa und auch das Untersuchungsgebiet zeichnen sich durch ver-

schiedenste und vielfältige Grün- und Freiflächen aus, von denen die wichtigste nachstehend kurz skiz-

ziert werden.  

 

Öffentliche Grün- und Freiflächen 

Kurpark 

Im Nordosten des Untersuchungsgebietes liegt der - von Bewohner:innen und Tourist:innen gut ange-

nommen - Kurpark Bad Bederkesa in zentraler Lage. Er stellt die größte zusammenhängende Grünan-

lage dar und befindet sich zwischen Moor-Therme und Kanal. Der Park besteht aus weitläufigen Wie-

senflächen, solitären und gruppierten Bäumen, Gehölzen und Gebüschen. Der Kurpark bietet Natu-

relemente und ist zugleich für die anthropogene Nutzung angelegt. U. a. gibt es eine Liegewiese, Out-

door-Sportgeräte, einen modernen Spielplatz, ein Wasserspiel sowie zwei Boulebahnen, einen Fitness-

/Trimm-dich-Pfad und einige (Ruhe)Pavillons. Aufgrund des moorigen Untergrundes sind einige Flä-

chen des Parks nicht gut nutzbar. Auch wenn in den vergangenen Jahren bereits einige Maßnahmen 

zur Aufwertung des Kurparks umgesetzt wurden, wie z. B. die Gestaltung der Eingangsbereiche, die 

Herstellung und Aufwertung von Wegen und Sichtachsen, erscheint das Potenzial des Parks in seiner 

gegenwärtigen Gestaltung, Strukturierung und bezüglich seiner Nutzungsangebote noch nicht ausge-

schöpft zu sein, u. a. so sind teilweise raumbildende Pflanzungen nicht mehr durchblickbar, während 

an anderen Stellen raumbildende Grünstrukturen fehlen. 
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4. Eigentümer:innenstrukturen 

 

Die Aufwertung des Ortskerns erfordert in den meisten Fällen das Zusammenwirken mehrerer Ak-

teur:innen, um nachhaltige Veränderungen zu generieren. Durch die Zusammenarbeit über Flurstücks- 

und Eigentumsgrenzen hinweg können z. B. Grundstücke neu entwickelt oder Fassaden, Gebäude oder 

Einfriedungen gemeinsam abgestimmt und gestaltet werden. Kooperationen erleichtern die Aufwer-

tung im Untersuchungsgebiet „Ortskern Bad Bederkesa“. Diese Zusammenarbeit setzt Kenntnisse über 
die jeweiligen Eigentumsverhältnisse im Untersuchungsgebiet voraus, die im Zuge der Vorbereitenden 

Untersuchungen untersucht wurden. 

Der „Ortskern Bad Bederkesa“ ist sehr kleinteilig und heterogen strukturiert und durch Privateigentum 
dominiert. Vorhandene freistehende Einfamilienhäuser befinden sich überwiegend in Privateigentum, 

entsprechend hoch dürften die Anteile der privaten Selbstnutzungen sein.  Ferienwohnungen prägen 

den Ortskern kaum.  

Im Eigentum der Stadt Geestland befinden sich maßgeblich die Kindertagesstätten und die Grund-

schule, die Moor-Therme, die Amtsscheune mit Amtsgarten, der Kurpark sowie die Mühle. In nachste-

hender Karte sind die Gebäude, Straßen- und Grünräume in städtischem Eigentum gekennzeichnet. 

 

 
Abbildung 81: Karte mit städtischem Eigentum 

Des Weiteren ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Jakobi Bederkesa Eigentümerin der St. Jakobi Kirche 

sowie dem Kindergarten „Unterm Regenbogen“ (außerhalb des Untersuchungsgebiets). Die katholi-
sche Kirchengemeinde Hl. Herz Jesu, Bremerhaven-Lehe, ist Eigentümerin der St. Benedikt Kapelle in 

Bad Bederkesa. 
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5. Einwohner:innen- und Sozialdaten 

Vorbereitende Untersuchungen eines Untersuchungsgebiets sehen eine Analyse der Einwohner:innen- 

und Sozialdaten vor, um mögliche Bedarfe und Herausforderungen, die sich aus bestimmten Sozialla-

gen bilden, besser einschätzen zu können.  

 

Der Betrachtungszeitraum von vier Jahren, der für die folgenden Datenauswertungen verwendet wer-

den musste, ist sehr klein, weshalb keine Aussagen zu vergangen Entwicklungen oder künftigen Trends 

formuliert werden können – es handelt sich eher um eine Momentaufnahme der aktuellen Situation 

in der Stadt Geestland und dem Untersuchungsgebiet „Ortskern Bad Bederkesa“.  
Im Untersuchungsgebiet lebten gegen Ende des Jahres 2022 1.348 Personen, das sind 33 Personen 

mehr als im Basisjahr 2019, was einem Bevölkerungsanstieg von 2,5 % entspricht (vgl. nachstehende 

Abbildung). 2020 und 2021 lebten 2-3 % weniger Menschen in Bad Bederkesa als im Jahr 2019, bis die 

Bevölkerung durch vermehrte Zuwanderung aus dem Ausland von 2021 auf 2020 relativ gesehen ra-

pide angestiegen ist. Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Geestland ist hingegen im selben Zeit-

raum linear mit einer recht konstanten Steigerungsrate auf 31.839 Einwohner:innen im Jahr 2022 an-

gestiegen, was einem Zuwachs von 2,3 % entspricht. Damit ist relativ betrachtet der Bevölkerungsan-

stieg Bad Bederkesas im Vergleich zur Stadt Geestland seit 2019 etwas stärker gewesen. 

 

 
Abbildung 82: Indexierte Einwohnerentwicklung im Untersuchungsgebiet und in der Stadt Geestland seit 2019 

Das Untersuchungsgebiet „Ortskern Bad Bederkesa“ verzeichnet in seiner natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung einen konstanten Überschuss an Sterbefällen im Vergleich zu den Geburten (nat. Saldo 

zwischen -16 und -20). Im Gegensatz dazu ziehen seit 2020 immer mehr Menschen in die Stadt Geest-

land, als dass diese wegziehen, was trotz der höheren Sterbezahlen zu einer Bevölkerungszunahme 
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führt. Auch hier spiegelt sich der sprunghafte Anstieg von 2021 auf 2022 wider, der auf den stark er-

höhten Wanderungssaldo zurückzuführen ist (+53 Personen 2022, +20 Personen 2021). Diese stetig 

positive Entwicklung vollzieht sich analog zur Stadt Geestland, wo die Zuzüge ebenfalls die Fortzüge 

und den negativen natürlichen Saldo übersteigen. 

 
Abbildung 83: Natürlicher und Wanderungssaldo im Untersuchungsgebiet "Ortskern Bad Bederkesa" 

 

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, leben im Untersuchungsgebiet deutlich mehr Frauen (723 EW) als 

Männer (625 EW). Die anteilige Differenz an allen im Gebiet lebenden Personen beträgt gut 7 %. Auch 

beim Durchschnittsalter sind geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar. Der Altersdurchschnitt 

von rund 47 Jahren ergibt sich durch ein männliches Durchschnittsalter von gut 44 Jahren und einem 

weiblichen von über 50 Jahren – eine Differenz von gut 6 Jahren. 

 

Gesamtbevölkerung anteilig Durchschnittsalter 

männlich 625 46,36 % 44,04 

weiblich 723 53,64 % 50,18 

Gesamt 1.348 
 

47,33 

Geschlechterverteilung und Altersstruktur im Untersuchungsge-

biet (Stand: 31.12.2022) 

Quell: Stadt Geestland, Darstellung FORUM 

 

Die Altersstruktur im Untersuchungsgebiet zeichnet ein vielschichtiges Bild (vgl.  Abb. 83). Die Gruppe 

der Minderjährigen ist im Vergleich zur Stadt Geestland etwas unterrepräsentiert. Junge Erwachsene 
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6. Umwelt, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

 

Die Stadt Geestland und die vorhergehenden Gemeinden befassten sich bereits sehr früh und ausgie-

big mit der Thematik der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. In vielfältigen Bereichen engagieren 

sich Politik, Verwaltung und Bürger:innen für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. Ein hoher Stel-

lenwert hat dabei die grün-blaue Infrastruktur, die Bad Bederkesa im Allgemeinen und das Untersu-

chungsgebiet im Besonderen im und um den Siedlungsbereich prägt. 

 

Bad Bederkesa und das Untersuchungsgebiet sind geprägt durch vielfältige grüne (Land) und blaue 

(Wasser) Naturräume, die miteinander verbunden sind und ineinandergreifen. Der Siedlungsbereich 

wird – mit Ausnahme der Erschließungsstraßen – von allen Seiten von Naturräumen umschlossen, die 

vielfach Schutzstatus genießen (u. a. Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Biotope). Auch innerhalb 

des Ortes finden sich diverse Naturelemente, die als grün-blaue Infrastruktur bezeichnet werden und 

sich positiv auf die Umwelt und das (lokale) Klima auswirken. Sie gliedern und gestalten Bad Bederkesa 

und beeinflussen maßgeblich die Attraktivität des Ortes. Es gilt sie zu erhalten, zu pflegen und konti-

nuierlich weiterzuentwickeln, um ihre zahlreichen klimaschützenden und ökologischen, sozialen und 

ökonomischen Leistungen zu sichern und zu stärken.  

Zu den wichtigsten grün-blauen Infrastrukturen des Untersuchungsgebietes und seiner direkten Um-

gebung gehören u. a. der Kurpark, der See, der Kanal und die Uferböschungen, der Amtsgarten, der 

Burgpark mit Wassergraben sowie die diversen Waldsäume, Baumbestände und grünen Wiesen und 

Freiflächen. Einige dieser Infrastrukturen wirken zusammenhängend und gut verknüpft – andere zeich-

nen sich durch ihre separate Lage und „Verinselung“ aus. Die einzelnen Elemente sind in Kapitel 3.6 

Grün- und Freiflächen beschrieben. 

 

 
Abbildung 86: Burggraben  

 
Abbildung 87: Kanal und Promenade  

Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler und Biotope 

Die Region zeichnet sich durch Moorlandschaften aus und das Untersuchungsgebiet ist von zum Teil 

geschützten Gehölzen und Gewässern umgeben.  

Das Naturschutzgebiet „Fleckenshölzer“ (NSG-LÜ 122) umfasst mehrere Gehölze im Westen und süd-

lich des Untersuchungsgebiets, u. a. das Brunnenholz und das Spitzackerholz, die das Untersuchungs-

gebiet im Westen begrenzen. An der Margaretenstraße befindet sich innerhalb des Waldstücks die 
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der Moor-Therme und des Kurparks entlang der Grenze verläuft. Der Burggraben führt dauerhaft Was-

ser und grenzt so die Grünflächen der Burg vom umliegenden Parkplatz ab. Ein kleines stehendes Ge-

wässer liegt am Rande des Waldgebiets Brunnenholz an der Grenze zum Niedersächsischen Internats-

gymnasium. 

 

 
Abbildung 89: Bederkesa-Geeste-Kanal  

Grundwasser 

Westlich der Burg und des Kurparks beginnt das Wasserschutzgebiet der Zone III, das der Trinkwasser-

gewinnung dient und einen großen Teil des Untersuchungsgebiets einschließt. 

 

Neben der grün-blauen Infrastruktur entfalten auch weitere Eigenschaften des Ortes Wirkung hinsicht-

lich des Klimas und der Klima(folgen)anpassung. Aufgrund der bereits langen Befassung mit der The-

matik, werden die bereits in der Stadt Geestland umgesetzten Maßnahmen diesbezüglich nicht einzeln 

aufgeführt. Im Folgenden sind besonders relevante Aspekte, Strukturen und Einflüsse auf die Umwelt, 

das Klima und die Klima(folgen)anpassung dargestellt. 

 

Versiegelung 

Auffällig ist im Ortsbild die Vielzahl versiegelter Flächen, insbesondere bedingt durch großflächige 

Parkplätze, die nach Inaugenscheinnahme sehr üppig dimensioniert und auf Spitzenzeiten ausgelegt 

sind. In der Regel sind die Parkplätze asphaltiert, nur der nördliche Teil des Parkplatzes an der Burg 

verfügt mit Rasengittersteine über einen wasserdurchlässigen Belag, der das Versickern von Nieder-

schlägen erleichtert.  

 

Lärm- und Luftemissionen 

Es liegen keine Informationen über Lärm- oder Luftbelastungen in Bad Bederkesa vor. Laut den Um-

weltkarten Niedersachsens befindet sich das Untersuchungsgebiet in keinem belasteten Gebiet. Ein 

Luftreinhalteplan liegt für die Stadt Geestland nicht vor. 

 

Verkehr 

Insbesondere der Autoverkehr stellt für den Luftkurort und das Moorheilbad Bad Bederkesa eine deut-

liche Umweltbelastung dar: Der Kfz-Verkehr belastet den Ort und insbesondere den dicht besiedelten 

Ortskern mit Lärm- und Luftemissionen und durch den hohen Flächenverbrauch und die damit einher-

gehenden Versiegelungen für den ruhenden und den rollenden Kfz-Verkehr. Im Untersuchungsgebiet 
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7. Akteursbeteiligung nach § 137 und § 139 BauGB 

 

Im Zuge der Erstellung des vorliegenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und der 

parallel durchgeführten Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB wurden von der Sanierung 

Betroffene gemäß § 137 und die Träger öffentlicher Belange gemäß § 139 BauGB sowie eine breite 

interessierte Öffentlichkeit aktiv in den Erarbeitungsprozess eingebunden. Die öffentlichen Aufgaben-

träger und die Öffentlichkeit wurden in nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritten in die Erarbei-

tung der Konzepte eingebunden. 

 

Im Zuge der Vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet „Ortskern Bad Bederkesa“ wurden unter-
schiedliche Beteiligungsformate durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden kurz vorgestellt wer-

den. 

 

Auf Grundlage des § 137 in Verbindung mit § 141 (1) BauGB sind im Rahmen der Vorbereitenden Un-

tersuchungen die Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen Betroffenen möglichst frühzeitig einzu-

binden. Dabei sollen die Betroffenen „zur Mitwirkung bei der Sanierung und zur Durchführung der 

erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Möglichen beraten wer-

den“ (§ 137 BauGB). 

 

Die Bürgerinformations- und Beteiligungsveranstaltung am 23.03.2023 im Ratssaal des Rathauses Bad 

Bederkesa diente der Beteiligung und Einbindung der Bürger:innen in die Erarbeitung des Integrierten 

Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für den Ortskern. Nach einer Vorstellung der Prozesshintergründe 

und Informationen zur Städtebauförderung wurde der aktuelle Arbeitsstand näher erläutert. Im An-

schluss konnten sich die Teilnehmer:innen der Veranstaltung an vier verschiedenen Wandelgang-Sta-

tionen beteiligen und ihre Meinungen, Anforderungen, Einschätzungen äußern. So konnten Miss-

stände und Herausforderungen, ebenso wie Potenziale und Chancen Bad Bederkesas herausgearbeitet 

und gewonnen werden.  

Eine ausführlichere Dokumentation der Ergebnisse und der Veranstaltung findet sich im Anhang. 

 

Wandelgang-Station I: Verkehr und Mobilität 

Der Zustand einiger, teils stark frequentierter Straßen und Fußwege im Ortskern wurde hier vorrangig 

bemängelt. Zudem liegt der Fokus im Untersuchungsgebiet auf dem motorisierten Individualverkehr 

(MIV) und im Gegensatz werden Fuß- sowie Radverkehrsinfrastrukturen vernachlässigt. Straßenzüge 

sind uneben, sodass Radfahrende mit erschwerten Bedingungen konfrontiert werden und eine Barri-

erefreiheit nicht gewährleistet ist. Vor allem während der Hauptverkehrszeiten wird durcheinander 

und häufig auf den bereits schmalen Fußwegen geparkt. Regelmäßige Kontrollen und Bußgeldahndun-

gen gibt es an diesen Stellen nicht.  Die Rücksichtnahme aufeinander und vor allem auf schwächere 

Verkehrsteilnehmende sowie die Sicherheit für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen muss verbessert 

und gestärkt werden. Darüber hinaus ist es wichtig, die Aufenthaltsqualität an vielen zentralen Stellen 

im Ortskern zu sichern. Um die E-Mobilität zu fördern ist der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur er-

wünscht. Letztlich wurde an dieser Station auch die Thematik der unzureichenden Anbindung des 

ÖPNVs diskutiert. Dies betrifft besonders den Süden des Untersuchungsgebietes. 
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Abbildung 90: Informations- und Beteiligungsveranstaltung-

Festgehaltene Anregungen von Beteiligten  
 

Abbildung 91: Festgehaltene Anregungen von Beteilig-

ten  

Zur Einbindung der lokalen Expertise wurden im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Städtebau-

lichen Entwicklungskonzeptes und der Vorbereitenden Untersuchungen in enger Abstimmung mit der 

Stadt Geestland eine Vielzahl von Gesprächen mit lokalen Akteur:innen geführt, die aus ihrer spezifi-

schen Perspektive Informationen über den Ortskern von Bad Bederkesa in die Konzepterarbeitung ein-

speisten.  

So fanden im Februar 2023 zehn Akteursgespräche statt: Mit dem Beerster Gewerbeverein e. V., den 

Eigentümern des Hotel Bösehof, Vertreter:innen der Verwaltung zum Thema Tourismus, Vertreter:in-

nen des Verschönerungsvereins, der Jugendhilfestation Bederkesa-Schiffdorf, den Sportvereinen TSV 

Bederkesa und FC Geestland sowie dem evangelischen Bildungszentrum und der ev.-luth. Kirche St. 

Jacobi. 

Die Gespräche fanden entlang leitfragegestützter Telefongespräche statt und starteten mit Informati-

onen zur Konzepterarbeitung und zur Städtebauförderung. Es folgten Fragen zur/m Gesprächs-

partner:in und den vertretenen Interessen. Inhaltlich setzten sich die Gespräche fort mit Fragen rund 

um die zurückliegende Entwicklung im Ortskern von Bad Bederkesa und der Bewertung der Situation 

sowie den Fragen zu den größten Herausforderungen und Problemen für den Ortskern. Anschließend 

wurde nach den Chancen und Potenzialen für Bad Bederkesa gefragt und welche Perspektiven die Ge-

sprächspartner:innen für eine positive, nachhaltige Entwicklung des Ortskerns sehen. Die Fragen nach 

ergänzenden Wünschen, Ideen und Anregungen für die Stabilisierung und Aufwertung des Ortskerns 

rundete die Gespräche ab. Abschießend wurde jeweils noch auf die Bürger-Informations- und Beteili-

gungsveranstaltung am Donnerstag, den 23.2.2023 im Rathaus von Bad Bederkesa verwiesen. 

 

Zu den zentralen Ergebnissen, die mit in die Konzepterarbeitung einflossen gehören u. a. folgende 

Themenblöcke mit Aussagen: 

 

Potenziale Bad Bederkesas 

 Gut ausgestatteter (Einzel- und Fach-)Handel und die Naherholungsqualitäten 

 Viele kulturelle, soziale, Freizeit- und Bildungsangebote  

 Heckenwege 
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Wohnen 

 Bedarf an senioregerechtem Wohnraum 

 

(Soziale) Infrastruktur 

 Fehlende (Sport- und Bewegungs-) Angebote für Jugendliche 

 Es fehlt ein modernes Fachärzte-Zentrum 

 Fehlende Beratungsangebote zu allen Lebenslagen 

 Gute Vernetzungen der Aktiven und Vereine untereinander 

 Wieder-Initiierung von Festen und Feiern, u. a. das Seefest 

Ein Online-Tool ermöglichte im Zeitraum vom 13.02.2023 bis zum 08.03.2023 die flexible und selbst-

bestimmte Beteiligung der Bürger:innen. Sie konnten räumlich und inhaltlich verortet Stellungnah-

men, Bewertungen und Kommentierungen abgeben. Insgesamt wurden 43 Beiträge in dem Zeitraum 

formuliert – verteilt auf die verschiedenen Handlungsfelder, die in dem Beteiligungsmodul benannt 

wurden. Die meisten Einträge wurden in den Themenfeldern „Tourismus, Handel und Gewerbe“ (16 
Beiträge) und „Verkehr und Mobilität“ (16 Beiträge) abgegeben. Die weiteren Themenfelder waren 
„Wohnumfeld und soziale Infrastruktur“ (8 Beiträge) sowie „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, 

Freiräume“ (3 Beiträge). Die Beiträge wurden 12 Mal kommentiert und vielfach mit Pro und Contra 

bewertet. Inhaltlich wurden die meisten Stellungnahmen von der Mehrheit unterstützt, teilweise 

zeichnete sich eine ambivalente Einschätzung ab. 

Am eindeutigsten wurde mit 47 Zustimmungen gegenüber 2 Ablehnungen für die Wiedereinführung 

des Seefests votiert. Auch die Wiederbelebung des Beerster Markts wurde gewünscht und bekannte 

Hemmnisse für Schaustellende genannt. Für weniger, dafür hochwertigere verkaufsoffene Sonntage 

sprachen sich 16 Menschen – ohne Gegenstimme - aus. Verschiedene Aspekte der Freizeitgestaltung 

und touristischen Attraktivität wurden diskutiert. Dazu gehörten Forderungen nach Radverkehrsan-

bindung, Aufwertung der Spielplätze, Schaffung einer öffentlich zugänglichen Sportanlage und einem 

Ortsgemeinschaftshaus, Orten für Kunst und Ausstellungen sowie beaufsichtigtem Schwimmen im See 

und einem Tretbootverleih. Diese Forderungen stießen nur vereinzelt auf Ablehnung, die Zustimmun-

gen überwogen deutlich. Für die weitere Aufwertung der Mattenburger Straße über die Maßnahmen 

der „Perspektive Innenstadt“ hinaus wurden Anreize für Einzelhandel sowie die Verkehrsberuhigung 
vorgeschlagen. Während der erste Vorschlag überwiegend positive Resonanz (36 dafür, 3 dagegen) 

erhielt, wurde der zweite Vorschlag deutlich ambivalenter bewertet (36 dafür, 19 dagegen). Angebote 

mit größerer Unabhängigkeit vom Konsum wurden in Form eines „Biergartens bayrischer Art“ zum 
Mitbringen eigener Speisen und einem öffentlichen Bücherschrank vorgeschlagen und positiv bewer-

tet und kommentiert. 

In der Online-Beteiligung wurde die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs in verschiedenen 

Aspekten diskutiert. Gefahren und Unannehmlichkeiten für den Fuß- und Radverkehr durch falsches 

Parken und Halten sowie schnelles Fahren insbesondere in Kurvenbereichen wurden mehrfach be-

schrieben und verortet. Diese Stellungnahmen wurden mit vielen Stimmen unterstützt. Mehrfach als 

gefährliche und zu verändernde Orte wurden dabei die Gröpelinger Straße und die Mattenburger 

Straße genannt. Außerdem wurde gefordert, bestehende Regelungen konsequenter durchzusetzen 
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und Verstöße zu ahnden. Insgesamt wurde die Förderung von Fuß- und Radverkehr gefordert. Unei-

nigkeit rief die Forderung nach Beleuchtung der Heckenwege für mehr Sicherheit hervor (16 dafür, 18 

dagegen). Dabei wurde die persönliche Sicherheit der Fußgänger:innen und die Lichtverschmutzung 

mit den ökologischen Folgen diskutiert. Der öffentliche Personenverkehr sollte ausgebaut und verbes-

sert werden. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur wurde insgesamt positiv bewertet (22 dafür, 2 dage-

gen). Die Situation der Parkplätze wurde unterschiedlich dargestellt und bewertet. Entlang des Kanals 

und des Sees wurden Instandsetzungen der Steganlagen und Brücken gefordert.  

Eine häufig genannte Forderung ist die Schaffung, Aufwertung und Pflege von Grün im Ort. Insbeson-

dere Stadt- und Straßengrün solle vermehrt angelegt sowie der Kurpark ökologisch und gegebenenfalls 

künstlerisch aufgewertet werden. Kontrovers wurde die Beschneidung von Grün zur Schaffung von 

Sichtachsen mit dem See bewertet.  

In drei Stellungnahmen wurde die Schaffung, sinnvolle Verlegung und Verbesserung von öffentlichen 

und barrierefreien Toilettenanlagen gefordert. Mit 23 Prostimmen am meisten Zuspruch erhielt der 

Vorschlag der Verlegung der Toiletten Auf dem Dobben auf die andere Kanalseite, um kurze Wege z. 

B. für Menschen mit Kindern zu ermöglichen. 

 

Im Rahmen der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen und der Erarbeitung des ISEK wur-

den in der Zeit vom 21.12.2022 bis zum 31.01.2023 die öffentlichen Aufgabenträger und städtischen 

Dienststellen per Informations- und Fragebogen beteiligt. Von diesen haben sich insgesamt rund 19 

öffentliche Aufgabenträger zurückgemeldet und Anmerkungen bzw. Anregungen abgegeben. Bei den 

Aufgabenträgern, die nicht geantwortet haben, wird davon ausgegangen, dass diese keine Bedenken 

hinsichtlich des Vorhabens vorbringen werden. Aus den eingegangenen Stellungnahmen lässt sich die 

grundsätzliche Bereitschaft zur Mitwirkung entnehmen. Eine tabellarische Auswertung der Trägerbe-

teiligung befindet sich im Anhang. Die Auswertung zeigt, dass das Vorhaben in der Regel begrüßt und 

unterstützt wird. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse und Aussagen werden nachstehend überblicksartig zusammengefasst.  

 

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade weist darauf hin, dass im Untersuchungsge-

biet dem Immissions- und Nachbarschutz zur Vermeidung von Nutzungskonflikten eine besondere Be-

deutung zukommt – was insbesondere für eine Reihe traditioneller Gewerke gilt, die betriebsbedingt 

mit Emissionen verbunden sind. Für bestehende Betriebe dürfen sich mit den geplanten städtebauli-

chen Maßnahmen keine wirtschaftlichen Nachteile oder existenziellen Einschränkungen ergeben und 

ihre betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten sind zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Standortsiche-

rung werden unterstützt. Es wird angeregt, die Unternehmen frühzeitig in die städtebaulichen Maß-

nahmen einzubeziehen. 

Die Niedersächsische Landesforsten weisen auf die großflächigen Waldbestände im Untersuchungs-

gebiet hin. Diese sind ein geschlossenes System mit hohem ökologischem Wert und stellen eine „At-
traktivität“ für den erholungssuchenden Bürger:innen dar. Bei den den Wald betreffenden Planungen 

ist das Niedersächsische Waldgesetz zu beachten 

Die IHK Stade weist auf die vorliegenden Aktivitäten, Untersuchungen und Handlungsempfehlungen 

u. a. zum Einzelhandel und die hohe Bedeutung des verkaufsoffenen Sonntags hin.  
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8. SWOT - Zwischenfazit / Funktionsanalyse 

• Teilweise noch historische und dörfliche Strukturen 
erkennbar

• Attraktiver Wohnstandort
• Vielfältige öffentliche und private Grün-, Frei- und 

Waldflächen
• Bedeutende (Nah-)Versorgungsfunktion für den Ort 

und die Region mit Versorgungsschwerpunkt im 
aperiodischen Bedarf

• Überwiegend inhabergeführter Einzelhandel
• Erfolgreiche und regelmäßige Verkaufsoffene 

Sonntage mit Rahmenprogramm
• Bedeutende Naherholungsfunktion für Ort und 

Region sowie bedeutende touristische Funktion als 
Ort mit Kurbetrieb und vielfältigen 
Beherbergungsangeboten

• Gute regionale und überregionale Anbindung mit 
dem Pkw

• Moderne und zentrale Mobilitätsstation 
„rad+bus.STATION“ ermöglicht multimodalen und 
barrierefreien Zugang zum ÖPNV

• Viele, zentrale gelegene Parkflächen
• Kunst und Kulturangebote sowie vielfältige Angebote 

sozialer und medizinischer Infrastruktur
• Vielfältige Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
• Die Ortschaft Bad Bederkesa verzeichnet ein 

Bevölkerungswachstum
• Integrationsleistung des Ortskerns

• Vereinzelt städtebauliche Missstände an Gebäuden
• Fehlende Wohnangebote für bestimmte 

Nachfragesegmente
• Fehlende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
• Wegbrechen diverser er qualifizierter, 

inhabergeführter Einzelhandelsgeschäfte
• Geschäfte sind unattraktiv für Jugendliche und junge 

Menschen
• Attraktivität des Ortskerns
• Geringe Aufenthaltsqualität im Ortszentrum
• In die Jahre gekommene Gestaltung, 

Nutzungsanreicherung des Kurparks erforderlich
• Verbindung zwischen Promenade, See und Ortskern 

attraktiver gestalten und bewerben
• Zwei leerstehende bzw. vernachlässigte 

Hotelkomplexe in prominenter Lage
• Ausschöpfung der touristischen Potenziale
• Starke Konzentration auf den Kfz-Verkehr
• Mangelhafter Zustand der innerörtlichen Straßen und 

Nebenanlagen
• Verkehrliche Belastung und Lärmemissionen
• Großflächige, unstrukturierte und ungestaltete 

Parkflächen mit hohem Versiegelungsgrad und 
Flächenverbrauch

• Unzureichende Ladeinfrastruktur für E-Mobilität
• Unzureichendes Ausschöpfen der kulturellen 

Potenziale
• Fehlende Freizeitangebote und Treffpunkte für 

Jugendliche und junge Menschen
• Bevölkerungswachstum des Untersuchungsgebiets 

wird durch Zuwanderungen aus dem Ausland 
getragen

• Erhalt der historischen und dörflichen Siedlungs-
und Gebäudestrukturen

• Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels
• Erhalt und Ausbau der Versorgungsfunktion
• Belebung des Ortskerns durch 

Nutzungsergänzungen
• Gestalterische und funktionale Aufwertung des 

Ortskerns
• Stärkung und Wecken des bürgerschaftlichen 

Engagements von Akteur*innen und Vereinen
• Gestalterische Aufwertung des Kurparks und 

Nutzung als Kulturort
• Ausbau des touristischen Freizeitangebots und der 

Beherbergungsmöglichkeiten
• Nutzung und Erschließung der naturräumlichen 

Potenziale
• Bad Bederkesa als klimagerechte und nachhaltige 

Ortschaft entwickeln
• Bad Bederkesa bleibt durch eine nachhaltige 

Stadtentwicklung ein attraktiver Wohnstandort

• Verfall der historischen und dörflichen Strukturen
• Rückgang des inhabergeführten Einzelhandels 

aufgrund von Struktur- und Nachfolgeproblemen
• Verlust der Versorgungsfunktion
• Erhöhung der Leerstandquote in prominenten 

Lagen
• Verschlechterung des Images durch unattraktiven 

Ortskern
• Einbruch der Gästezahlen
• Rückgang der Bevölkerung, sobald 

Zuwanderungen aus dem Ausland rückläufig sind
• Zuspitzungen der Auswirkungen des 

demographischen Wandels 
• Fehlen von bezahlbaren und bedarfsgerechten 

Wohnangeboten 

S TÄ R K E N S C H W Ä C H E N

R I S I K E NC H A N C E N
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TEIL III MISSSTÄNDE 
 

Das Vorliegen städtebaulicher Missstände ist Voraussetzung für die Durchführung städtebaulicher 

Sanierungs- oder Stadtumbaumaßnahmen und für den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) nennt in § 136 (2) zwei Arten städtebaulicher Missstände: 

1. So genannte Substanzschwächen, wenn ein „Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder 
nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen 

auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht ent-

spricht“ oder 

2. So genannte Funktionsschwächen, wenn ein „Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich be-
einträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen.“ 

In §136 (3) BauGB werden die Aspekte konkretisiert, die bei der Beurteilung, ob in einem Gebiet der-

lei Missstände vorliegen, zu berücksichtigen sind. In Hinblick auf die Substanzmängel sind dies u. a.: 

 Die bauliche und die energetische Beschaffenheit sowie die Belichtung, Besonnung und 

Belüftung von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten, 

 die Zugänglichkeit der Grundstücke und die vorhandene Erschließung, 

 die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie die Einwir-

kungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen ausgehen, insbe-

sondere durch Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen, 

 die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand, 

 die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung und der Versorgungseinrichtungen des 

Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung; 

 

Die Funktionsfähigkeit des Gebiets soll beurteilt werden in Bezug auf 

 den fließenden und ruhenden Verkehr, 

 die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter Berücksichtigung 

seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich sowie 

 die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstattung mit und die Vernetzung 

von Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und 

der Klimaanpassung, seine Ausstattung mit Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen des 

Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Aufgaben 

dieses Gebiets im Verflechtungsbereich. 

 

9. Missstände im Untersuchungsgebiet Ortskern Bad Bederkesa 

Die Vorbereitenden Untersuchungen des Untersuchungsgebietes, mit der zusammenfassenden Be-

standsanalyse, den Ergebnissen aus Gesprächen mit der Verwaltung und Akteur:innen der Stadt, aus 

der Trägerbeteiligung und vor allem aus der Präsenz- und Online-Beteiligung, zeigen das Bild eines 

vielschichtigen Siedlungsraums: Der Ortskern von Bad Bederkesa verfügt über besondere städtebauli-

che und strukturelle Stärken und Potenziale, wie z. B. die Lagegunst, Vielfältigkeit und Naherholungs-

potenziale. Zugleich ist der Ortskern aber auch durch diverse erhebliche Missstände, Nutzungskon-

flikte und Defizite mit deutlichem Handlungsbedarf gekennzeichnet. Die in der Bestandsaufnahme und 
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-analyse herausgearbeiteten städtebaulichen und funktionalen Mängel, Missstände und Konflikte wer-

den im Folgenden zusammengefasst und bewertet. 

Die Missstände betreffen vorrangig vier Handlungsfelder: 

 

1. Versorgung, Handel, Gewerbe und Tourismus 

2. Wohnangebote, Wohnumfeld und soziale Infrastrukturen 

3. Grün- und Freiräume und das Querschnittsthema Klima sowie 

4. Verkehr und Mobilität 

 

Im Untersuchungsgebiet und hier vor allem im Ortskern von Bad Bederkesa lassen sich diverse städte-

bauliche Missstände, Substanz- und gestalterische Mängel erkennen. Dazu gehören sowohl Miss-

stände im öffentlichen Raum als auch gebäudebezogene Missstände, wie z. B. Leerstände, Sanierungs-

staus, nicht mehr zeitgemäße Grundrisse insbesondere bei den mischgenutzten Gebäuden des Orts-

kerns. Sie werden im Folgenden kurz skizziert: 

 Im Ortskern von Bad Bederkesa mehren sich die Anzeichen, dass der Besatz an kleinteiligem, 

tlw. hochwertigem Fach- und Einzelhandel, und in Bezug auf Vielfalt, Abwechslung und Anre-

gungen, z. B. durch attraktive Schaufenstergestaltung, deutlich abnimmt und zunehmend we-

niger Anreize bietet, hier Einkäufe zu erledigen oder im Zuge eines Schaufensterbummels im 

Ortskern zu flanieren. Stattdessen kennzeichnen schon heute tlw. großformatige Ladenleer-

stände mit beklebten Schaufensterscheiben, Dienstleistungseinrichtungen ohne attraktive 

Schaufenstergestaltung, Spielhallen und Imbisse das Bild des Ortskerns und nehmen ihm so-

wohl die Funktionsvielfalt als auch städtebauliche Qualitäten. Die Funktionserfüllung als at-

traktiver Einkaufs- und Aufenthaltsort ist im Ortskern zunehmend bedroht– mit negativen Fol-

gen für den gesamten Ort und die hier lebenden und sich versorgenden Menschen, aber auch 

für die Attraktivität des Ortes für die touristischen Gäste der Stadt. Integrierte und aufeinander 

abgestimmte Maßnahmen zur Stärkung eines attraktiven Ortskerns mit Versorgungs- und Fla-

nierqualitäten sind dringend erforderlich zur Stärkung des Ortskerns. 

 Vor allem entlang der Mattenburger Straße drohen die alten mischgenutzten Bau- und Sied-

lungsstrukturen verloren zu gehen: Zum einen durch Überformungen der historischen klein-

teiligen Gebäudestrukturen, die durch großformatigere Kubaturen ersetzt wurden, zum ande-

ren durch Vernachlässigung der noch vorhandenen alten Bausubstanz. Einige der alten klein-

teiligen Gebäude wirken vernachlässigt und zeugen von einem Investitionsstau, z. B. bei der 

Fassadengestaltung oder der Erneuerung von Dach, Fenstern, Türen usw. Die Grundrisse ent-

sprechen vielfach nicht mehr den heutigen Anforderungen und auch die barrierefreie Zugäng-

lichkeit fehlt häufig. Neben den vernachlässigt wirkenden Gebäuden sind augenscheinlich auch 

einige gewerbliche Leerstände in den mischgenutzten Gebäuden festzustellen. Es bedarf ent-

sprechender Maßnahmen, um die alten Bau- und Siedlungsstrukturen und damit Elemente der 

historischen Gebäudesubstanz nachhaltig zu sichern und weiter zu qualifizieren. Aber nicht 

nur in der kleinteiligen, älteren Bausubstanz lassen sich erhebliche Sanierungsbedarfe feststel-

len – diese betreffen auch neuere gewerblich genutzte Gebäude, wie z. B. an den Straßen Zum 

Hasengarten, Mattenburger Straße, Am Markt, für die bei Leerstand geeignete Nachnutzun-

gen gefunden und Sanierungsbedarfe beseitigt werden müssten. 

 Zu den städtebaulichen Missständen im öffentlichen Raum gehören u. a. die Nebenräume ent-

lang der Haupteinkaufsstraßen – der Mattenburger Straße mit ihren Ausläufern, der Berg- und 
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 Sowohl im Untersuchungsgebiet als auch darüber hinaus fällt u. a. das Defizit an Beschilderun-

gen auf – diese betreffen sowohl den Ortskern als auch die Umgebung, wie z. B. (touristische) 

Rad- und Spaziergangsrouten. Darüber hinaus wurden in der Bürgerbeteiligung und in Akteurs-

gesprächen immer wieder das Defizit touristischer und Unterhaltungsangebote formuliert – 

wie z. B. Feste und Feiern. Auch fehlen derzeit gut vernetzte und aufeinander abgestimmte 

Veranstaltungsankündigungen, Broschüren und ggf. Apps, die interessante touristische Ange-

bote den potenziellen Nutzer:innen nahebringen. 

 

Bad Bederkesa ist ein sehr nachgefragter und attraktiver Wohnort, der neben seinen Versorgungs- und 

Naherholungsangeboten nachgefragte Wohnangebote und ein zumeist attraktives Wohnumfeld sowie 

eine gute Ausstattung mit (sozialen) Infrastrukturangeboten bereithält. Dennoch lassen sich auch in 

diesem Handlungsfeld städtebauliche und funktionale Missstände identifizieren, die im Folgenden 

überblicksartig skizziert werden: 

 In der Regel ist die Substanz der Wohngebäude im Untersuchungsgebiet von Bad Bederkesa 

nach Inaugenscheinnahme in Ordnung. Dies betrifft vor allem die Wohngebiete (u. a. Marga-

reten- und Lönsweg, Im Mattenburger Feld, Hoffmann-von-Fallersleben Str.). Etwas anders 

stellt sich die Situation im Ortskern und entlang der Ausfallstraßen dar: Hier gibt es einige 

(Wohn-)Gebäude mit (hohem) Sanierungsbedarf, u. a. entlang der Gröpelinger Straße, am 

Hohler Weg, in der Mattenburger Straße oder Zum Hasengarten. Fassaden und Sockelberei-

che, Dächer und Regenrinnen, Fenster und Türen sind die zentralen Merkmale zur Feststellung 

von Sanierungsbedarfen. Zudem sind nach Inaugenscheinnahme aus Klimaaspekten erforder-

liche energetische Sanierung und Instandsetzung noch nicht in ausreichendem Maße realisiert 

worden. Entsprechend besteht Modernisierungs-, Aufwertungsbedarf, um die Gebäudesub-

stanz nachhaltig zu sichern und zu erhalten. 

 Mehrfach wurde in der Beteiligung und in Gesprächen mit Akteur:innen und der Verwaltung 

das Fehlen bestimmter Wohnformen und -angeboten in Bad Bederkesa formuliert: Demnach 

fehlen große und bezahlbare Wohnungen für Familien bzw. Mehrpersonen-Haushalte sowie 

kleinere und barrierefreie/-gerechte Wohnungen für beispielsweise Senior:innen. Hier bedarf 

es der Schaffung nachfragegerechter, bedarfsorientierter und niedrigenergetischer und klima-

gerechter Wohnformen.  

 Einige Straßen weisen eine geringe Aufenthaltsqualität und damit ein unattraktives Wohnum-

feld auf - es fehlt an Grünelementen, schattenspendenden Bäumen, Angeboten zum Aufent-

halt, Sitzmöglichkeiten usw. Änderungen sollten im Rahmen einer Erneuerung der Straßen-

räume (s.u.) erfolgen, um ein insgesamt attraktiveres Wohnumfeld für die Wohnbevölkerung 

zu schaffen. 

 Entlang der Gröpelinger Straße, die von ihrem Ursprung her durch alte Gehöfte geprägt ist und 

auf den dörflichen Charakter Bad Bederkesas verweist, bestehen deutliche städtebauliche und 

funktionale Missstände: Die Straße ist trotz ihrer dem Straßenverlauf angepassten Gebäude-

versprünge wenig einladend, breit ausgestaltet und mit keiner Aufenthaltsqualität ausgestat-

tet. Es fehlen Vorgärten, Grünstrukturen und Gestaltungselemente, die mehr Attraktivität in 

den Bereich zwischen Ankeloher Straße und Am Markt bringen. Mit Blick auf die Gebäu-

destruktur entlang der Gröpelinger Straße fällt auf, dass diese tlw. aus der Nutzung genommen 

sind und augenscheinlich diverse Gebäudeteile leerstehen. Es steht zu befürchten, dass die 
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Gebäudestrukturen nach und nach weiter verfallen, wenn nicht beispielhafte Nutzungsper-

spektiven dafür entwickelt werden.  

 Auf einen weiteren städtebaulichen Missstand ist schon unter Gewerbe, Handel und Touris-

mus (s.o.) eingegangen worden: Die Kfz-Werkstatt bzw. der Kfz-Verkauf an der Amtsstraße – 

am Verbindungsweg zwischen Ortszentrum und Burg/Naherholung und See. Hier besteht 

Handlungsbedarf aus städtebaulicher Sicht, um u. a. die Störung des Wohnumfeldes zu mini-

mieren. Ähnlich besteht Handlungsbedarf bei den leerstehenden bzw. unzureichend gestalte-

ten Hotelkomplexen in der Straße Zum Hasengarten, die durch ihre Größe und Gestaltung ne-

gativ ins Auge fallen. Angesichts der Lage dieser Grundstücke zwischen See und Ortskern be-

darf es dort Veränderungen und Aufwertungen. 

 Einen funktionalen Missstand stellen zudem unzureichende Angebote und Flächen für Jugend-

liche im Ortskern von Bad Bederkesa dar, denn obwohl sich hier viele junge Menschen aufhal-

ten, finden sie nur wenig Raum und Möglichkeiten. Insbesondere Sport-, Bewegungs- und Be-

gegnungsorte werden vermisst. Vorhandene Sportplätze sind nicht öffentlich zugänglich und 

bei anderen Aufenthaltsorten kommt es teilweise zu Nutzungskonflikten mit anderen Bevöl-

kerungsgruppen. Es besteht Handlungsbedarf, um den Ortskern auch für diese Zielgruppe at-

traktiv zu gestalten, und Treff- und Aufenthaltspunkte zu schaffen. Auch für ältere Menschen 

werden mehr Kultur- und Freizeitangebote gewünscht – hier allerdings angedockt an beste-

hende Einrichtungen, wie z. B. die Mühle oder die Amtsscheune. 

 Wenn auch heute noch kein eklatantes Problem – mittelfristig besteht Sorge vor einem 

(Fach)Ärzte Mangel sowie einem Mangel an Gesundheitseinrichtungen in Bad Bederkesa. Die-

ser Herausforderung sollte sich die Stadt Geestland zeitnah stellen, um Ideen und Konzepte 

zur entwickeln, diesen Missstand gar nicht erst entstehen zu lassen. 

 

Auch wenn sich der Ortskern von Bad Bederkesa recht grün präsentiert, gibt es auch durchaus noch 

nicht ausgeschöpfte Potenziale, die künftig entwickelt werden sollten. Zudem wird deutlicher Hand-

lungsbedarf gesehen, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel umzuset-

zen, da hier ebenfalls noch erhebliches Potenzial brach liegt. 

 Eine der größten Grün- und Freiflächen im Untersuchungsgebiet ist der Kurpark. Bei allen Qua-

litäten, die der Kurpark bereits bietet, ist eine Weiterqualifizierung wünschenswert, da die Ge-

staltungs- und Nutzungsangebote der Grünfläche „in die Jahre gekommen“ und tlw. nicht 

mehr sehr attraktiv sind. Der Park ist häufig überschwemmt und durchnässt und somit nur 

eingeschränkt nutzbar. Zudem könnten im Park in deutlich höherem Maße als bislang Maß-

nahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt werden.  

 Auch im nahegelegenen Amtsgarten fehlen attraktive Nutzungsangebote, die mit der Nutzung 

der Amtsscheune harmonieren, wie z. B. attraktive Sitz- und Ruhemöbel. 

 Die Promenade, die wichtigste Fußwegebeziehungen für die touristische und Naherholungs-

funktion des Ortes stellt in Bezug auf ihre Oberflächenbeschaffenheit und den Zustand einen 

städtebaulichen und funktionalen Missstand dar (vgl. 1. Versorgung, Einkauf und Tourismus). 

Die Oberfläche des Weges zeichnet sich durch diverse Stolperfallen im Belag sowie tlw. nicht 

barrierefreie Aufgänge zum Deich aus und bietet dadurch diverse Barrieren. Zudem gibt es zu 
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Auch im Bereich Verkehr und Mobilität lassen sich diverse gestalterische und funktionale Missstände 

aus der Analyse ableiten, die einer Veränderung bedürfen, um den Ortskern attraktiver und vor allem 

nachhaltiger zu gestalten. 

Die Missstände beziehen sich dabei vor allem auf folgende Aspekte: 

Einige zentrale Straßen im Ortskern, wie z. B. Mattenburger- und Gröpelinger Straße oder Am Markt, 

aber auch Straßen jenseits des engeren Ortskerns wie z. B. die Straße Im Mattenburger Feld und die 

Hauptmann-Böse-Straße entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine attraktive und einla-

dende Straßenraumgestaltung. Zu den gestalterischen und funktionalen Missständen gehören u. a. 

 Fahrbahnoberflächen, die teilweise in schlechtem Zustand sind 

 fehlende oder unzureichend gesicherte Querungsmöglichkeiten, u. a. auch für den Schülerver-

kehr wie z. B. an der Mattenburger Straße/Seminarstraße, Gröpelinger Straße, Hauptmann-

Böse /Seminarstraße. Letztere erweist sich als sehr unübersichtlicher Straßenraum, den es zu 

entzerren gilt, um die Unfallgefahren, insbesondere im Schülerverkehr zu reduzieren und die 

erheblichen Belastungen für die Nachbarschaft abzubauen  

 Barrieren, z. B. in Form hoher und nicht abgesenkter Bordsteine in den Querungsbereichen 

 das Shared Space Konzept in der Mattenburger Straße, das nicht konsequent umgesetzt wird, 

sodass der Kfz-Verkehr nach wie vor seine dominante Rolle beansprucht und den Rad- und vor 

allem den Fußverkehr an den Rand drängt 

 das Fehlen von Grünelementen in den meisten Straßenräumen  

 fehlende bzw. unzureichende Verweilmöglichkeiten und Angebot zur Belebung der Straßen-

räume 

 die Uneinheitlichkeit der Straßenraumgestaltung  

 fehlende Radverkehrsanlagen, beispielsweise entlang der Gröpelinger Straße, die vielfach 

auch vom Berufs- und Schülerradverkehr genutzt wird, um den Radler:innen einen sicheren 

und komfortablen Weg zu schaffen 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass entlang verschiedenen Straßen unerlaubt geparkt wird, was zu 

Barrieren und Behinderungen für viele andere Verkehrsteilnehmer:innen führt und eine deutliche Un-

fallgefahr – insbesondere für Kinder – birgt. 

Entsprechend der diversen städtebaulichen und funktionalen Missstände in öffentlichen Straßenräu-

men bedarf es dringend einer umfassenden Erneuerung diverser Straßen (Fahrbahnen und Nebenan-

lagen) im Untersuchungsgebiet. 

 Der Ortskern von Bad Bederkesa zeichnet sich durch viele Park- und Stellplätze aus, die in der 

Regel durch einen hohen Versiegelungsgrad sowie fehlende Strukturierung und Gestaltung ge-

prägt sind. Parkmarkierungen sind vielfach nicht mehr zu erkennen und die großformatigen 

Flächen vermitteln einen öden Eindruck, der zusätzlich wenig positive Auswirkungen in Bezug 

auf Klimaschutz und Klimawandelanpassungen leistet. Es fehlen qualitativ hochwertige Pflan-

zungen als Trittbrettinseln für Insekten und Baumpflanzungen, die Hitzeinselentwicklung ab-

dämpfen. Zudem zeigt die Auswertung der Unfalldaten, dass auch hier diverse Unfälle passie-

ren. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Parkraummanagement im Ortskern von Bad 

Bederkesa fehlt, sodass vermutlich der Kfz-Anteil am Parksuchverkehr bedeutend ist und den 

Ortskern belastet. 

 Der Radverkehr nimmt im Ortszentrum augenscheinlich eine untergeordnete Rolle ein, denn 

entlang einiger stark befahrener Straßen im und außerhalb des Untersuchungsgebietes fehlen 
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10. Kartographische Darstellung der Missstände 

 

 
Abbildung 92: Missstände im Untersuchungsgebiet 
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TEIL IV ERNEUERUNGSKONZEPT 
 

Die Analyse der städtebaulichen und funktionalen Strukturen im Zuge der Vorbereitenden Untersu-

chungen hat verdeutlicht, dass in dem Untersuchungsgebiet Bad Bederkesa – Ortskern städtebauliche 

Missstände, Funktions- und Substanzschwächen bestehen. Sie betreffen insbesondere diejenigen 

Strukturen, die den Ortskern charakterisieren, die Lebensbedingungen der Bewohner:innen des Ortes 

und des Umlandes prägen und die Gäste des Erholungs- und Luftkurortes beeinflussen.  

Entsprechend bedarf es einer umfassenden Aufwertungs- und Entwicklungsstrategie, um den Ortskern 

und seine Lagegunst mit seiner teilweise noch heute im Ortsbild ablesbaren kleinstädtischen, in Teilen 

auch dörflichen Grundstruktur behutsam und nachhaltig weiterzuentwickeln und die Infrastrukturbe-

darfe der Menschen vor Ort und der Gäste abzusichern. 

Diese Aufwertungs- und Entwicklungsstrategie ist Gegenstand des vorliegenden Erneuerungskonzep-

tes. Dafür wird zunächst aus der Bestandsaufnahme ein übergeordnetes Leitbild entwickelt, aus dem 

anschließend Sanierungsziele abgeleitet werden. Leitbild und Sanierungsziele sind inhaltlich und stra-

tegisch eng miteinander verwoben. Sie stehen für eine auf nachhaltige Wirkung angelegte, Handlungs-

feld übergreifende und flexible Sanierungs- und Entwicklungsstrategie. Diese umfasst ausdrücklich 

nicht nur Handlungsansätze und Projekte, für die potenziell Mittel der Bund-Länder-Städtebauförde-

rung zur Verfügung stehen, sondern benennt auch Vorhaben und Projekte, die aus dem laufenden 

Haushalt, privaten Mittel oder anderen Fördertöpfen umgesetzt werden können. 

Die allgemeinen Sanierungsziele bilden wiederum die Basis für vier „Projektfamilien“ (s.u.), in denen 

konkrete Einzelmaßnahmen benannt werden, die Beiträge zur Erreichung der übergreifenden Ziele 

leisten können. Diese Einzelmaßnahmen sollen in den kommenden Jahren unter einem gemeinsamen 

Dach als so genannte „städtebauliche Gesamtmaßnahme“ gemäß § 164a BauGB – sukzessive und mit 

finanzieller Unterstützung u. a. aus der Bund-Länder-Städtebauförderung – umgesetzt werden. 

 

11. Leitbild und Sanierungsziele 

 

Die festgestellten Missstände und Herausforderungen im Untersuchungsgebiet verdeutlichen, dass es 

eines differenzierten Entwicklungsansatzes mit unterschiedlichen Schwerpunkten bedarf, um den 

Ortskern von Bad Bederkesa nachhaltig zu stärken und behutsam weiterzuentwickeln. Dabei sind be-

sonders die den Ortskern von Bad Bederkesa charakterisierenden Funktionen der lokalen bzw. regio-

nalen (Nah)Versorgung und der Naherholung sowie des Tourismus und des Wohnens ausreichend zu 

berücksichtigen. In diesen Bereichen kommt dem Ortskern zentrale Bedeutung über die eines Grund-

zentrums hinaus zu, die es zu sichern und zu stärken gilt, um insbesondere die Versorgung der Men-

schen im Ort und darüber hinaus sowie die wirtschaftlichen Grundlagen zu sichern und zu qualifizieren. 

Im Mittelpunkt der Strategie stehen deshalb die Stärkung von Handel, Gewerbe und Tourismus im 

Ortskern, die Aufwertung von Wohnen, Wohnumfeld und sozialer Infrastruktur, die Qualifizierung von 

öffentlichen Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung von Themenfeld übergreifenden Aspekten 

der Klimagerechtigkeit sowie verkehrlicher Belange.  

Gemeinsam tragen diese Handlungsschwerpunkte das Leitbild für den Ortskern von Bad Bederkesa: 

„Der Ortskern von Bad Bederkesa - historisch gewachsen und zukunftsgewandt, naturnah und le-

benswert“. 
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 die Erhöhung der (Schulweg-)Verkehrssicherheit, u. a. durch Schaffung gesicherter Querungsstel-

len und verkehrsberuhigender Maßnahmen 

 die Umsetzung ggf. erforderlicher ordnungsrechtlicher Maßnahmen 

 den Mobilitätsmix zugunsten des Umweltverbundes zu stärken, u. a. durch 

 die Förderung des Fuß- und Radverkehrs, u. a. durch Qualifizierung entsprechender Wege und 

die Schaffung erforderlicher Infrastrukturen 

 die Neuordnung und klimagerechtere und gestalterische Aufwertung von Parkplätzen 

 die Stärkung grüner Elektromobilität durch Schaffung erforderlicher Infrastrukturen für den Kfz- 

und Radverkehr und z. B. kommunale Leihangebote, E-Ladeinfrastruktur 

Aus diesen Zielsetzungen leitet sich die Projektfamilie Verkehr und Mobilität ab. 

 

Die Sanierungsziele, die dazugehörigen Projektfamilien und die Maßnahmen in den Projektfamilien zur 

Erreichung der Sanierungsziele entfalten Wirkung als Einzelmaßnahmen. Vor allem aber handelt es 

sich im Sinne und dem Verständnis nach um Bausteine eines Integrierten Konzeptes, bei dem die ein-

zelnen Maßnahmen erst ihre volle Wirkung zeigen, wenn sie gemeinsam und im Verbund mit weiteren 

Maßnahmen umgesetzt werden. In diesem Sinne verstehen sich das Leitbild, die Projektfamilien und 

die darunter gefassten Maßnahmen als eine Gesamtmaßnahme zur Weiterqualifizierung des Ortskerns 

von Bad Bederkesa. Diese wird im nachfolgenden Erneuerungskonzept dargestellt. 

 

12. Das Erneuerungskonzept konkret 

 

Das Erneuerungskonzept vertieft und konkretisiert die vorgenannten Sanierungsziele und operationa-

lisiert die grundlegenden Strategien für die städtebauliche und funktionale Stärkung des Untersu-

chungsgebiets. 

Dazu wurden zu jedem der vier Leitziele Handlungsansätze thematisch und teilweise räumlich gebün-

delt in sog. „Projektfamilien“ zusammengefasst. Die vier Projektfamilien lauten: 
1. Versorgung, Handel, Gewerbe und Tourismus 
2. Wohnen, Wohnumfeld und soziale Infrastruktur 

3. Grün, Freiflächen und Klima  

4. Verkehr und Mobilität 

In den Projektfamilien wurden Maßnahmen entwickelt, die zur Behebung der identifizierten Miss-

stände und zur Erschließung der Potenziale geeignet sind. Dazu gehören auch Maßnahmen, die im 

Sinne einer ganzheitlichen, integrierten Umsetzung ebenfalls mitgedacht und umgesetzt werden soll-

ten, für die jedoch keine/kaum Aussicht auf Förderung aus der Städtebauförderung besteht. 

 

Um den im Kapitel Missstände (vgl. Teil III Missstände) dargelegten Herausforderungen im Themenfeld 

Handel, Gewerbe und Tourismus zu begegnen sind Maßnahmen erforderlich, die den Ortskern in sei-

ner Funktion als Ort der (Nah)Versorgung sowie des interessanten Einkaufserlebnisses auch von Pro-

dukten des mittelfristigen Bedarfs, als Flaniermeile, als attraktiven Aufenthaltsraum, als Treffpunkt 

und Begegnungsort stärken und zu seiner Weiterentwicklung beitragen.  

Die Schaffung attraktiver und bedarfsgerechter Angebote – sowohl für Bewohner:innen als auch für 

Gäste des Ortes und der Umgebung - kommt eine übergeordnete Rolle zu, um den Ortskern in seiner 

Funktion als attraktiven Innenbereich zur Erfüllung der Schwerpunktaufgaben als Grundzentrum zu 

stärken und aufzuwerten. Noch gibt es vielfältige und tlw. hochwertige Angebote des Fachhandels. 
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Eine weitere, für wassersportbegeisterte Gäste wichtige Maßnahme liegt ebenfalls im Bereich des Ka-

nals: Die Kaimauer in Höhe Wendeplatz Seebeckstraße bedarf der Erneuerung, damit Wassersport-

ler:innen den Kanal befahren und nach wie vor dort anlegen können (vgl. Kap. Verkehr und Mobilität). 

Zur Stärkung des Tourismus sollte außerdem der (tlw. außerhalb des Untersuchungsgebietes liegende) 

Bereich rund um den See und den Kanal eine Aufwertung und Nutzungsanreicherung erfahren, z. B. 

durch Aufwertung der Infrastruktur (u. a. Beschilderung von Besonderheiten inkl. entsprechender 

Broschüren oder Apps, barrierefreies, modernes WC, Steganlagen an Kanal und See, Reaktivierung des 

Tretbootverleihs). Ebenso bedürfen einige touristische Radrouten einer besseren Beschilderung und 

neuer Oberflächen, um die Befahrung der Wege angenehmer und einfacher zu gestalten und den Rad-

tourismus zu stärken (vgl. Kap. Verkehr und Mobilität).  

Wichtig ist im Themenfeld Handel, Gewerbe und Tourismus vor allem auch der Austausch und das 

Miteinander – die Stärkung von Netzwerken und Kooperationen – sowohl zur Stärkung von Handel 

und Gewerbe, wie dies zum Beispiel im Handels- und Gewerbeverein erfolgt oder auch im Bereich des 

Tourismus, u. a. mit der Tourismus AG oder Themen übergreifend über das Vereinsnetzwerk Beder-

kesa. 

Für die zentrale medizinische Versorgung könnte ein Gesundheits- und Fachärzte-Zentrum eine Per-

spektive für die Zukunft sein, um auch längerfristig attraktive Angebote für Ärzt:innen und damit die 

medizinische Versorgung im Ort für Bewohner:innen Bad Bederkesas und der umliegenden Gemein-

den zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ergänzend wäre zu prüfen, ob sich auch durch Kooperatio-

nen, z. B. mit Kur- und Erholungsangeboten Synergien, z. B. durch bessere Auslastungen ergeben könn-

ten. 

 

Bad Bederkesa ist ein beliebter und nachgefragter, hochwertiger Wohnstandort – ein Umstand, den 

es zu erhalten, zu stärken und auszubauen gilt. Für die Sicherung des attraktiven Wohnstandortes be-

darf es künftig weiterer bedarfsgerechter und flexibler Wohnangebote, die verschiedenste Nachfra-

gesegmente aufgreifen und bedienen: Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Anforderungen an 

Barrierefreiheit, Preisklasse, Zimmeranzahl, Familien- und Altengerechtigkeit sowie die Möglichkeit 

auf gemeinschaftliche Wohnformen. Dabei sollte der Sanierung des privaten Gebäudebestandes und 

dessen Anpassungen an künftige Herausforderungen – wie z. B. Herstellung von Barrierefreiheit, ener-

getische Ertüchtigung, Grundrissveränderung - Vorrang vor Neubau zukommen. Mit Blick auf Moder-

nisierungen und Gebäudesanierungen sollte nicht nur auf private Wohngebäude fokussiert werden, 

sondern es sollten auch mischgenutzte oder gewerblich genutzte Gebäude einbezogen werden, wie z. 

B. das Rathaus der Stadt Geestland Am Markt 2, das Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßen-

seite Am Markt oder ein historisches Gebäude in der zweiten Reihe Mattenburger Straße. 

Neubauvorhaben sollten möglichst dort entwickelt werden, wo zuvor schon Gebäude standen oder 

die Fläche versiegelt war, um weitere Flächeninanspruchnahmen möglichst zu reduzieren. Lässt sich 

dies nicht vermeiden, ist auf eine besonders behutsame, sich in das Umfeld einfügende und klimage-

rechte Bebauung zu achten (u. a. Materialität, Dachbegrünung bzw. Nutzung des Daches für regene-

rative Energien, Mobilitätskonzept, Regenwasserversickerung usw.). Möglicherweise für eine Neube-

bauung zur Verfügung stehende Privatflächen befinden sich z. B. an der Ecke Gröpelinger- / Ankeloher 

Straße, an der Landdrost-Grote-Straße oder unter Umständen „Im Flecken“, im rückwärtigen Bereich 
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Insbesondere für ältere Menschen wird gewünscht, bestehende Angebote u. a. in der Amtsscheune 

oder an der Mühle auszubauen und zu erweitern und die Mühle darüber hinaus intensiver mit Events 

zu einem Anziehungspunkt für die Öffentlichkeit zu machen. 

 

Der Ortskern von Bad Bederkesa zeigt sich recht grün, insbesondere in den Freizeit- und Naherholungs-

gebieten in Zusammenhang mit dem Beerster See und den Fleckenhölzern. Einige der vorhandenen 

Grünräume bieten jedoch noch nicht ausgeschöpfte Potenziale. Diese Potenziale gilt es künftig – auch 

mit Blick auf den Beitrag dieser Flächen zum Klimaschutz und zu Anpassung an den Klimawandel - 

zukünftig besser zu nutzen.  

Die Stadt Geestland ist sich ihrer Verantwortung bezüglich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

bewusst und handelt dementsprechend. Diesbezüglich ist das Integrierte Klimaschutzkonzept der 

Stadt Geestland aus dem Jahr 2021 zu beachten, in dem eine gesamtstädtische Handlungsstrategie, 

ein Maßnahmenkatalog, eine Verstetigungsstrategie und eine Kommunikationsstrategie formuliert 

sind. Die Maßnahmen können teilweise auch im Untersuchungsgebiet umgesetzt und möglicherweise 

durch die Städtebauförderung gefördert werden. Einige dieser Maßnahmen werden im Rahmen des 

ISEK aufgegriffen, vertieft und auf ihre Umsetzung im Ortskern von Bad Bederkesa hin angepasst. Für 

die langfristige Planung der Wärmeversorgung sind nachhaltige Wärmequellen besonders zu prüfen. 

Im Integrierten Klimaschutzkonzept wird dabei Geothermie im Kernort Bad Bederkesa außerhalb des 

Wasserschutzgebiets benannt. Dieses Potenzial gilt es ebenfalls zu prüfen und Möglichkeiten zur Aus-

schöpfung zu ergreifen. 

Eine wichtige Grün- und Naherholungsfläche ist der Kurpark. Bei dem Ziel, Bad Bederkesa nachhaltig, 

lebenswert und klimagerecht zu gestalten, kommt diesem großen Erholungs- und Grünraum zentrale 

Funktion zu. Bei einer künftig anzustrebenden Weiterqualifizierung kommt sowohl der Gestaltung eine 

wichtige Rolle zu als auch den Nutzungsangeboten und dem Beitrag des Parks zum Klimaschutz: Unter 

Berücksichtigung der bestehenden Missstände und aufbauend auf den bisherigen Überlegungen zur 

Umgestaltung ist ein Rahmenplan/-konzept zu entwickeln und umzusetzen, das die Themen „Klima“, 
„Biodiversität“, „Gestaltung“ und „Nutzbarkeit“ unter Berücksichtigung des moorigen Untergrundes 
gleichermaßen berücksichtigt. Dabei ist u. a. zu prüfen, ob eine teilweise oder vollständige Entwässe-

rung der Wiesen durch den Bau einer Drainage ökonomisch und ökologisch vertretbar ist. Durch raum-

bildende Pflanzungen (Pflanzungen, die Durchsicht gewähren, überblickbare Pflanzungen oder auch 

als nicht überblickbare Pflanzungen ausgeprägt) sind unterschiedliche Bereiche voneinander abzu-

grenzen – unter gleichzeitiger Beibehaltung von Sichtachsen und Transparenz. Zugleich ist die Vielfalt 

des Naturraumes aufzuzeigen, sind entsprechende Bildungs- und Informationsangebote und -maßnah-

men einzurichten und Maßnahmen zum Erhalt und zur Steigerung der Biodiversität (Blumenwiese, 

Schmetterlingspark, Teich) umzusetzen. Ergänzend sind verschiedene Maßnahmen auf ihre Eignung 

für den Kurpark zu prüfen, wie z. B. eine Freiluftbühne, die Errichtung verschiedener, modellhafter 

Photovoltaikanlagen (z. B. Bühnenüberdachung, Pavillon, Solarblume) oder die Ertüchtigung und Er-

weiterung der Sportgeräte und Nutzungsangebote. Durch die Anlage von Blühwiesen kann Raum für 

Insekten und für Menschen zum Riechen, Sehen und Fühlen geschaffen werden. Die konkrete Qualifi-

zierung des Kurparks ist in enger Kooperation mit Bürger:innen zu entwickeln und umzusetzen. 

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Aufwertung der Promenade entlang des Kanals, um die Flanier-

meile im Grünen besser begeh- und erlebbar für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu machen, 

als auch die Attraktivität des Weges zu erhöhen: So könnten eine ebene, wassergebundene Decke oder 
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Wärmewende in der Ortschaft weiter katalysiert werden. Die Gründung von (bürgerschaftlichen) Ener-

giegenossenschaften und die Schaffung von autarken Strom- bzw. Wärmenetzen (vgl. Stadt Geestland, 

2021: 8) könnte finanziell und organisatorisch unterstützt werden. Im Integrierten Klimaschutzkonzept 

wurde eine allgemeine Eignung des Ortskerns Bad Bederkesas für die Nutzung von Geothermie fest-

gestellt. Dadurch werden die Anteile klimafreundlicher Energiequellen und die Unabhängigkeit vom 

Energiemarkt gestärkt. Des Weiteren ist zu prüfen, ob Wärmerückgewinnung insbesondere in großen, 

klimatisierten Gebäuden, z. B. den örtlichen Sporthallen, der Moor-Therme oder dem Rathaus, um-

setzbar ist (vgl. Stadt Geestland, 2021: 9).  

Im Sinne einer zukunftsfähigen Ortskernentwicklung sind Möglichkeiten für E-Lademöglichkeiten zu 

erhöhen – sowohl für den Radverkehr, als auch für den Kfz-Verkehr (vgl. Kap. Verkehr und Mobilität). 

Hinsichtlich der Frei- und Potenzialflächen im Untersuchungsgebiet (u. a. Im Flecken) ist zu prüfen, ob 

und wenn ja wie eine Nutzung der Fläche gestaltet sein sollte, um die mit der Fläche einhergehenden 

Natur- und Freiraumqualitäten möglichst gering einzuschränken. Ggf. könnte bei einer Bebauung der 

Fläche diese als Modellvorhaben für Nachhaltigkeit und Berücksichtigung von Klimaschutz / Anpassung 

an den Klimawandel entwickelt und zum Vorzeigebeispiel für künftige Bauvorhaben genutzt werden – 

und würde in ein das Feld der Öffentlichkeitsarbeit und Information eingeordnet werden können, ei-

nem wichtigen weiteren Ansatz in der Projektfamilie Grün, Freiflächen und Klima. „Tue Gutes und rede 
darüber“ bzw. Anregungen für Nachahmung und Informationen sind wichtige Bausteine eines bewuss-

ten Umgangs mit dem Themenfeld und können z. B. durch Pflanzlisten, Informationen zu regenerati-

ven Energien, Biodiversität, aber auch Informationen über gelungene Gebäudesanierungen oder nach-

haltige Neubauvorhaben usw. umgesetzt werden. 

Entsiegelung und Begrünung, wie sie beispielsweise für Straßenräume, Straßennebenanlagen, private 

und öffentliche Grün- und Freiflächen in den anderen Handlungsfeldern beschrieben werden, stärken 

die Umwelt und helfen beim Schutz des Klimas. So spenden Bepflanzungen u. a. Schatten, erhöhen die 

Rückhaltekapazität von Böden, dienen als CO2-Senke und erhöhen die Biodiversität. Es ist stets auf die 

standortgerechte Bepflanzung zu achten, um das ökologische Potenzial voll auszunutzen und die Lang-

fristigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Maßnahmen dienen zugleich der Vorsorge vor Extrem-

wetterereignissen wie Dürre oder Starkregen.  

 

Der Aufwertung und umfassenden Erneuerung öffentlicher Straßenräume (Nebenanlagen und Fahr-

bahn) kommt im Untersuchungsgebiet hohe Bedeutung zu. Entsprechende Maßnahmen zielen auf die 

Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Oberflächensanierung. Zugleich dienen sie der Erhöhung 

der Schulweg- und Verkehrssicherheit (s.u.), dem Abbau von Barrieren, und der stärkeren Durchgrü-

nung der Straßenräume. Dazu gehören u. a. die Gröpelinger Straße und Im Mattenburger Feld. Eine 

Aufwertung des öffentlichen Straßenraums kann dabei u. a. durch Baumpflanzungen, straßenbeglei-

tende Beete mit der Möglichkeit zur Versickerung von Niederschlagswasser, ggf. Pflanzkübel und einer 

Erneuerung des Oberflächenbelags erfolgen. Dort, wo möglich, sollten in den zentralen Lagen Einen-

gungen der Fahrbahn zugunsten von Aufweitungen für den Fußverkehr bzw. für Aufenthalts- und Ver-

weilmöglichkeiten geschaffen werden. Hier könnten u. a. Angebote der Außengastronomie, Bänke und 

andere Sitz- und kleine Spielmöglichkeiten entstehen oder Informations-Beschilderungen aufgestellt 

werden.  
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Abbildung 93: Erneuerungskonzept für das Untersuchungsgebiet 

 

13. Maßnahmensteckbriefe 

 

Unter Beachtung des Nachhaltigkeitsvorbehalts stehen alle aufgeführten und umzusetzenden Maß-

nahmen unter dem übergeordneten Ziel der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und der Anpassung an 

den Klimawandel. Diese Ansätze werden nicht bei jedem einzelnen Steckbrief als Anforderung formu-

liert, sondern gelten für alle Steckbriefe gleichermaßen. Allgemein ist bei baulichen Maßnahmen auf 

die Verwendung klimaschonender Baustoffe, Potenziale zur Entsiegelung und Begrünung zu achten. 

Im Folgenden werden die Maßnahmensteckbriefe den jeweiligen Projektfamilien zugeordnet und 

überblicksartig in einem identischen Steckbrief skizziert. 
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1.1 Modellhafte Entwicklung und Umsetzung von Umbau- und Veränderungsmaßnahmen von Ein-

zelhandels- und Gewerbeflächen 

MaKo-Position 
3.1.2 

Zuständige Träger 
(Private und öffentliche) Eigentümer:innen 

Priorität 
sehr hoch 

Umsetzungszeitraum 
2024 bis 2028 

Kostenschätzung 
50.000 bis 150.000 Euro 

Finanzierung 

Städtebauförderung, ggf. ergänzend oder alternativ: Förder-

programme des Landes Niedersachsen (vergleichbar zum So-

fortprogramm Perspektive Innenstadt), des Bundes oder 

sonstiger Einrichtungen 

 
 

Sanierungsziele 

1. Bad Bederkesa – Stärkung seiner Funktion durch Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Qua-

lifizierung der Angebote der Versorgung, von Handel, Gewerbe und Tourismus, um den Ortskern als 

attraktiven Ort der Versorgung, der Wirtschaft, des Tourismus, des Miteinanders und der Begeg-

nung sowie des Erlebens zu sichern. 

Kurzbeschreibung 

Ein attraktives Einzelhandelsangebot soll die Versorgung und die wirtschaftliche Bedeutung des 

Ortskerns für Bewohner:innen und Gäste sichern, qualifizieren und langfristig stärken. In den zent-

ralen Einkaufsstraßen Mattenburger Straße, Am Markt und Bergstraße zeichnen sich teilweise Leer-

stände, Unter- und Fehlnutzungen in den Gewerbeflächen im Erdgeschoss ab. In einem Konzept 

sollen Perspektiven für unter- und fehlgenutzte sowie leerstehende Erdschosslagen unter Einbin-

dung relevanter Akteure entwickelt und modellhaft umgesetzt werden. Die Maßnahme zielt darauf, 

durch attraktive Bespielung und Nutzung der Räume Menschen aus dem Ort und darüber hinaus in 

den Ortskern zu ziehen.  

Ein erstes Ladengeschäft wird bereits durch die Stadt Geestland mit dem WiR-Laden bespielt. Neben 

klassischer Einzelhandelsnutzung sind auch alternative, innovative Nutzungen anzudenken und an-

zustreben. Diese könnte z. B. Co-Working-Arbeitsplätze, ein Starterhaus, Pop-Up-Stores, eine Schü-

lerfirma, aber auch Kultur- und Sportangebote und temporäre Events sein, die den Ortskern sichtbar 

machen und zu seiner Belebung beitragen. Zugleich sollten auch Umbau- und bauliche Verände-

rungsmaßnahmen von Einzelhandels- und Gewerbeflächen geprüft und erwogen werden, wie z. B. 

die Zusammenlegung von Flächen, Erweiterungen z. B. in den vorderen oder rückwärtigen Bereich, 

die Herstellung von Barrierefreiheit, die gestalterische Aufwertung der Fassaden, die Erneuerung 

von Sanitärmaßnahmen usw. 
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2.1 Private Gebäude- und Fassadensanierungen als Modernisierungsmaßnahmen inkl. Moderni-

sierungsvoruntersuchungen 

MaKo-Position 
3.1.1 

Zuständige Träger 
Private Akteure 

Priorität 
sehr hoch 

Umsetzungszeitraum 
2024 bis 2034 

Kostenschätzung 
750.000 bis 2.500.000 Euro 

Finanzierung 

Städtebauförderung, ggf. ergänzt durch Bundes- und Landes-

förderungen, wie z. B. je nach aktuellem Stand diverse Pro-

gramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. des Bundes-

amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Bei denkmalge-

schützten Gebäuden stehen zusätzlich Mittel aus dem Denk-

malschutz bzw. steuerliche Förderungen zur Verfügung. Letz-

tere gelten ebenso bei energetischen Sanierungen 

 

Sanierungsziele 

1. Bad Bederkesa – Stärkung seiner Funktion als Grundzentrum durch Aufrechterhaltung und Quali-

fizierung der Angebote der Versorgung sowie von Handel, Gewerbe und Tourismus – Aufwertung 

des Ortsbildes 

2. Bad Bederkesa – Attraktiver Wohn- und Lebensort – die Sanierung des privaten Gebäudebestands 

und dessen Anpassung an künftige Herausforderungen sowie 

3. Bad Bederkesa – nachhaltig, lebenswert und klimagerecht 

 

Kurzbeschreibung 

Einige (Wohn-)Gebäude im Untersuchungsgebiet weisen nach Inaugenscheinnahme Modernisie-

rungsbedarf auf – bspw. hinsichtlich Fassadengestaltung, Fenster/Türen, Dach- bzw. Regenrinnen, 

des Zuschnittes, der Flächengröße, der energetischen Ertüchtigung, fehlender Barrierefreiheit und 

zeitgemäßer Gebäudestrukturen. Es gilt insbesondere die vielen Einzeleigentümer:innen anzuspre-

chen und über die Möglichkeiten und Chancen einer Sanierung zu informieren, u. a. über öffentliche 

Informationsveranstaltungen zu Modernisierungsmöglichkeiten, über Modernisierungsstammti-

sche zum Erfahrungsaustausch, über Besichtigungen gelungener Beispiele am Tag der Städtebauför-

derung oder die Umsetzungsbegleitung eines Vorzeige- und Modellprojekts. Der energetischen Sa-

nierung und der Begrünung von Bauwerksflächen (Dach- und Fassadenbegrünung, s.u.) kommen in 

Hinblick auf den Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel große Bedeutung 

zu. Individuell profitieren die Nutzer:innen der Gebäude von einem angenehmeren Innenraumklima 

und reduzierten Kosten für die Klimatisierung (Heizen ebenso wie Kühlen). Der Fokus angestrebter 

Sanierungsaktivitäten liegt dabei auf der Gröpelinger Straße, Mattenburger Straße und Am Markt, 
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3.1 Neuordnung und Qualifizierung öffentlicher Grünflächen (z. B. Kurpark) 

MaKo-Position 
2.6.1 

Zuständige Träger 
Stadt Geestland 

Priorität 
hoch 

Umsetzungszeitraum 
2027 bis 2031 

Kostenschätzung 
250.000 bis 1.000.000 Euro 

Finanzierung 
Städtebauförderung 

 

Sanierungsziele 

3. Bad Bederkesa – nachhaltig, lebenswert und klimagerecht – Umsetzung von Maßnahmen zum 

Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, um den Klimaschutz zu stärken und den Orts-

kern von Bad Bederkesa besser an den Klimawandel anzupassen, Aufwertung des Ortsbildes 

2. Bad Bederkesa – Attraktiver Wohn- und Lebensort  

 

Kurzbeschreibung 

Im Untersuchungsgebiet liegt eine Vielzahl unterschiedlicher Grün- und Freiflächen, die durch Neu-

ordnung und Qualifizierung nachhaltig ökologisch, gestalterisch und funktional aufgewertet werden 

sollten. Insbesondere der Kurpark entfaltet bislang seine Potenziale nicht in vollem Umfang, es gibt 

noch deutliche Aufwertung-, Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Anhand eines – in Ko-

operation mit Akteuren und Bürger:innen - zu erarbeitenden Erneuerungskonzept ist der Kurpark 

als klima- und diversitätschützende Grünfläche ebenso wie als zentrale Naherholungs- und Veran-

staltungsfläche zu entwickeln. Problematisch ist der morastige Charakter der Wiesen, der eine zu-

verlässige Nutzung derzeit behindert. Es ist zu prüfen, inwiefern eine teilweise oder vollständige 

Entwässerung durch den Bau einer Drainage ökologisch und ökonomisch vertretbar ist. Maßnahmen 

für die künftige Entwicklung der Fläche könnten u. a. die Anlage von insektenfreundlichen Blühwie-

sen, die Ertüchtigung und Erweiterung allgemein nutzbarer Sport- und Bewegungsangebote, eine 

Freiluftbühne oder z. B. die Errichtung verschiedener, modellhafter Photovoltaikanlagen (z. B. Über-

dachung der Bühne, Solarblume, Solarpavillons) sein. 

 

3.2 Modellhaftes Entsiegelungsprogramm für öffentliche und private Flächen 

MaKo-Position 
3.1.6 

Zuständige Träger 
Stadt Geestland, private Eigentümer:innen 

Priorität 
hoch 
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